
1Bundesne11agentur 

Beschlusskammor 8 	 Aktenzeichen BKS-1210843-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs 1 EnWG 1 V m § 32 Abs 1 Nr 1 2 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjahrlichen Ertösobergrenzen 

für die zweite Reguliorungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fur Elektnz1tät. Gas 

Telekommunikation Post und Eisenbahnen Tulpenfeld 4 . 531 13 Bonn 

durch die Vors'1tzende Gerllnde Schrn1tt-Kanthak. 

den Be1s1tzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

gegenuber der NetzeBW GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart 

vertreten durch die Geschaftsfuhrung 

Netzbetre1her 
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am 04 1 2 2015 beseht ossen 

1 Die kalender,ahrllchen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden fur oen 

Zeitraum vom 01 01.2014 bis zum 31 12 2018 gemäß Anlage 8 dieses 

Beschlusses festgelegt 

2 Der Netzbetreiber ist verpflichtet 1ewe1rs zum 1 Januar eines Kalender:ianres 

- erstmalig zum 01 01 2014 - die Erlosobergrenze fur das jeweilige 

Kalendeqahr anzupassen sofern sich der Verbraucherpre1sgesamt1ndex nach 

§ 8 ARegV. dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs 2 S 

1 Nr 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 14. S 4 ARegV oder volatile Kostenanteile 

nach § 11 Abs 5 ARegV andern 

3 Der Netzbetreiber ist verpflichtet den Ubergang von Netzen 

Netzzusammenschlusse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüghch 

schriftlich bei der Beschlusskammer anzuzeigen 

·1 Der Antrng gern § 15 Abs 1 ARegV wird abgelehnt 



GRUNDE 

1. Sachverhalt 

Dre Beschlusskammer hat gemaß § 2 ARegV von Amts wegen ern Verfahren zur 

Bestimmung der Erlosobergrenzen nach § 4 Abs 1 und 2 ARegV eingeleitet Die 

Landesregulierungsbehörde in deren Gebiet der Netzbetrerber seinen Si tz hat 

wurde gernaß § 55 Abs 1 S 2 EnWG uber die Einleitung des Verfahrens informiert 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalendeqahrhchen Erlosobergrenzen des 

Netzbetreibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs 1 ARegV eine 

Kostenprufung zur Erm1tUung des Ausgangsnrveaus durchgefuhrt Dre erforder1ichen 

Kostendaten des Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben Für 

dre Ermittlung des Anteils der dauerhaft nrcht beeinflussbaren Kostenanteile gemaß 

§ 11 Abs 2 ARegV an den Gesamtkosten gemaß § 6 Abs 1 ARegV waren weitere 

lnformatronen notwendig Der Netzbetreiber hatte die Moghchke1t Kostenanteile in 

der Uberle1tungsrechnung umzubuchen 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem 

Netzbetreiber mrt Schreiben vom 25 03 2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu 

mit Schreiben vom 19 04 2013 gemaß § 67 Abs 1 EnWG Stellung genommen Nach 

eingehender Wurd1gung der Stellungnahme hat dre Beschlusskammer dem 

Netzbetreiber mit Schreiben vom 11 09 2013 die aus ihrer Sicht 

berucks1chbgungsfah1gen Gesamtkosten m1tgete11t {Anlage 

Zwischendokumentation und den dazu gehor1gen Anlagen 1 bis 3l 

2 Ermittlung von Vergleichsparamotorn gemäß § 13 Abs. 3 ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemaß § 13 Abs 3 ARegV ourchfuhren 

zu kennen war eine Strukturdatenabfrage oe1 allen Netzbetre1bem vorzunehmen dte 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 2~ Abs 4 

S 3 ARegV erhalten hatten Die erforderlichen Strukturdaten ocr Natzbetre1ber 

w11rden von der Bundesnetzagentur erhoben Oie Bundesnetzagentu1 hat die vom 
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entr1a11 Betnebs und GllSCMftsgeheimnisse 

Netzbetreiber überrnittelten Daten einer Konsistenz- und Plaus1b1htatskontrolle 

unterzogen Der Netzbetreiber wurde 1m Falle beobachteter Inkonsistenzen oder 

unplausibler Datenuberm1ttlungen aufgefordert diese zu erläutern und, sofern eine 

Adjustierung der Daten erforderlich war die komg1erten Daten erneut unter 

Verwendung des Web-Formulars 1m Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu 

uberm1tteln 

J , 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausges taltung der Methoden gemäß 

Anlage 3 ARegV 

Das Beraterkonsortium SwissEconom1cs , SUMICSID hat auf Grundlage der 

erhobenen Daten ein Effiz1enzvergle1chsmodell entwickelt Am 12 07 2013 fand in 

den Raumllchke1ten des Bundesumweltm1rnstenums eine Anhörung mit den 

Wirtschafts- und Verbrauchervertretern gemaß § 12 Abs 1 S 2 ARegV zur 

Ausgestaltung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefuhrten Methoden zur 

Eff1z1enzwerterm1ttlung statt Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die 

Moghchke1t zur schnftllchen Stellungnahme emgeraumt Bei der Bundesnetzagentur 

sind insgesamt vier Stellungnahmen eingegangen Die Verbande VKU GEODE und 

BDEW haben am 05 08 2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht Daruber 

limaus smd Stellungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ) der NRM 

Netzdienste Rhein-Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) 

eingegangen 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen dass noch kein konkretes 

Modell fur die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist Die 

Informationen seien nicht ausreichend um der obhgatonschen Anhörung der 

Verbande zu genugen (§§ 12 Abs 1 Satz 2 und 13 Abs 3, Satz 10 ARegV) Ziel 

dreser Regelung sei es Transparenz zu schaffen und die 1nhalt11che R1cht1gke1t 

sicherzustellen Dre Verbande schildern daher dass aus ihrer Sicht rn der ARegV 

vorgesehene Verfahrensrechte verletzt wurden, sollte die Bundesnetzagentur nicht 

weitere Informationen (1nsb konk1ete Gutemaße und Verte1lungsgroßen zu den 

einzelnen Modellen) uberm1tteln 

Des Weiteren kritisieren die Verbande, dass fehlende Kostendaten von 32 

Unternehmen durch die Rundesnetzagentur geschätzt wurden D10s sei unabhang1g 
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enthalt Belnet>s- 1.1nd Gescrisftsget1e1mmsse 

von der Approx1mat1onsmethode u a deswegen 1<nt1sch zu sehen weil unterstellt 

wurde, dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur autwe1sen wie 

diejenigen mit vollstand1gen Daten Dies sei Jedoch angesichts der l atsache. dass 

vor allem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen n1ch1 der Fall 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvahd1erung wird von den Verbanden 

ausdruckhch gelobt Es wird jedoch darauf hingewiesen. dass die Vahd1erung 

angesichts der noch nrcht endgult1gen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei 

Außerdem weisen die Verbande darauf hin dass für die Auswahl möghcher 

Vergleichsparameter sicherzustellen sei , dass die Kostenseite der Daten mit der 

Strukturparameterseite inhaltlich konsistent ist Daruber hinaus wird darauf 

hingewiesen dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singular genutzte 

Betnebsm1ttel (§ 19 Abs 3 StromNEV) den Efflz1enzvergle1ch verzerren konnte 

Weiterhin weisen die Verbande darauf hin dass die Verte1lernetzbetre1ber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien Die Bundesnetzagentur sei 1n ihrer 

Konsultation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitaten 

eingegangen 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die 

Verbande Probleme Kosten d1e auf gesetzliche Vorgaben zuruckgehen durften 

daher nicht als 1neffiz1ente Kosten gewertet werden Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geforderte Heterogenitat sollte in der Parametrierung berücksichtigt werden (z B 

durch Beachtung der Einspeisepunkte) 

Zudem fordern die Verbande dass ein Parameter berucks1cht19t werde der die 

Netzlange Hochspannung d1saggreg1ert abbildet Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ 

GmbH ausdruckhch hervor 

Als weiterer knt1scher Punkt wird die hohere Versorgungsdichte stadtischer NB 

angesehen Um d1esbezuglich Nachteile auszuschließen. musse eine Second·Stage 

Analyse durchgefuhrt werden Außerdem sei die Integration von Parametern die 

eine höhere Versorg11ngsd1chte anzeigen 1z B Zahlpunkte), eine Möglichkeit den 

C1ty·Effekt zu verhindern 

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht 1n den Effiz1enzvergle1c11 einbezogen 

werden weil dieser s1ct1 in der techn1sctl·w1rtschto1fthchen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetre1t>er11 unterscheide 
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enthd.1 Betnet.is. uncl Geschtlflsgeh~tmnisse 

Im Zuge der ModE!llfinc1ung sei daruber llinaus sicherzustellen, dass rncht gewisse 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachte11tgt wurden Dabei set vor allem 

das .Vors1chtsprinz1p" <§ 23 EnWG) bei der Def1rnt1on des Modells anzuwenden 

Zum vorgehen be1 der Analyse f(rtt1s1eren die Verbande dass es nicht klar ers1chtl1Ch 

sei ob alle Modelle 1m Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bere1n1gt 

wurden Außerdem sei es kritisch dass dte Auswahl einzelner Parameter aufgrund 

stat1st1scher Kntenen erfolgte Es sei w1cht19, 1n der SFA und der 

Kostentre1beranalyse die gleiche funktionelle Form zu verwenden 

Bet der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse knt.Js1ert Es 

sei nicht ers1cht11ch warum einige Parameter signifikant seien andere wiederum 

nicht 

Außerdem wird expltz1t die Aufnahme der Zahlpunkte als Parameter 1n das Modell 

gefordert Der Grund hierfür hege dann , dass nur so dre anfallenden Mess- und 

Abrechnungskosten h1nre1chend tm Modell beruckstchtlgt werden konnten 

Kntis1ert wird weiterhin , dass die Eff1z1enzwerte 1m Rahmen der Konsultatton nicht 

detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht moglrch 

Set 

Zuletzt knlts1eren dte Verbande die Verwendung der gestutzten Normalverteilung 

Dte Verwendung einer Exponent1alverte1lung sei die bessere Alternative 

Am 23 09 2013 wurde den Verbanden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 

Kostentretberanalyse ubersandt. mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen 

In ihrer Stellungnahme fuhren dte Verbande zunachst aus dass die 

Bundesnetzagentur noch immer kein endgulttges Modell vorgelegt habe, so dass die 

Verbande wetterhtn nicht endgulltg Stellung nehmen konnten Dte Verbande 

erneuern daher ihre r orderung nach einem physischen Anhorungsterm1n nachdem 

ein endgultiges Modell bestimmt wurde 

Die Verbande nennen 1n Bezug auf die konlf.rete Bildung des 

Effiz1enzvergle1chsmodells nacnfolgende Punkte 

Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollstand19 he1 

de1 Par arnetr 1erung berucks1cht1gt werden 
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- Neben den Anseht usspunkten sollen auch dre E1nspe1sepunkte in das Modell 

integnert werden 

- Um den sog City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zahlpunkte rn das Modell 

zu integneren 

- Insbesondere die Le1tungslangen von HS und MS sollen cJ1saggreg1ert rn das 

Modell eingehen 

Um ein vollständiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der 

Umspannebenen 1m Modell gepruft werden 

- Die Annahme der Exponentralverte1lung solle verwendet werden 

4. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 05 11 2013 

Gelegenheit gemaß § 67 Abs 1 EnWG gegeben steh zu der beabsichtigen 

Entscheidung der Beschlusskammer zu außern Der Netzbetreiber hat unter 

.
anderem mit Schreiben vom 13 12 2013 Stellung genommen 

Mit Schreiben vom 20 12 2013 hat der Netzbetreiber ebenfalls emen Antrag nach 

-
Zu diesem Verfahren wurde 

-
der 

Netzbetreiber mit Schreiben vom ­ separat angehört Der Netzbetreiber 

hat unter anderem mit Schreiben vom- Stellung genommen 

-
H1ns1chtllch der E1nzelhe1ten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen 
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enthall Be1<rebs· und Gcschafts.getie mnis.se 

II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zustandlgkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs EnWG die zustand1ge 

Reguherungsbehorde Sie entscheidet gemaß § 59 EnWG durch die 

Beschlusskammer 

2 	 Ermittlung der kalenderjahrlichen Erlösobergronzen 

nach § 4 ARegV 

Oie Festlegung der Erlosobergrenzen des Netzbetreibers fur d1e zweite 

Regullerungspenode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs 1 ARegV 1 V m § 32 

Abs. 1 Nr 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV 

Die Regulterungsbehbrde bestimmt die Obergrenzen der zulass1gen Gesamterlose 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlosobergrenze) gemaß § 4 Abs 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV Oie Bestimmung der 

kalendeqahr11chen Er1osobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs 

1 Nr 1 ARegV 1 V rn 	 § 29 Abs 1 EnWG 

Gemaß § 1 Abs 1 ARegV werden die Entgelte fur den Zugang zu 

Energieversorgungsnetzen ab dem 01 01 2009 1m Wege der Anre1zregullerung 

bestimmt Oie zweite Regulierungsperiode der Anre1zregulierung dauert funf Jahre 

(§ 3 Abs 2 ARegV) Die Beschlusskammer bestimmt die Er1osobergrenze fur Jedes 

Kalenderjahr der gesamten Regulterungspenode (§ 4 Abs 2 S. 1 ARegV) Die 

kalenderJahrhchen Ertosobergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten 

Regullerungspcnode Strom (2014 b1s 2018) ergeben sich aus Anlage 8 

Die Bestimmung der kalende(Jahrllchen Erlo5obergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

1n der l.We1ten Reguherungsperiode gemaß § 7 ARegV m Anwendung der in Anlage 

1 zu§ 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel 

VPl 1 
E0 1 KA nM•• IKA ~r · (1 V.tKA :.o l PF t EF 1 0 11 (VK 1 VK o)- S• 

VPI 
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cnma 1ee:net>S- una Gesc.haf1sgene1mnisse 

Zur Bestimmung der Erlosobergrenzen ist in einem ersten Schritt das 

Ausgangsniveau gemaß § 6 Abs 1 ARegV zu bestimmen Daraufhin sind die 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile (K unri J. die vorubergehend nicht 

beeinflussbaren {KA Vfib1.1) und dte beeinflussbaren Kosten (KA 00) zu ermitteln Zur 

Gewahrte1stung des gle1chmaßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann 

der Verteilungsfaktor {V 1} gemaß § 16 Abs 1 ARegV zu bestimmen Im Anschluss 

sind die weiteren Bestandteile der Formel zu ermitteln also der Wert fur dte um den 

sektoralen Produktlv1tatsfortschntt (PF t) bereinig te allgemeine Geldwertentwicklung 

{VPI, I VPI J) nach §§ 8 und 9 ARegV. der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 1 O 

ARegV das Oualttatselement (Q 1) nach §§ 18 ff ARegV sowie der Saldo des 

Regulterungskontos (S ,) nach§ 5 Abs 4 ARegV 

Eine Darstellung der in der Regullerungstormel verwendeten Werte und der fur die 

zweite Reguherungspenode ermittelten kalender1ahr11chen Erlosobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8 

2.1 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der 

kalenderjährlichen Erlosobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlbsobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV Fur die zweite Reguherungspenode ist gemaß § 6 

Abs 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Tetls 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzufuhren 

Dte Kostenprufung erfolgt nach § 6 Abs 1 S 3 ARegV tm vorletzten Kalender1ahr vor 

Beginn der Regullerungspenode auf der Grundlage der Daten des letzten 

abgeschlossenen Geschafts1ahres Dabei gilt gemaß § 6 Abs 1 S 4 ARegV das 

Kalender1ahr 1n dem das der Kostenprufung zugrunde hegende GeschaftsJahr endet 

als Basisjahr 1m Sinne der Verordnung Demnach erfolgt die Kostenprufung auf der 

Grundlage der Kostendalen des Bas1sia11res 201 1 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsmveau oes Bas1s1ahres 2011 

ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehongen 

Anlagen 1 b1s 3 

Se L 9 11on 49 



en1na11 Betrieb:.. und GC-SChäftsgohe1mrnsse 

2.2. 	 Ermtttlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kos tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemaß § 6 Abs 1 ARegV ermittelten Ausgangsruveau ist dre Hohe der 

nach § 11 Abs 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 1m Basisjahr 

der 1ewe1hgen Reguherungspenode (KA cnt o} zu bestimmen 

Auf Grundlage der Uber1e1tungsrechnung wurde der in den gemaß § 14 Abs 1 Nr 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten entt1altene Anteil der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs 2 ARegV ermittelt Der so ermittelte 

Anteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage 

Zwischendokumentation und der dazugehongen Anlage 5 zu entnehmen 

2 3 	 Erm1ttfung der vorübergehend nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorubergehend nicht beeinflussbare Kostenantelle (KA IK\h o) gelten gemaß 

§ 11 Abs 3 S 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten 

EfflZlenzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteile lKAdnu o} Somit gilt 

KÄ vnb.o = (GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemaß § 11 Abs 3 S 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren 

strukturellen Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile 

enthalten Oie Hohe der vorubergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu 

entnehmen 

2 3 1 	 Effizienzwertermittlung nach§§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anre1zreguherung ist die Bestimmung der 

Eff1zienzwerte der Verte1lernetzbetre1ber nach Maßgabe der §§ 12 bis 15 ARegV 

Die Ermittlung ues ind1Y1duellen Effizienzwertes erfolgt fur alle Verte1lernetzbetre1ber 

die rncht am veremfaclHen Verfahren nach § 24 ARegV tellnehn en Auf Grundlage 

des sich aus dem Ettiz1enzvergle1ch nach §§ 12 bis 14 ARegV 1 V m Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes 
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enthalt Belnens ul"tt'J Geschtlflsgehe1mn1sse 

Ore BundesnCtLi:ig~ntur hat vor 8eginn der Reguhe1ungspenode ernen bundesweiten 

Effiz1enzvergle1ch mit dem Ziel dwchgefuhrt, die unternehmensindtvrduellen 

Effizienzwerte aller Verte1lernetzbetre1ber zu bestimmen (§ 12 Abs 1 S 1 ARegV) 

Der Effiz1enzvergle1ch lur Verte1lernetzbetre1ber wurde durch die Bundesnetzagentur 

unter Berucks1chhgung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des § 12 Abs 2 bis 4a und der §§ 13 und 14 ARegV durchgefuhrt 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu§ 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombinatron von 

Vergleichsparametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers mogltchst gut 

abgebildet werden 

Ergeben sich kOnfhg auf Grund rechtskräftiger genchthcher Entscheidungen 

nachtragliche Anderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsnrveaus so 

bleibt der Eff1z1enzvergle1ch von diesen nachtraghchen Anderungen unberührt 

(§ 12 Abs 1 s 3 ARegV) 

Das Ergebnis des Effiz1enzverglerchs ermöglicht es dem Netzbetreiber seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am EffiZJenzvergle1ch teilnehmenden 

Netzbetreibern zu erfahren Aus dem Ergebnis des Effiz1enzvergle1chs kann Jedoch 

nicht abgelerlel werden welche konkreten Faktoren zu erner Veranderung der 

• 
jewe1hqen 

~ 
Effizienz fuhren Gemaß der Anre1zreaulterunasverordnuna 

- - V 
ist 
--

es 
-­

Insbesondere nicht Aufgabe der Regulrerungsbehorde, den Netzbetreibern 

diesbezüglich Informationen oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung 

ihrer 1nd1v1duellen Effizrenz aufzuzeigen 

2.3.1 1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite E:ff1z1enzverglerch wurde von der Bundesnetzagentur nach den 

methodischen Vorgaben der §§ 12 brs 14 ARegV 1 V m Anlage 3 zu § 12 ARegV 

d urchgefuhr t 

Oie Bundesnetzagentur hat nach Durchfuhrung erner Kostentre1beranalyse ern 

sogenanntes doppeltes duales Benchmarkrng· (vgl § 12 Abs 4a ARegV) 

vorgenommen in dem ernerse1ts die Aufwandsparameter mit Standard1s1erung der 

Kapitalkosten {Kosten nach § 14 Abs 1 Nr 1 bis 3 1 V m Ab~ 2 AReqV) una 

andererseits die Aldwandspararneter ohne Standard1s1erung der Kapitalkosten 
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(Kosten nacll § 14 Abs 1 Nr 1 und 2 ARegV) Jeweils zwei methodisch 

untersch1edhchcn mathematischen Etf1z1enzanalysen (Data EnvelopmC!nt Analysis ­

DEA und Stochastic Frontier Analysis - SFA) unterzogen wurden. Die nach 

§ 13 Abs 3 und 4 ARegV ermittelten Vergleichsparameter blieben dabei Jeweils 

unverandert 

Die Robustheit des Effiz1enzvergle1chs wurde unter anderem durch die 

komplementäre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewahrle1stet Es 

wurden somit insgesamt vier Einzeleff1z1enzanalysen durchgefuhrt Zugunsten des 

Netzbetreibers wurde zudem davon ausgegangen dass das beste Ergebnis der 

insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. 

§ 12 Abs 3 und Abs 4a S 3 ARegV) 

Fur Netzbetreiber die 1m Effiz1enzvergle1ch als effizient ausgewiesen werden gilt 

gemaß Anlage 3 Nr 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent für alle 

anderen Netzbetreiber ein entsprechend rnedngerer Wert 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgefuhrt Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Hochsteffiz1enzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs 1 ARegV 

1 V m Anlage 3 Nr 5 zu § 12 ARegV) Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent(§ 12 Abs 4 S 

i ARegV i V m Aniage 3 Nt 5 zu § i 2 ARegVj 

Oie Effiz1enzvergle1che werden getrennt fur Strom- und Gasverteilernetze 

durchgefuhrt (§ 12 Abs 1 S 1 ARegV) Die Ermittlung der Eff1Z1enzwerte erfolgte 

unter Einbeziehung aller Druckstufen oder Netzebenen Es erfolgte keine Erm1tt1ung 

von Te1leffiz1enzen fur die einzelnen Druckstufen(§ 12 Abs 1 ARegV 1 V m Anlage 3 

Nr 3 zu§ 12 ARegV) 

Methodtsche Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanatyse (Data Envelopment 

Analysis· DEA) und der stochastischen Efflz1enzgrenzenanalyse (Stochastic Front1er 

Analysis. SFA) zwei wissenschaftlich anerKannte Methoden zur Durchfuhrung eines 

Eff1z1enz.vergle1ches verwendet C§ 12 Abs 1 ARegV 1 V m Anlage 3 Nr 1 zu § 12 

ARe9V) In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den -
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nach Maßgabe der Ausre1ßeranalyse - etfmentesten Unternehmen (sogenannte 

Front1erunterneh1nen) 

Die Regelung der Anlage 3 Nr 2 zu § 12 ARegV nach der die Etf1z1enzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhaltnis zwischen netzw1rtschaftllcher 

Le1stungserbr1ngung und Aufwand gebildet wird verstoßt nicht gegen § 21 Abs 5 S 

4 EnWG Durch die Anwendung oes . beSl·of ·four gemaß § 12 Abs 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Ubertref1barke1t der 

Eff1z1enzvorgabe sichergestellt Daruber hinaus wird neben der ökonometrischen 

Ausre1ßeranalyse die der Ehmin1erung von außergewöhnlichen Datensätzen dient 

eine außerst großzug1ge Ausreißerbesttmmung und Supereffizienzanalyse nach 

Anlage 3 Nr 5 zu § 12 ARegV vorgenommen. so dass insoweit 1m Effiz1enzvergle1ch 

insgesamt bereits faktisch keine OnentJerung am sog Frontterunternehmen mehr 

erfolgt 

Die Zumutbarke1t. Erre1chbarke1t und Übertreffbarke1t der 1nd1v1duellen 

Effizienzvorgaben (§ 21a Abs 5 S 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet dass den 

Netzbetreibern ein angemessener mehqahnger Zeitraum zur Erreichung der 

Eff1Z1enzgrenze eingeraumt wird Zudem ist nach § 12 Abs 4 ARegV em 

Mindesteffizienzwert 1 H v 60 Prozent anzusetzen Nach § 15 Abs 1 ARegV sind 

strukturelle Besonderhe1ten der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu 

berücks1cht1gen Soweit notwendig, kann daruber hinaus 1n Ausnahmefällen eine 

ind1v1duelle Anpassung der Effizienzvorgaben des Jeweiligen Netzbetreibers durch 

Einraumung eines langeren Zeitraums zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen 

erfolgen {§ 16 Abs 2 ARegV) Diese aus dem Verhaltnismaß19keitspnnz1p 

resultierenden Erleichterungen andern nichts an dem gesetzlich vorgegebenen 

Effizienzmaßstab der sich nach den 1m Effiz1enzvergle1ch ermittelten effizienten 

Unternehmen bestimmt (BR-Drs 417/07 S 54) 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - OEA) 

Die DEA ist eine n1cht-parametnsche determ1n1sbsche Methode rn der die optimalen 

Komb1nat1onen von Kosten (Input} und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer 

Llnearkombinat1on der Vergle1chspararnete1 llld1v1duell bestimmt werden ohne einen 

funktionalen Zusrimmenhang zw1sr.hen Kosteri lJnd Versorgungsaufgabe zu 
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unterstellen Die Bestimmung der Eff1z1enzgrenzc c1folgt aus den Daten aller 

Vcrte1lernetzbetre1ber Die md1v1duelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der 

relativen Pos111on des einzelnen Unternehmens gegenuber der gefundenen 

Effizienzgrenze (Kosten der effizienten Unternehmen) ermittelt Dabei liegt das 

Unternehmen naher am effizienten Rand, welches die hochste Relation aus 

gewichteten Vergleichsparametern und Kosten erzielt Bei Durchfuhrung der DEA 

smd nicht-tallende Skalenertrage (non decreasing returns to scale - ndrs) zu 

unterstellen (§ 12 Abs 1 Anlage 3 Nr 4 zu § 12 AReqV) 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Front ier Analysis - SFA) 

Dre SFA ist eine parametrische stochastische Methode, die einen funktionalen 

Zusammenhang zwrschen Aufwand und Leistung 1n Form einer KostenfunktJon 

unterstellt Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsachhchen und den 

regress1onsanalytisch geschatzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Storterm 

und eine pos1t1v verteilte Restkomponente zerlegt Die Restkomponente ist Ausdruck 

von Ineffizienz Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente 

ausgegangen Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten 

Verhaltn1s zwrschen netzwirtschaftltcher Le1stungserbnngung und Aufwand gebildet 

scate crs) unterstellt 

Seile 14 von 49 



enthalt Bctneb~ und GeSdlOllsgehe1m111ssc 

2.3.1 2 Oatengrundlago des Effizienzvergleichs 

Im Efftz1enzvergle1ch hat die Reguherungsbehorde gemäß § 13 Abs 1 ARegV 

Aufwandsparameter und Vergleichsparameter zu berucks1chtigen Insgesamt wurden 

Daten von 182 Strornverte1lernetzen 1n den EH1ZJenzvergle1ch einbezogen 

2.3.1.2.1 Aufwandsparameter nach § 14 ARegV 

Als Aufwandspararneter 1rn Sinne des § 13 Abs 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

mit und ohne Standard1s1erung der Kapitalkosten unterschieden 

Bei der Erm1nlung der Aufwandsparameter ist gemaß § 14 Abs 1 Nr 1 ARegV 

zunachst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur 

Bestimmung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprufung nach§ 6 Abs 1 

und 3 ARegV ausnigehen Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß § 14 

Abs. 1 Nr 2 ARegV die dauerhaft nicht bee1nftussbaren Kostenanteile nach 

§ 11 Abs 2 ARegV abzuziehen 

Zur Erm ttlung der Aufwandsparameter mit Standard1s1erung der Kapitalkosten wurde 

gemaß § 14 Abs 1 Nr 3 und Abs 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinftussbaren Kostenanteile eine Vergle1chbarl{e!tsrechnung durchgefuhrt 01e 

Vergle1chbarke1tsrechnung dient dazu, die Kapttalkosten so zu bestimmen dass rhre 

Vergfe1chbarke1t mogltchst gewahrle1stel ist und Verzerrungen berucks1cht1gt werden 

wie sie insbesondere durch unterschtedhche Altersstrukturen der Anlagen und 

Abschreibungs~ und Akttv1erungsprakt1ken entstehen konnen Die nicht 

standard1s1erten Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentat ion und der 

dazugehongen Anlage 5 ausgewiesen 

2 3.1 2 1.1 Überleitungsrechnung nach § 14 Abs 1 Nr 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten 1m Rahmen oes Effiz1enzverg1e1chs der 

Anre1zregul1erung gemaß § 14 Abs 1 Nr 1 ARegV erfordert die Uberle1tung der 

Kostenwerte nac11 § 6 Abs 1 ARegV zu den oauerhaf1 nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nt:tcll § 11 Abs 2 ARegV In der Anlage Zwischendokumentation 

und der dazugehöngen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparrtrneter inklusive 
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der vorgenommenen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen oer 

RegullerungsbehOrde oargestellt 

2.3.1.2 1.2. 	 Vergleichbarkeits rechnung nach 


§ 14 Abs 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 


Die Kapitalkosten sollen gemaß § 14 Abs 1 Nr 1 ARegV zur Durchfuhrung des 

Efflz1enzvergle1chs so bestimmt werden dass ihre Vergleichbarkeit rnogllchst 

gewahrle1stet ist und Verzerrungen berucks1chhgt werden. wie sie insbesondere 

durch untersch1edhche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs und 

Akt1v1erungsprakt1ken entstehen konnen Zur Gewahrle1stung der Vergle1chbarke1t 

der Kapitalkosten ist gemaß § 14 Abs l Nr 3 1 V m Abs 2 ARegV eine 

Vergle1chbarke1tsrechnung zur Ermittlung von Kap1talkostenannu1taten 

durchzufuhren 

Die Kapitalkosten umfassen gemaß § 14 Abs 1 Nr 3 3 HS ARegV die 

Fr~mdkap1talzinsen gemaß § 5 Abs 2 StromNEV die kalkulatonschen 

Abschreibungen gemaß § 6 StromNEV und die kalkulatonsche 

E1genkap1talverzinsung gemaß § 7 StromNEV Die Bestimmung der Kapitalkosten fur 

den Netzbetreiber nach Ourchfuhrung der Vergle1chbarke1tsrechnung ist in der 

Aniage Zwischendokumentation und der dazugehongen Anlage 6 dargestellt 

2 3.1.2.2. 	 Verg leichsparameter nach § 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs 3 

ARegV Vergleichsparameter 1m Sinne des § 13 Abs 1 ARegV sind gemaß § 13 

Abs 3 S 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Geb1etse1genschatten insbesondere die geog1af1schen geologischen oder 

topografischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe 

auf Grund demograt1schen Wandels des versorgten Gebietes 

Die Parameter mussen gemaß § 13 Abs 3 S 2 ARegV geeignet sein die 

Belastbarkeit des Eftiz1enzvergle1chs zu stutzen Heranzuz1et1en sind somit 

Ver9le1chsparameter die einen s19111fikanten E1ntluss auf die Kostenentwicklung 
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haben Dies ist gemaß § 13 Abs 3 S 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen 

wenn sie messbar oder mengenmaßig erfassbar nicht durch Entscheidungen cres 

Netzbetreibers bestimmbar nicht 1n ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend 

sind und insbesondere nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden 

Vergleichsparameter konnen m Stromversorgungsnetzen gemaß § 1J Abs 3 S 4 

ARegV insbesondere sein 

1 die Anzahl der Anschlusspunkte. 

2 die Fläche des versorgten Gebietes 

3 die Le1tungstange, 

4. die Jahresarbeit, 

5 dre ze1tgle1che Jahreshochstlasl oder 

6 die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung 

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wrnd­ und solarer 

Strahlungsenergie 

In der ersten und zweiten Regulierungspenode hat die Regulierungsbehorde gemaß 

§ 13 Abs 4 S 1 ARegV rn Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1 Anzahl der Anschlusspunkte. 

2 Fläche des versorgten Gebietes 

3 Le1tungslange (Systemlange) und 

4 ze1tgle1che Jahreshochstfast 

zu berucks1chbgen Daruber hinaus konnen gemaß § 13 Abs 4 S 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des§ 13 Abs 3 ARegV verwendet werden 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der 

Versorgungsaufgabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes 

können gemaß § 13 Abs 3 S 5 ARegV ftachenbezogene Durcnschn1ttswerte 

gebildet werden 

Die Vergle1chsparamcter konnen gemaß § 13 Abs 3 S 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden, ein 
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Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei rncht statt Oie von den Nel2betre1bern 

ltberrrnttetten Strukturparameter wurden hierzu von der BundesnetzCJgcntur te1lwe1se 

aggreg1ert Die Variablen wurden uber Netzebenen. Druckstufen und Materialien 

kaskadiert Dies dient dazu aus der Fülle von d1saggreg1erten Variablen eine 

aussagefah1ge Große zu geneneren Etne Beschreibung der durchgefuhrten 

Aggregationen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern 1m Rahmen der 

Ubersendung der Datenquittung fur den Effizienzvergleich mit ubersandt 

Oie Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs 3 S.7 ARegV mit 

qualitativen, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand 

der Wissenschaft entsprechen Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels 

wissenschaftlich anerkannter analytischer und staltsbscher Methoden die geeignet 

sind die Bedeutunq der Parameter emp1nsch zu belegen die Vergletchsparameter 

aus den analysierten mogltchen Vergleichsparametern ausgewahlt Durch die 

Auswahl der Vergleichsparameter soll gemaß § 13 Abs 3 s. 8 ARegV die 

strukturelle Vergleichbarkeit mogltchst weitgehend gewährleistet sern Dabei sind 

gemaß § 13 Abs 3 S 9 ARegV dre Unterschiede zwischen Strom- und 

Gasversorgungsnetzen zu berucks1chltgen, insbesondere der untersch1edllche 

Erschließungs- und Anschlussgrad von Stromversorgungsnetzen 

Um die Vergle1ch5par~meter nach § 13 Abs 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemaß § 13 Abs 3 ARegV durchfuhren zu können, 

wurde erne Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgefuhrt 

Oie erhobenen Strukturdaten wurden. wte unter 1.3 beschrieben von der 

Bundesnetzagentur zunachst einer umfassenden Plaus1b11ttatskontrolle unterzogen 

Unplausible Daten wurden den Netzbetreibern m1tgete11t und von diesen korng1ert 

Alsdann wurden meinem zweiten Schritt ;ius diesen plausiblen Strukturdaten weitere 

potenzielle Vergleichsparameter ermittelt Im Rahmen des Verfahrens wurden den 

Netzbetreibern wie unter 1 3 beschrieben ze1U1ch gestaffelt zwei Datenquittungen 

ubersandt die von den Netzbetreibern zu bestat1gen waren 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemaß § 13 Abs 3 S 10 ARegV 

Vertreter der betroffenen Wirtschafts ·rcrse und der Verbraucher rcchtzelt1g gehort 



Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs 4 ARegV und m1f Grundlage der 

beschriebenen Kostcntreiberanalvse folgende Vergleichsparameter in den 

Eff1z1enzvergle1r.h einbezogen 

• 	 Suomk1e1slänge HS - t<'..abel 

• 	 Stromkre1slange MS • Kabel 

• 	 Strornkre1slange HS - Fretle1tunge11 

• 	 Stromkreislänge MS - Freileitungen 

• 	 Anschlusspunkte 


le1tgle1che Jahreshöchstlast HStMS 


• 	 Zeitgleiche Jahreshochstlast MS/NS 

• 	 Zählpunkte 

• 	 Installierte dezentrale Erzeugerte1stun9 

• 	 Versorgte Flache NS 

• 	 Stromkreislänge NS 

Im Folgenden werden dre verwendeten Vergleichsparameter erlautert 

Stromkreislänge rn der Netzebene HS - Kabel: 

Der verwendete Parameter Stromkre1slange rn der Netzebene HS - Kabel rst die 

Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

HS Bei unterschiedlichen Phasenlangen wurde die durchschnittliche Lange in km 

ermittelt 

Oie Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetrerber uberlassene Kabel. soweit diese vom Netzbetreiber betneben 

werden Geplante, in Bau befindliche. verpachtete srngular genutzte sowie 

stillgelegte Kabel srnd nicht zu berucks1chhgen 

Alle Le1tungslangen wurden 1n km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres Der zugrunde gelegte Wert wurde 1n 

der von dem Netzbetrerber 1m Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe 

verwendet 

St romkreislänge tn der Netzebene MS- Kabol: 

Der verwendete Parameter Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 

Systemlange (Gesamtheit der drei Phtlsen L 1~L2+L3) der Kabel 111 der Netzebene 
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MS Bel untersch1edl1chen Phasenlangen wurde die durchschmtthche Lange in km 

ercn1ttelt 

Die Stromkre1slange erstreckt sich auch auf gepachtete gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber uberlassene Kabel. soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden Geplante in Bau befindliche verpachtete, singulär genutzte soWie 

stillgelegte Kabel sind nicht zu berucks1cht1gen 

Alle l e1tungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des 1n 2011 abgeschlossenen Geschattsiahres Der zugrunde gelegte Wert wurde 1n 

der von dem Netzbetreiber 1m Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe 

verwendet 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung: 

Der verwendete Parameter Stromkre1slange in der Netzebene HS - Freileitung ist 

die Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L 1 •l2+L3) der Fre1le1tungen in der 

Netzebene HS Bei unterschiedlichen Phasentangen war die durchschnittliche Lange 

in km zu ermitteln 

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete. gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber uber1assene Fre1le1tungen soweit diese vom Netzbetreiber 

betrieben werden Geplante. in Bau befindliche verpachtete singular genutzte sowte 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen 

Alle Le1tungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschafts1ahres Der zugrunde gelegte Wert wurde 1n 

der von dem Netzbetrerber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe 

verwendet 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen: 

Der verwendete Parameter Stromkre1slange in der Netzebene MS - Fre1le1tungen 

ist die Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L 1'tl2c+l3) der Fre1te1tungen in der 

Netzebene MS Bei untersch1edhchen Phasenlängen wurde die durchschnitthche 

Länge in km ermittelt 

Die Strornkre1sla11ge erstreckt steh auch auf gepachtete. gemietete oder anderweitig 

ctern Netzbetreiber uberlassene Freileitungen soweit diese vom Netzbetreiber 
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betneben werden Geplante in Bau befindliche. verpachtete s1nnu1ar genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berucks1cht1gen. 

Alle Leitungslängen wurden tn km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschatts1ahres Der zugrunde gelegte Wert wurde 1n 

der von dem Natzbetre1ber HT\ Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe 

verwendet 

Anschlusspunkte: 

Die 	Anschlusspunkte" umfassen folgende Netzanschlusspunkte 

(1) 	 Netzanschlusspunkte an denen eine Ubergabe an Letztverbraucher. Objekt· 

und Arealnetze stattfindet Dies umfasst auch kundene1gene Stationen und 

Umspannstahonen Anschlusspunkte tn der Niederspannung sind die 

Hausanschtusse 

(2) 	 Netzanschlusspunkte an denen eine Ubergabe an fremde nachgelagerte 

Netzebenen stattfindet Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen 

der We1tervertetler 

(3l 	 Netzanschlusspunkte an denen eine Ubergabe an eigene nachgelagerte 

Netzebenen stattfindet 

(4) 	 Netzanschlusspunkte an denen eine Ubergabe an benachbarte Netz oder 

Umspannebenen stattfindet 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung 

(6) 	 E1nspe1sepunkte in denen dezentrale Einspeisungen 1n das eigene Netz 

erfolgen 

(7) 	 Einspeisepunkte der Netzebene NS in denen dezentrale Einspeisungen tn das 

eigene Netz erfolgen und die daruher hinaus auch Netzanschlusspunkte smd 

an denen eine Ubergabe an LeLZtverbraucher Objekt· und Arealnetze 

stattfindet 

Zur Berechnung wuraen zunachst alle Netzanschluss- und Gmspe1sepunkte der 

Nurnrner ( 1l bis (n) der Netzebenen HöS HS MS und NS addiert Danach w11d die 
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Position (7J subtrnh1ert Dabei handelt es steh um dteJenige11 1: inspe1sepunkte in die 

Netzebene NS, die daruber hinaus auc~1 Netzanschlusspunkte 111 der Netzebene NS 

sind Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl m Pos1tJon (11 als 

auch In Positron (6) enthalten sind muss - um eine Doppelzahlung zu vermeiden ­

diese Größe einmal subtrahiert werden 

Alle verwendeten Angaben wurden 1n der von dem Netzbetretber tm Rahmen der 

Strukturdatenabfr<lge gemeldeten Hohe verwendet und beziehen steh auf den letzten 

Tag des rn 2011 abgeschlossenen GeschäftsJatlres 

Zeitgleiche Jahroshöchstlast HS/MS: 

Die komg1erte ze1tgle1che Jahreshochstlast der Umspannebene HStMs· beinhaltet 

dre zeitgleiche JahreshochsUast aller Entnahmen tn der Umspannebene HS/MS 

gemessen rn kW Dabet handelt es steh um die hochste ze1tgle1che Summe der 

v1ertelstCJndl1chen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS 

Zur Ermittlung der Große wurde werterhtn der Anteil der Zahlpunkte mtt Leerstand 1n 

der Netzebene MS berucksrctibgt 

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand rn der Netzebene MS umfasst den 

prozentualen Anteil der Zahlpunkte rn einer Wohn- und Gewerbeernhert dre seit 

mind 12 Monaten (bezogen auf den 31 12 des letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahres) leer steht und die ggfs durch Einbau eines Zahlers und Einsetzen 

der Sicherung wieder rn Betneb genommen werden kann 

Die ze1tgle1che Jahreshochstlast der Umspannebene HS/MS wrrd um den vom 

Netzbetreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand rn der Netzebene MS 

korng1ert Es wird somit errechnet welche zeitgleiche Jahreshöchstlast steh ergäbe 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet waren 

Alle verwendeten Angaben wurden 1n der von dem Netzbetreiber rm Rahmen der 

St·ukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen stet\ auf den letzten 

Tag des 1n 2011 abgeschlossenen Geschaftsiahres 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

Dre komg1erte ze1tgle1che Jahreshoc11stlast der Umspannetiene MS/NS" beinhaltet 

die ze1tgle1che JahrcshochstlHsl öller Entnahmen 1n der Umspannebene MS/NS 



entMll Betriebs-- urid Geschattsgehtc•imnisS'.: 

gemessen rn kW Dabei handelt es srch um die nochste zeitgleiche Summe der 

v1ertelstundhchen L.e1stungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS 

Zur Ermittlung der Große wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand 1n 

der Netzebene NS berucks1cht1gt 

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den 

prozentualen Anteil der Zahlpunkte 1n einer Wohn· und Gewerbeemhert dre seit 

m1nd 12 Monaten (bezogen auf den 31 12 des letzten abgeschlossenen 

Geschatts1ahres) leer steht und die ggfs durch Einbau eines Zahlers und Einsetzen 

der Sicherung wreder 1n Betneb genommen werden kann 

Die ze1tgle1che Jahreshochstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom 

Netzbetreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS 

korng1ert Es wird somit errechnet, welche zertglerche Jahreshöchstlast srch ergabe, 

wenn alle Zahlpunkte ausgelastet waren 

Alle verwendeten Angaben wurden In der von dem Netzbetreiber 1m Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des rn 2011 abgeschlossenen Geschafts1ahres 

-. s.: LI - - __ . _..._ _
L.ctmpumue: 

.Zählpunkte• sind Netzpunkte. an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 

wrrd Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zahlpunkte der 

Netz- und Umspannebenen Hochst- bis Niederspannung addiert 

Alle verwendeten Großen beziehen sich auf den letzten Tag dec; 1n 2011 

abgeschlossenen GeschaftsJahres 

Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 

Die .Installierte dezentrale Erzeugerleistung ist die Summe der 1nstalherten 

Erzeugungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif 1 

EEG) die an die 1eweihge Netz- oder Umspannebene (Hochst- bis Niederspannung) 

angesch'ossen sind. einschließlich Solarer erg1e und Windenergie 

Zusatzhch wurd i') noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller 

dezentralen Kratt -Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG d1e iUI dre 1ewe11tge Netz-
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oder Umspannebene (Höchst bis Ntederspannung) angeschlossen sind sowie die 

Summe der mstalherten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und 

Erzeugungsanlagen die an die 1ewe1hge Netz- oder Umspannebene (Hochst- bis 

Niederspannung) angeschlossen smd berucks1chtigt 

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt m der von dem Netzbetreiber 1m 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen steh 

auf den letzten fag des tn 2011 abgeschlossenen GeschaftsJahres 

Versorgte Fläche NS. 

Der Parameter • Versorgte Fläche NS" bezeichnet d1e1enige Flache innerhalb des 

erschlossenen Gebiets. dte uber das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers 

versorgt wird Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statlsbk zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter 

Als versorgte Flache wird insoweit die bebaute Fläche (.Gebäude und Freiflächen 

(nur bebaute Flache)", Flachenschlüssel 1001200) sowie Straßen Wege und Platze 

(Flachenschlussel 51015201530) verstanden Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flachenante1te 

berücks1cht1gt Die versorgte Flache entspricht somit dem Konzess1onsgeb1et 

;:ih711nhrh riPr n1rhl VQr~nrnli:>n l="l~rhon IA/10 ho1c:n1olc:u.101c:o \i\l~l,..or ~"'"'" Ci.""'"' 11nrl 
----~··-•• --· •••-••• • -•--':f'-'' 1 ·--··-·· •• •- ..,WIWf"'""'''<JW•'-1~ •Y .... IV""'t '-''-'""""''' 1 IU.,;).,;)'i;f UllU 

nicht erschlossenen Gebiete 

Oie versorgte Fläche bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen 

GeschäftsJahres Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber 1m 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet 

Stromkreislänge NS· 

Der verwendete Parameter „Stromkre1slange m der Netzebene NS" ist die 

Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Leitungen (Freileitungen 

und Kabel ) in der Netzebene NS 8e1 untersch edhchen Pha5enlangen ist die 

durchschnittlrche Länge in km zu ermitteln 

Oie Stromkre1slange erstreckt sich auch aur gepachtete gemietete oder anderwe1t19 

dern Netzbetreiber uber1assene Lerrungen. soweit diese vom Netzbetrerber betrieben 
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werden GE:ptante. in Bau befmdl1che verpachtete singulär gt.!nutzte sowie 

stillgelegte Leitungen sind nicht zu be1ucks1chtrgen 

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkrerslange auch die 

Hausanschlussleitungen 

Zur Berechnung wurden die Stromkre1slange der Kabel in der Netzebene NS und die 

Stromkreislänge der Fre1le1tungen in der Netzebene NS addiert 

Alle Le1tungstangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschahsjahies Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber 1m Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe 

verwendet 

Eine Ubers1cht der den Vergleichsparametern zu Grunde hegenden Werte des 

Netzbetreibers findet sich rn Anlage 7 Die daraus berechneten und dem 

bundesweiten Effiz1enzvergle1ch zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9 

Die Beschreibung bzw Definruon der einzelnen Parameter und der Ermittlung des 

Eff1z1enzvergle1chs findet sich in dem in Anlage A.BM be1gefugten Gutachten des 

Beraterkonsortiums Sw1ssEconom1cs I SUMICSID. 

2.3.1.2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFAJ und fur die rncht­

parametnsche (DEA) Methode Analysen zur ldentlfikatJon von extremen 

Effizienzwerten (Ausreißern) durchgefuhrt die dem Stand der Wissenschaft 

entsprechen (§ 12 Abs 1 ARegV 1 V m Anlage 3 Nr 5 zu § 12 ARegV) 

Fur Ausreißer mit besonders hoher Eff1z1enz wurde ern Eff1z1enzwert von 100 Prozent 

festgesetzt (§ 12 Abs 1 ARegV 1 V m Anlage 3 Nr 5 zu § 12 ARegV} Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erh1dh::n einen M1ndesteffrz1enzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs 4 S 1 ARegV) 
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DEA 

Bei der ntcht-pararnetnschen Methode ( DEA) gilt ein Wert als Ausreißer , wenn er fur 

einen uberw1egenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten wurde(§ 12 

Abs 1 ARegV 1 V m Anlage 3 Nr 5 zu§ 12 ARegV) Dies bedeutet dass d1e1en1gen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden die - bet Gult1gke1t des 

ermittelten Eff1z1enzvergle1chsmodells - für mindestens dte Hälfte der Unternehmen 

1m Datensatz den Effizienzmaßstab bilden Mtt dieser Vorgehensweise wird 

sichergestellt dass ein einzelner Netzbetreit>er keinen unnaturl1ch großen Einfluss 

auf dte Effizienz eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse) Die 

Netzbetreiber, die einen kntischen Wert uberschre1ten werden aus dem Datensatz 

entfernt 

Erganzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgefuhrt Dabei waren 

d1e1enigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen deren Effizienzwerte den 

oberen Quart1lswert um mehr als den 1 5fachen Quartilsabstand uberste1gen Der 

QuartJlsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines 

Datensatzes(§ 12 Abs 1 ARegV 1 V m Anlage 3 Nr 5 zu§ 12 ARegV) 

Be der EfflZlenzwertanalyse unter Berucks1chtigung standard1s1erter 

Aufwandsparameter wurden 10 Unternehmen als supereffiz1ente Ausreißer bewertet 

Bei der Efftz1enzwertanalyse unter Berückstchbgung nicht-standardisierter 

Aufwandsparameter wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiz1ente Ausreißer 

bewertet 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer wenn er die 

Lage der ermittelten Regress1onsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst (§ 12 

Abs 1 ARegV 1 V m Anlage 3 Nr 5 zu § 12 ARegV) 

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgefuhrt mit 

denen ein numerischer Wert fur den Einfluss erm1tte1· wurde Liegt der ermittelte 

Nert uber einem methodisch angemessenen ~ ·•uschen Werl so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entternen Als Testverfahren kamen Cooks d1stance 

DFBETAS, DFFn S, covanance rati o und Robuste Regression zur Anwendung(§ 12 

Abs 1 ARcgV 1V m Anlage 3 Nr ~ zu § 12 ARegV) Es wurden 6 Unternehmen 
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unter 8erucKs1cht1gung standard1s1erter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen 

unter Berncks1ch1tgung r11cht-standard1s1erter Aufwandsparameter als Ausreißer 

1denhfiz1ert 

2.3.1.2.4. Gutachten 

Zu der konk1 eten Ausgestaltung des Eff1z1enzvergle1chs c1nschheßltch einer 

eingehenden Stellungnahme zu den E1nwanden der Netzbetreiber wtrd auf das 1m 

Internet als Anlage A BM veroffenthchte Gutachten des Beraterkonsortiums 

Sw1ssEconom1cs / SUMICSID verwiesen {http lfv.Nlt11 bundesnetzagentur ue. unter 

den Menupunkten Beschlusskammern ..,.. Beschlusskammer 8 ..,.. Aktuelles) 

232 Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmens1nd1v1duellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs 1 S i ARegV) Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgaoe des § 15 Abs 

1 ARegV grundsatzhch moghch 

Der sich aus den Effiz1enzvergle1chen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs 2 ARegV) Die für den 

Netzbetreiber in den durchgefuhrten Effiz1enzvergle1chen ermittelten ind1v1duellen 

EffiZJenzwerte ergeben sich aus Anlage 9 

2 3 3 Bereinigter Effizienzwert nach § 15 Abs. 1 ARegV 

Nach§ 15 Abs S 1 ARegV tn der Fassung vom 14.08 2013 (Bundesgesetzblatt 

2013, Teil 1 Nr 50 vom 21 08 2013) ist eine Bereinigung des Eff1z1enzwertes durch 

einen Aufschiag auf den nach §§ 12 bis 14 ARegV ermittelten Effiz1enzwer1 

vorzune11me11 wenn der Netzbetreiber nachweist dass Besonderne1ten seiner 

Versorgungsaufgabe 1m Sinne des Vor11egens außergewohnhcher struktureller 

Umstande bestehen die 1m Etf1z1enzverg1e1cti durch dte Auswahl der Parameter 

nach § 13 Abs 3 und 4 ARegV nicht h1nre1chend ben.Jcks1cht191 wwden uno durch 

den Netzbet1e1ber 111cl1l beeinflussbar s111d und dies die nach § 14 Abs 1 Nr 1 und 2 
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ARegV ermittelten Kosten um mindesten~ 5 Prozent erhoht Du1 eh die Regelung des 

§ 15 Abs 1 S 1 ARegV soll dre von § 21a Abs 5 S 4 EnWG geforderte 

Erre1chbarke1t und Ubertreffbarke1t der auf Grundlage des Effizienzwertes 

bestimmten Effizienzvorgabe gewahrle1stet werden 

Die Gewahrung eines bereinigten Effiz1enlwertes soll - wie aus der hohen 

Aufgre1fschwelle von 5 Prozent ers1chtl1ch - nur in w1rtschaftltch bedeutenden 

Ausnahmefällen niogltch sein Grundsatzllcti ist davon auszugehen dass Jeder 

Netzbetreiber bei seiner Versorgungsaufgabe Besonderheiten aufweist. die m den 

Efflz1enzvergle1ch nicht einil1eßen, weil nicht Jedes Detail berucks1cht1gt werden kann 

Diese Besonderheiten kennen sich sowohl Kosten erhohend als auch Kosten 

reduzierend auswirken Im Ergebnis wird sich dies daher weitestgehend neutral 

darstellen (BR-Drs 417107 (8) S 12) Bei § 15 handelt es sich insofern um erne eng 

auszulegende Ausnahmevorschnft dre nur auf strukturelle Besonderheiten 

außergewöhnltcher Art Anwendung finden darf (BR-Drucks 447/13 (B) S 29) Eine 

Bereinigung des f:ffiz1enzwertes kommt dabei nur dann m Betracht. wenn der 

Netzbetreiber nachweist dass die speziellen Voraussetzungen des § 15 Abs 1 

ARegV vorhegen 

Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom - vorgetragen dass aufgrund 

von 8esondeme1ten se1rier Versorgungsaufgabe 

2.3.3.1. Nlchtberucks1cht1gung 1m Effizienzvergleich 

Eine Bereinigung des Effizrenzwertes kommt gemaß § 15 Abs 1 S 1 ARegV nur 

dann in Betracht wenn die geltend gemachte Besonderheit der Versorgungsaufgabe 

1m Efflz1enzvergle1ch durch die Auswahl der Parameter nach § 13 Abs 3 und 4 

ARegV nicht h1nre1chend berucksicht19t wurde 

Gemaß § 10 Abs 2 ARegV wird die Versorgungsaufgabe eines Netzbetrerbers nach 

der Flache des versorgten Gebietes und den von den Netzkunden bestimmten 

Anforderungen an die Versorgung mat Strom und Gas bestimmt die sich auf die 

Netzgestaltung unmittelbar auswirken Als weitere Bes1trnmungspa1ameter gelten die 

Anzahl der Anschlusspunkte die Jahreshöchstlast und we1lere Pilrnmeter 
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2.3.3.2. Besonderheit der Versorgungsaufgabe 

Voraussetl.ung tur eine Bereinigung des EtflZlenzwertes nach § 15 Abs 1 S 1 

ARegV ist eine Besonderheit der Verso1gungsaufgabe 

Zur Versorgungsaufgabe Im Sinne des § 15 Abs 1 S 1 ARegV gehoren alle 

Anforderungen. die an den Netzbetreiber von außen herangetragen werden und 

denen er sich nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand entziehen kann (BGH 

Besch1 v 09 10 2012 - EnVR 88110, Rn 60) Es muss sich somit um exogene 

Faktoren handeln Endogene Kostentreiber, also solche die auf eine Entscheidung 

des Netzbetreibers zuruckzuführen sind, scheiden hingegen aus dadurch soll 

vermieden werden dass der Effizienzvergleich beliebig durch Entscheidungen 

einzelner Netzbetreiber beeinflusst und damit verzerrt wird § 15 Abs 1 Satz 1 

ARegV greift dies auf wenn es dort heißt, dass die Besonderheiten der 

Versorgungsaufgabe „durch den Netzbetreiber nicht beeinflussbar sem durfen 

Voraussetzung ist zudem dass der geltend gemachte Aspekt der 

Versorgungsaufgabe messbar oder mengenmäßig erfassbar ist Die Anforderungen 

die an die Vergleichsparameter nach § 13 Abs 3 S 3 ARegV gestellt werden. 

mussen insoweit auch an die Besonderheit der Versorgungsaufgabe angelegt 

werden da denknotwend19 nur Umstande, die Jedenfalls potentiell Gegenstand des 

Err1z1enzvergie1chs sein kennen einen Aufschiag auf den Effizienzwert rechtfertigen 

kennen 

Eine Besonderheit der Versorgungsaufgabe kann nach § 15 Abs 1 S 1 ARegV nur 

bei außergewohnhchen strukturellen Umstanden vorliegen Dies rst dann der Fall 

wenn die Versorgungsaufgabe ihrer Art nach nur bei einem einzelnen Netzbetreiber 

oder einer außerst genngen Anzahl von Netzbetreibern die 1m Rahmen des 

bundesweiten Effiz1enzvergle1chs betrachtet wurden in vergleichbarer Form besteht 

Voraussetzung sind damit Umstande. die entweder ein Alleinstellungsmerkmal oder 

1edenfalls nahezu ein Alleinstellungsmerkmal darstellen Diese Auslegung e>ntspncht 

dem in dem Verordnungsentwurf ausdruckhch zum Ausdruck gebrachten Willen des 

Vero1dnungsgebers (siehe BR-Drud·s 447113 (8) S 30) 



enttta t Betnebs und Gesehaftsgehe mnisse 

Der Netzbetreiber macht die folgenden Besonderheiten der Versorgungsaufgabe 

geltend 

•• 
a ) 

• 

1 

1 


a 

Der Netzbetreiber gibt an, 

Das vom Netzbetreiber vorgebrachte Argument 

··--- sind die Voraussetzungen für die Anerkennung eines-

Effizienzaufschlages nach § 15 Abs 1 ARegV nicht gegeben 

Bereits grundsätzlich ist daher festzuhalten. dass 

die geltend gemachte Besonderheit kein 

Charaktenst1kum ist das das Netz des Netzbetreibers von den anderen tn den 

Effmenzvergfe1ch einbezogenen Netzen in relevanter Weise unterscheidet Selbst 

wenn man 
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Im Rahmen der Effiz1enzvergte1chsanalysen wurde der Einfluss des 

Des Weiteren ist zu berucks1cht1gen dass die verfügbaren Stabsbken 

arstellen Uber 

die tatsachhchen Verhaltrnsse bei den relevanten Elektnz1tatsverte1lemetzbetre1bern 

sagt diese Stat1st1k iedoch nur wenig aus Um einen Emdruck der Situation bei den 

am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbetreibern zu gewinnen, kann die 

Kennzahl 

„ und somit keinen Einfluss auf den Effiz1enzvergle1ch hat Gleichwohl gehen 

zurückgehen musste dies rn der Betrachtung des Netzbetreibers bereinigt werden 

Dies dürfte ern nicht unerheblicher Anteil sein 
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Die vom Netzbetreiber beschnebene Problematik ist durch -··-·---­
Das Gutachten der geht des Weiteren darauf ein. dass 

davon dass die tm Gutachten der 
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„ __ ­

Dem Gutachten zum Eff1z1enzvergle1ch ist zu entnehmen 

dass Variationen bei den Vergleichsparametern insbesondere 1m Hinblick auf die 

Berucks1chhgung 
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Der Kritik des 

Deshalb solle11 1111r solcl1e Besonderl1e1te11 Berucks1ct1t1gtmg fmden die deutftcf1 

l1ohere Koston zw Folge haben (BR Drucks 417107 (Beschluss) S 12) Mit d1ese1 

Z1elsetzung 1st es 111cflt verembar A11sw11kw1gc11 0111zelne1 Ahwr~1cll1111g,'11 dre zu 

enthalt Betnebs-- und Geschaftsgehe1mmsse 
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emer unte111al/) cfes Schwellenwarts l1ege11den Koste11er/1oh11ng f11tue11 

aufz11summ1e1 en umf e111e Bere1n1gung <ia1111 vof":wne/1111en wen11 die Summe d1ese1 

E1/1olwngsbe1träge o/Je1/1alb des Scl1wcllenwe1tes liegt 

c 1 

Der Netzbetreiber bernangelt 

-Das Argument der nicht h1nre1chenden Berucks1cht1gung~rd von der 

Bundesnetzagentur nicht geteilt 
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zum Effiz1enzvergle1ch Strom der zweiten Reguherungspenode gibt die 

Untersuchung • • • - - • 

Ergebnis des keinen Einfluss auf die 

Effizienzwerte hat Von einer Schlechterstellung von Netzbetreibern d­

kann somit nicht ausgegangen werden 

daher keine zu 

berucks1chtJgende Besonderheit der Versorgungsaufgabe dar 

c2 

Der Netzbetreiber gibt an dass nach den Ergebnissen • ­

__„--·„·· 
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-Des Weiteren wurden die entstandenen zusatzhchen Mehraufwendungen fur 

Auch hier musste wie 

auf die tatsachhchen Gegebenheiten der Netzbetreiber die am 

Eff1z1enzvergle1ch teilgenommen haben eingegangen werden Der Netzbetreiber 

musste also darlegen inwiefern „ und ob er 1m Vergleich zu den anderen Netzbetreibern uberdurchschnitthch 

betroffen ist Eine erste Analyse 

zeigt dass der Netzbetreiber hier bei weitem kein 

Alleinstellungsmerkmal vorliegen hat 

c3 

Der Netzbetreiber fuhrt erhohte Kosten durch 

auf Zudem waren an vielen Stellen Im 

Schreiben vom - wurden die folgenden Mehraufwendungen benannt· 

-

- ­ - - - ­ ---- ­
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Schreibens von - - betragen die Mehrkosten - ­

sind Zwar gibt der Netzbetreiber an dass 

hoher hegt als 1m Bundesdurchschnitt. Jedoch ist dies 

kein Alleinstellungsmerkmal 

Der Netzbetreiber gibt an dass durch 

Aus Steht der Beschlusskammer wird diese Besonderheit 

allerdings bereits ausreichend durch den 

abgebildet 

- - - Ob es sich in Bezug auf den 

Netzbetreiber um ein Alleinstellungsmerkmal handelt welches eine Besonderheit der 

Versorgungsaufgabe begrundet. wurde von Netzbetreiber bislang nicht 

nachgewiesen 

Als weitere Besonderheit der Versorgungsaufgabe benennt der Netzbetreiber 

an Der Netzbetreiber gibt an dass 
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den Berechnungen der Mehrkosten wurde nicht auf konkrete Maßnahmen sondern 

ermittelte Standardkosten für 

zuruckgegnfferi Dieses Verfahren sieht die Bundesnetzagentur nicht 

als sachgerecht an 

Ob es sich be1 der von Netzbetreiber angegebenen Besonderheit der 

von -

···----·diese Besonderheiten durch eine Abfrage bei 

• 
tst mehr als fraghch 

anderen Netzbetreibern zu ermitteln Der vom Netzbetreiber beschnebene 

Sachverhalt der Mehrkosten aufgrund 

wird daher nicht als zu berücksichtigende Besonderheit der 

Versorgungsaufgabe berucks1cht1gt 



enltidll Betnebs- und GeschBftsgehe1mnisse 

-	 D1esbezugllch musste de1 

darlegen, - • ---·-


Daruber hinaus ist die Berechnung der Mehrkosten 

-	 Die tatsachhchen Mehraufwendungen mussten 1m 

Einzelnen anhand der Kosten nach § 14 Abs 1 Nr. 1 und 2 ARegV Nachgewiesen 

werden 

Der vom Netzbetreiber beschriebene Sachverhalt der Mehrkosten 

stellt damit keine zu 

berucks1cht1gende Besonderheit der Versorgungsaufgabe dar 

­

­

2.3.3.3. 	 Ergebnis 

Nach Ansicht der Bundesnetzagentur ist die vom Netzbetreiber beschriebene 

Besonderheit der Versorgungsaufgabe durch die bestehende Auswahl der 

Vergleichsparameter nach § 13 Abs 4 ARegV sowie durch die Kostentre1beranalyse 

1m Rahmen des Eff1Z1enzvergle1chs hinreichend berücks1chhgl worden Eine 

Bereinigung des Effizienzwertes gemaß § 15 Abs 1 ARegV ist abzulehnen 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Em wesenthches Elemen~ zur Bestimmung der kalender1ahrl1ct1en Erlosobergrenzen 

in der zweiten Regullerungspenode ist die durch den Verteilungsfaktor {V ) 1

gle1chmaß1g abzub3uende ind1v1duelle rnonetar bewertete lnetf1Z1enz des 

Netzbetreibers deren Abbau 111nerhall> einer ReguherungspC'riod ~ nbgeschlossen 
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sein muss (§ 16 Ahs 1 S 1 und 3 ARegV) Die monetär bewertete Ineffizienz eines 

Netzbetreibers (1 o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten {GKJ nach 

Abzug der daucr haft nicht beemftussbaren Kostenanterle nach § 11 Abs 2 ARegV 

(KA llnll o) und den mit dem Eff1z1enzwert gernaß § 15 Abs 3 S 1 ARegV (EW) 

multrplizrerten Gesamt"osten {GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beemnussbaren 

Kostenanteile (§ 15 Abs 3 S 2 ARegV) Somit gilt 

1o = (GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb.o) • EW 

2 4 1 Beeinnussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gernaß § 11 Abs 4 ARegV alle 

Kostenanteile, die nrcht dauerhaft oder vorubergehend nicht beeinflussbare 

Kostenanteile sind Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu 

entnehmen 

242 Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Enosobergrenze durch die Regulrerungsbehorde hat gemäß 

§ 16 Abs 1 S 1 ARegV so zu erfolgen dass die nach den §§ 12 brs 15 ARegV 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil. KA b o) 

unter Anwendung eines Verterlungsfaktors (V 1) rechnensch innerhalb einer 

Reguherungspenode gle1chmaß19 abgebaut werden (rnd1Y1duelle Effizienzvorgabe) 

Fur d1e zweite Regulrerungspenode wird dre 1nd1v1duelle Effizrenzvorgabe gemaß 

§ 16 Abs 1 S 3 ARegV dahingehend bestimmt dass der Abbau der ermittelten 

Ineffizienzen nach einer Regulrerungspenode abgeschlossen sern muss Erne 

Regulrerungspenode dauert gemaß § 3 Abs 2 ARegV funf Jahre. Sonut hat der 

Abbau der ermittelten monetar bewerteten Ineffizienzen 1n der zweiten 

Regulrerungsptmode innerhalb von funf Jahren zu geschehen Daraus ergibt sich ein 

Verterlungsfaktor (V 1} von 0 2 • t 

Jahr 1 ,1 I _y_i
1 2014 0,2 


2015 1 ... 2 0,4
2016 I 3 o:s-
201 7 4 0,8 

1­
2016 1 5 1,0 

­



enthält Be~nebs und Gc:sci'lnt159ehe1mmsse 

2.5 Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARogV 

Gemaß § 8 ARegV ergibt sich der Wert fu1 die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt ver öffenthchten 

Verbraucherpre1sgesamtindex (VPI) Fur die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach 

§ 4 Abs 1 ARegV wird der VPI des vorletzten Kalendeqahres vor dem Jahr, für das 

die Er1osobergrenz.e ~rlt verwendet (VPI 1) Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum 

VPI für das Bas1s1ahr (VPI o) 

Bas1s1ahr ist gemaß § 6 Abs 1 ARegV das Jahr 2011 Gemäß Statistischem 

Bundesamt betragt der VPI für das Jahr 2011 102,10 und fur das Jahr 2012 104 10 

(abrufbar 1m Internet unter. httos f/\V\YW-9enes1s desta~·~ ~"'/genes1s/onllne > Suche 

nach 61111-0001} Entsprechend dem Term VPI 1 I VPI der rn Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgefuhrten Regulrerungsformel ergibt das Verhaltnis des VPI fur das Jahr 

2012 zum VPI fur das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Reguherungspenode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Hohe von 1.0196 

Fur die Folge1ahre der zweiten Regullerungspenode (2015 bis 2018) hat die 

Beschlusskammer die relative prozentuale Veranderung des VPI des Jahres 2012 

( 104, 10) gegenuber 2011 (102 10) eskaliert da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse h1ns1chthch des VPI der Kalendeqahre 2013 bis 2016 

vorilegen Konnten Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmaß1g, da der 

Netzbetreiber einerseits gemaß § 4 Abs 3 S 1 ARegV bei einer Anderung des 

Verbraucherpre1sgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Crtosobergrenze 

verpftichtet ist und so andererseits eine moghchst sachgerechte Abschatzung der 

zukunftlgen Entwicklung des VPI erfolgen kann 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulrchung 

werde diese nachfolgend mit Ausnahme fur die Jahre 2011 und 2012. auf eine 

Nachkommastelle gerundet angezeigt die Berechnung erfolgte indes mit sieben 

Nachkommastellen) 

Jahr VPI 
2011 102.1-­
2012 104,1 
2013 106.1 
2014 108,2 

r 2015 110,3 
o-.~- 112,52016 
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Fur das zweite Jahr der zweiten Regullerungspenode (201 SJ wurde demgernaß ein 

lnflat1onsfalo'.tor m Hohe 'Ion 1,0396 fur das dntte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2016) ein Inflationsfaktor in Hohe von 1 0599 tur das v1ene 

Jahr der zweiten Reguherungspenode (2017) em Inflationsfaktor in Hohe von 1 0807 

und fur das funfte Jahr der zweiten Reguherungspenode (20 18) ein Inflationsfaktor in 

Hohe von 1, 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu 

Grunde gelegt. Die Inflationsfaktoren fur die 1ewe1l1gen Jahre tn Bezug auf das 

Bas1s1al1r - d h dte relative prozentuale Anderung des VPI des 1ewe1l19en Jahres 

gegenuber dem VPI des BasisJahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als 

zweistellig gerundeter Prozentwert dargestellt 

Jahr--T VPl ,/ VPl 0 

1-
2014 1,96•k 
2015 - ­ 3,96°k 

j. 	--2_,..0-,16----r- s ,99•4 
2017 _,_____ 	- 8,07% 

,__~~-20-18~~--1~-
,__~- 101.19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vor11egenden Festlegung der 

kalenderjahrhchen Er1osobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücks1ch1tgt 

1.6. 	 Genere!!er sektora!er Produktivitätsfaktor nach § 9 ARsgV 

Im Rahmen der Anre1zregulterung ist bei der Bestimmung der Erlosobergrenzen zu 

berucks1cht1gen wie sich die Produkt1v1tät der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt Dies erfolgt durch den generellen sektoralen 

Produkbv1tatsfaktor (PF,). 

Gemaß § 9 Abs 1 ARegV wird der generelle sektorale Produkltv1tatsfaktor aus der 

Abweichung des netzw1rtschaftltchen Produkt1v1tatsfortschntts vom 

gesamtwirtschaftlichen Produkt1v1tatsfortschrrtt sowie der gesamtwirtschaftlichen 

Etnstandspre1senl\v1cklung von der netzw.rtschaftltchen E1nstandspre1senr.v1cklung 

ermittelt 

In der zweiten Regullerungspenode betragt der generelle sektoral~ 

Produkt1v1tatsfakto1 fur Netzbetreiber Jährlich 1 5 Prozent (§ 9 Abs 2 ARegV) Der 

Bundesgenchtstiof hat die Rechtmaß1gke1t der Regelung uber den generellen 
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seKtoralen Produkt1v1tätsfaktor nach § 9 ARegV bestaugt (BGH EnVR 31110, Rn 

, 6ff ) 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird 01e Variable PF, als der generelle sektorale 

Produkt1v1tatsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert der 01e Veranderungen 

des generellen sektoralen Produkt1v1tatsfaktors fur das Jahr t der 1ewe1hgen 

Regulterungspenode rm Verhaltnrs zum ersten Jahr der Reguherungspenode 

w1~derg1bt Oie Veranderungen des generellen scktoralen Produkt1v1tatsfaktors fur 

das Jahr t der Jeweiligen Reguherungspenode 1rn Verhaltnrs zum ersten Jahr der 

Reguherungspenode (PF 1) ergeben sich demgemaß mittels des folgenden 

Afgonthmus PF , .:: (1 + 0,015) " t -1 

2.7 Erweiterungsfaktor nach § 1 O ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern § 4 Abs 4 Nr 1 ARegV die Anpassung der 

kalendeqahr11chen Erfosobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 

ARegV beantragt hat wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss 

entschieden 

..?G..., , 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß § 19 Abs 1 ARegV Zu- oder Abschlage 

vorzunehmen wenn Netzbetreiber hrns1chtllch der Netzzuvertass1gke1t oder der 

Netzle1stungsfah1gke1t von Kennzahlenvorgaben abweichen (0 ,) Hins1chthch des 

Oualitatselementes ergeht ein gesonderter Beseht uss 

2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulassrgen Er1osen uno oen vorn Netzbetreiber unter 

Berucks1cht1gung der tatsachhchen Mengenentwicklung erzielbaren Erlasen wird 

gemaß § 5 Abs 1 S 1 ARegV jahrhch auf dem Regulierungskonto verbucht 

Gleiches gilt gemaß § 5 Abs 1 S 2 ARegV fur die Differenz zwischen den fur das 

Kalendeqahr tatsac11llct1 entstandenen Kosten mr die Inanspruchnahme 

vorgelagerter Netzebenen und den in der Erlosobergrenze d1esbezugllch enthaltenen 

Ansatzen 
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Die Differenzen sind gemaß § 5 Abs 2 S 1 ARegV 1n Hohe des 1m 1ewe1l1gen 

Kalendeqahr durchschnitlhch gebundenen Betrags zu verzinsen Der durchschn1ttl1ch 

gebundene Betrag ergibt sich gemaß § 5 Abs 2 S 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand Die Verzinsung richtet sich gemaß § 5 Abs 

2 S 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalendeqahre 

bezogenen Durchschnitt aer von der Deutschen Bundesbank veroffenthchten 

Um1aufsrend1te festverzinslicher Wertpapiere inland1scher Emittenten 

übersteigen die tatsachllch erzielten Erlose die nach § 4 ARegV zulassigen Erlese 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 % so sind 

gemaß § 5 Abs 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe 

des § 17 ARegV anzupassen Eine Anpassung der Er1osobergrenze innerhalb der 

Reguherungspenode auf Grund der Anderungen der Jahrhch verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs 4 S 4 ARegV nicht statt 

Der Saldo des Regulierungskontos gern § 5 Abs 4 ARegV fur dte Kalenderjahre 

2009 bis 2012 wird gern Anlage SR nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS 

ermittelt Die sich daraus ergebenden Anpassungsbetrage werden m Anlage 8 

ausgewesen 

"' ~ . „"IU. Anpassung der Netzentgeite aufgrund eines offentiich­

rcchtlichen Vergleichsvertrages 

Im Hinblick auf den offent11ch-rechtllchen Vergleichsvertrag vom 25 07 2012 sind dre 

Netzentgelte der Kalenderjahre 2014 bis 2016 um die nachfolgend genannten 

Betrage zu erhohen (BKS-1110843-13) 

2. Regullerungspenode Strom 

Kalenderjahr j Anpassungsbetrag 

1 

1.... _--~ _____, 
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Menge 2006 X Referenzpreis 

(kWh) [UkWh] 

- . 

:: Verlustenergiekosten 

(fl 

-

enth31t Bctnebs und Gesc11attsgehem1russe 

2.11 . FSV Verlustenergie 

Der Netzbetreiber hat bezughch der Beschaffungskosten tur Verlustenergie eine 

fre1wtlltge Selbstverpflichtung abgegeben Dementsprechend s1nC1 die in der Aus­

gangsbasrs enthaltenen Kosten fur die Beschaffung von Vertustenerg1e (Position 

1 1 1 1 ) anzupassen Oie Kosten fur die Beschaffung von Verlustenergie werden 

daher als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile entsprechend den Regelung 

der fre1w1lligen Selbstverpflichtung fur die Dauer der zweiten Regullerungspenode 

(20 14 - 2018) in folgender Höhe berucks1cht1gt 

-
111. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs 1 EnWG 

1 V m § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV 

Gemaß § 4 Abs 3 S 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Anderung des 

Verhraucherpre1sgesamtmdex nach § 8 ARegV verpflichtet 

1ewe11s zum 1 Januar eines Kalendeqahres anzupassen Gleiches gilt be1 der 

Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 S 1 

Nr 1 bis 8 Sb bis 11 und 12a bis 14 S 4 ARegV und volalllen Kostenanteilen 

gemaß § 11 Abs 5 ARegV Einer erneuten FesUegung der Erlosobergrenze bedarf 

es ausweislich§ 4 Abs 3 S 2 ARegV in diesen Fallen nicht 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der 

Erlosobergrenzen ist auswe1shch der Verordnungsbegrundung in der Festlegung 

aufzunehmen (BR-OrS 417 / 07 S 44 t l Die Verpflichtung zur Anpassung der 

Erlosobergrenzen wird daher gemaß § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV 1V m § 29 Abs 1 

EnWG nochmals ausdruckhch angeordnel H1erm1t soll die Mogllchke1t eröffnet 

werden die Verpflichtung nach§ 94 EnWG durchzusetzen 
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IV. Netzübergange 

Die Anordnung des Tenors zu 3 1ergeht auf Grundlage der § 29 Abs 1 EnWG 1 V m 

§ 32 Abs 1 Nr 11 und § 28 Nr 8 ARegV 

Gemaß § 28 Nr 8 ARegV ist der Netlbetre1ber verpflichtet den Ubergang von 

Netzen Netzzusarnmenschlusse und -aur~paitungen nach § 26 ARegV anzuzeigen 

Nach Maßgabe des § 29 Abs 1 EnWG i V m § 32 Abs 1 Nr 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umtang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und m1tzute1lenden Daten, insbesondere zu den 

zulass1gen Datentragern und Ubertragungswegen treffen In Ausubung dieser 

Befugnis ordnet sie an dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zagem den 

Ubergang von Netzen Netzzusammenschlusse und -aufspaltungen nach § 26 

ARegV anzuzeigen hat Hierdurch wird sichergestellt dass die Bundesnetzagentur 

zeitnah von dem Sachverhalt erfahrt und sicherstellen kann dass die Vorgaben des 

§ 26 ARegV eingehalten werden Damit soll die Moghchke1t eröffnet werden die 

Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzusetzen 



enthalt Betnebs und Geschähsgerteimnisse 

V. Gebühren 

H1ns1chtllch der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehongen Anlagen 1 bis 7 die 

Anlagen 8 und 9 sowie die Anlage A SM und dre Anlage SR nebst den 

dazugehörigen Anlagen A1 bis AS sind Bestandteil dieses Beschlusses 
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Rechtsmittclbclohrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer r=nst von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden Die Beschwerde ist schr1ttllch bei der 

Bundesnetzagentur (Hausanschnft Tulpenfeld 4 53113 Bonn) einzure chen Es 

genugt wenn die Beschwerde innerhalb der Fnst bei dem Ober1andesgencht 

Dusseldorf {Hausanschnft Cec1ltenallee 3 40474 Ousseldorf) eingeht 

Die Beschwerde ist zu begründen Oie Frist fw die Beschwerdebegrundung betragt 

einen Monat Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegenchts verlängert werden Oie 

Beschwerdebegrundung muss die Erklarung, 1nw1ewe1t der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der 

Tatsachen und Bewe1srn1ttel auf die sich die Beschwerde stutzt enthalten Ote 

Beschwerdeschrift und Beschwerdebegrundung mussen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sem 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs 1 EnWG) 

Bonn den 04 12 2015 

Be!S!tzer 

/_ ,~~~ 
C/.~chm•tt·Kanthak?Bernd Petermann Wolfgang Wetzl 
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- Beschlusskammor 8 · Aktenzeichon: BKS-12/0843·11 

Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus. 

der Aufwands- und Vergleichsparameter 

1. 

Bestimmung des Ausgangsntveaus der Erlösobergrenze, Feststellung der 


Aufwandsparameter und Vergleichsparameter 


o. Vorbemerkung 

Oie zweite Regulierungspenode beginnt am 01 01 2014 Oie Kostenprufung erfolgt 

nach § 6 Abs 1 S 3 ARegV 1m vorletzten Kalendeqahr vor Beginn der 

Regulterungspenode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahres Dabei gtlt gemäß § 6 Abs 1 S 4 ARegV das Kalendeqahr, in dem 

das der Kostenprufung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet als Basisjahr 1m 

Sinne der Verordnung Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der 

Kostendaten des Bas1s1ahres 2011 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenonent1erung H1enn spiegelt sich die 

wettbewerbspoht1sche Motivation des Gesetzgebers. mit der er auf das strukturelle 

Wettbewerbsdefizit der Netzmarkte reagiert Als natürliche Monopolisten besteht für 

die Netzbetreiber kein Anreiz ihre Netzentgelte effizient zu gestalten In dieser 

Situation strukturell wettbewerbsdef1z1tärer Markte zielt die Regulierung auf die 

S1multerung von Wettbewerb Oie Entgelte sollen so gebildet werden Wie sie s1cl bei 

funktionierendem Wettbewerb herausbilden worden Funktionierte der Wettbeweru, 

natte Jeder Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetneb 

soweit wie mogl1cl1 ZLi reduzieren Monupolgew111ne konnt~ er nicht erzielen 
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Fur a1e Bes11mrnung des Ausgangsniveaus der l(afendeqahrhchen Er1osobergrenzen 

flir die zweite Reguherungspenode Strom sind die Netzkosten nach§ 6 Abs 1 Satz 1 

ARegV V m Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV Zll ermitteln Gemaß § 4 

Abs l StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgle1chen Kosten 

nach § 5 StromNEV, den kalkulatonschen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen E1genkap1talverztnsung nach § 7 StromNEV sowie den 

kalkulatorischen Steuern nach § 8 StrornNEV unter Abzug der kostenmindernden 

Erlese und Ertrage nach§ 9 StromNEV zusammen Netzverluste sind gemaß § 10 

StromNEV LU bearucks1chttgen 

B1tanz1elle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen den Kosten eines effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs 1 S 1 StromNEV § 21 Abs 2 

S 1 EnWG) und sich bei einem 1m Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem 

Umfang nach einstellen wurden (vgl § 21 Abs 2 S 2 EnWG) 

Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betnebsfuhrung die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen mussen 

unter Berücks1cht1gung von Anreizen fur eine effiziente Le1stungserbnngung und 

einer angemessenen, wettbewerbsfah1gen und nsikoangepassten Verzinsung des 

eingesetzten Kapitals gebildet ( ) Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet 

werden durfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach 1m 

Wettbewerb nicht einstellen wurden nicht berucks1chtJgt werden • 

2 



1. Aufwandsgle1che Kosten 

1.0. Allgemeines 

Gemaß § 5 Ab~ 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgle1che Kostenpositionen nach 

Maßgabe des § 4 Abs 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu 

berucks1cht1gen. Sie sind den nach § 1 O Abs 3 EnWG oder nach § 4 Abs 3 

StromNEV erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen fur die ElektnZJtatsubertragung 

und Elektnz1tätsverte1lung zu entnehmen 

Gernaß § 6 Abs 3 S 2 ARegV der die Unanwendbarke1t von § 3 Abs 1 S 4. 2 Hs 

StromNEV sratu1ert ist dabei die Berucks1cht1gung von Plankosten und -erlasen 

ausgeschlossen Kosten und Erlose bzw Ertrage, die dem Grunde oder der Hohe 

nach auf einer Besonderheit des Geschafts1ahres beruhen, auf das sich die 

Kostenprufung bezieht, sind gem § 6 Abs 3 S 1 ARegV nrcht zu berucks1cht1gen 

a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgletche Kosten srnd zu berucks1cht1gen wenn sie einen Bezug zum 

Netzbetneb aufweisen (§ 3 Abs 1 S 1 StromNEV) den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen {§ 4 Abs 1 Abs 2 S 1 

StromNEV § 21 Abs 2 S 1 EnWG) und sich bei einem 1m Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen wurden (vgl § 21 Abs 2 S 2 EnWG) 

Aufwandsgle1che Kosten sind nur anzuerkennen wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetneb aufweisen Kosten die nicht ursachhch aus dem Betneb des Netzes 

entstehen oder dem Betneb des Netzes zu d 1enen bestimmt sind sind folglich nrcht 

zu berucks1cht19en Demgemäß sind Kosten die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensakt1vitaten 

zuzuordnen sind grundsätzlich nicht auf den Netzbetneb bezogen und somit nicht 

berucks1cht1 gungsfa h19 

Der Netzbetreiber ist darlegungs· und bewe1sverpfltchtet fur die Tatsache dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsachlich entstanden sind Dies ergibt sich 

bereits aus der Natur der zu prutenden lntormat1onen die allesamt dem 

Rechnungswesen des Netzbetreibers entstammen Diese internen Vorgänge sind 

der Beschlusskammer nicht bekannt solange der Netzbetreiber mchl selber die 

tJcurte1lungsrelevanten Kosten darlegt und diese dez1d1ert nachweist Dem steht 

auch nicht der Arntserm1ttlungsgrundsatz entgegen Der Pflrcnt der Behörde. den 

3 



Sactwerhall tn e'gener Verantwortung autzuklaren (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) 

stehen insoweit Oblregenhe1ten des Netzbetreibers gegenuber die M1tw1rkungspfhch1 

begrenzt die Amtserm1ttlungspl11chl der Verwaltungsbehorde Diese braucht 

entsche1dungserhebllche Tatsachen nicht zu ermitteln. die der Betroffene ihr zu 

unterbreiten hat (vgl BGH EnVR 79/07 Rn 21 BVerwG, 5 C 27185 NVwZ 1987 

405) Nicht nachgewiesene Kosten sind nicht anerkennungsfäh19 (so auch· OLG 

Dusseldorf Vl-3 Kart 472106 (V) und BGH. EnVR 6108) 

b) SchlOsselung von Kostenpositionon 

Einzelkosten des Netzes smd gern § 4 Abs 4 StromNEV dem Netz direkt 

zuzuordnen Kosten des Netzes. die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem 

Aufwand als Einzelkosten direkt zurechnen lassen. sind als Gemeinkosten uber eine 

verursachungsgerechte Schlüsselung dem Elektnznatsubertragungs- oder 

Elektnz1tatsverte1lernetz zuzuordnen Oie zu Grunde gelegten Schlussei mussen 

sachgerecht sein und den Grundsatz der Stetigkeit beachten Oie Schlusse! sind fur 

sachkundige Dntte nachvollziehbar und vollstand1g zu dokumentieren Anderungen 

eines Schlussels sind nur zulass1g sofern diese sachlich geboten sind Die h1erfur 

maßgeblichen Grunde sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlusselung kann durch Schlussel gestutzt 

werden die eine moghchst große Nahe zur tatsachhchen Kostenverteilung 

aufweisen Stunaenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z B lassen eine 

anteilige Verteilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen. 

als Umsatz- oder Gewinnschlussel Die Beschlusskammer behalt sich somit vor auch 

sachgerechtere Schlusselungen zur Anwendung zu bringen 

c) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des 

GeschäftsJahres beruhen. auf das sich die Kostenprufung bezieht bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unben1d·s1cht1gt Eine Besonderheit des 

Geschafts1ahres hegt vor wenn bestimmte Kosten des Netzbetnebs nicht periodisch 

wiederkehren sondern ausschheßhch. dem Grunde oder der Hohe nach einmalig un 

8as1s1ahr 1 S d § 6 Abs 1 ARegV anfallen Der Regelung des § 6 Abs 3 S 1 ARegV 

liegt die Uberlegung zu Grunde. <lass die Heranziehung der Kosten eines 

tJest1mrnten Geschattsiahres als Gru11cfü1ge tur die f esttegung der Erlosobergrenzen 

dann gerectllfert1gt ist wenn die Kostenc:;tnil\lur 1n den aufeinanderfolgenden 



GeschaftsJahren in der Regel 1m Wesenthchen gleich 1s1 (vgl BGH. EnVR 48/ 10 ­

.EnBW Regional AG· ) Mit diesem Konzept ware nicht vereinbar wenn das Ergebnis 

der Kostenprufung 2011 auch insoweit Grundlage fur die Festsetzung der 

Erlosobergrenzen bildete. als c1or1 Besonderheiten berücks1cht191 sind. die 

ausschheßhch 1n diesem Geschafts1ahr aufgetreten sind Es ist insbesondere davon 

auszugehen dass Kosten dem Grunde oder der Hohe nach eine Besonderheit des 

Geschatts1ahres darstellen. wenn diese m den Voqahren dem Grunde oder der Hohe 

nach nicht angefallen sind und somit das Kostenniveau s1grnf1kant gegenuber den 

Kosten der Voqahre erhohen 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

B1lanz1elle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit 

anzusetzen als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreibers entsprechen Nach § 4 Abs 1 StromNEV sind folglich nicht Jedwede 

angesetzte Hohe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar Sonst wurden 

dem Effiz1enzvergle1ch womöglich auch nur ineffiziente Kosten zugefuhrt, deren 

Ineffizienz 1m Vergleich untereinander nicht 1dent1fiz1erbar ware Insofern erfüllt § 4 

Abs 1 StromNEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen 

{Zusammenballunq mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maXJmal 

der auf 5 Jahre verrateten Hohe anerkannt werden und nicht ggf fünfmahge 

Berucks1cht1gung 1n der Kalkulation finden 

Die Berücks1cht19ung von Plankosten und erlösen ist gern § 6 Abs 3 S 2 ARegV 

ausgeschlossen § 6 Abs 3 S 2 ARegV regelt dass § 3 Abs 1 S 4 2 HS 

StromNEV bet der Durchfuhrung der Kostenprüfung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus nach § 6 Abs 1 ARegV keine Anwendung findet Ertose bzw 

Ertrage die auf einer Besonderheit des GeschaftsJahres beruhen sind gem § 6 Abs 

3 S l ARegV ebenfalls nicht zu berucks1cht19en Soweit nach § 6 Ab5 3 S 1 ARegV 

Kosten dem Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des 

Geschaftsjahres beruhen. auf das sich die Kostenprufung bezieht bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsrnveaus unberucks1cht1gt 
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c) Ggf nicht z3hlungswirksamo Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Ruckstellungen werden fur eine Verpflichtung, über deren Hohe und Eintreten 

Uns1cherhe1t herrscht gebildet Die B1ldw1g solcher Ruckstellungen erfolgt 1m Wege 

einer aufwandsw1rksamen Zufuhrung Voraussetzung ist hier, dass das 

E1ntnttsere1gnis rn1t h1n1e1chend großer Wahrschernhchkeit belegt werden kann 

Gemaß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemaß §4 

und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV 

uberfuhrt. Dementsprechend kennen Zufuhrungen von Ruckstellungen sofern d1eso 

betnebsnotwend19 sind und kerne Besonderheit des Geschafts1ahres darstellen als 

Kosten angesetzt werden Nicht erfolgsw1rksame Verbrauche von Ruckstellungen 

kennen nicht angesetzt werden 
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1.1. Matenalkosten 

1.1.1. Aufwendungen für Roh·, Hilfs· und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenerg10 

Bei der Ubertragung von Elektnz1tat m elektnschen Systemen entstehen 

zwangsläufig Energieverluste in Form von Stromwarmeverlusten, Eisenverlusten der 

Transformatoren und Spulen oder als Able1t~ und Koronavertuste In einem 

etekt•1schen Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste 1m Rahmen einer 

ze1tgle1chen Betrachtung der Zahlung der Einspeisungen in das Netz sowie der 

Zahlung der Ausspeisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater 

Verbrauchsursachen (z.B Betnebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar Hierzu ist 

ein eigener Verlustenerg1ebilanzkre1s zu fuhren Die 1m Rahmen dieser 

Kostenprutung relevanten Verlustenergiekosten ergeben sich aus den 

Beschaffungskosten der 1m Kalendeqahr 2011 zum Einsatz gebrachten 

Verlustenergie (§ 1 O Abs 1 StromNEV) Verluste die nicht physikalisch bedingt sind 

(z 8 Betnebsverbrauch Stromdiebstahl}, sind nicht Bestandteil dieser Position 

Pre1sse1t1g setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das 

Kalendeqahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an Dieser fließt bei 

der Bestimmung der Aufwandsparameter des Effiz1enzvergle1chs gemaß §§ 12 - 14 

ARegV mit em 

Zur Ermittlung der Verlustenerg1ebeschaffungskosten ist we1terh1n festzustellen. ob 

die relatlve Hohe der Verlustenergiemengen effizient ist Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgefuhrt Die Stichprobe Uber die plausible Daten vorlagen, umfasste ca 150 

Netzbetreiber in Zustand1gke1t der Bundesnetzagentur Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhaltn1s der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen 

ausgespe1sten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus 

Erzeugungsanlagen) herangezogen Oie sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf durch Konfldenzintervalle erhöht als Aufgnffsgrenze anzusetzen Insgesamt ist 

sie zu folgendem Z1elkorndor gelangt {HS [< 0.5 %] HS/MS [< 0,5 %J· MS[< 1 0 %}: 

MSINS (< 1 5 %1 NS f< 3 2 %]} Wird der Z1elkorndor Liberschritten so sind die 

entsprechenden Mengen nicht berücks1chttgungsfa111g es sei denn, der 

Netzbet1 e1ber legt nachvollziehbar dar dass die Verlustmengen tatsachllch 

angefallen sind und die Uberschre1tung dl!s l1elkorodor:s nicht t.1ul lrmlt111c112c11 1Je1uht 
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Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle 11erdeut11cht 

Verlultenefgla 

Men eMmittJu 

f 

-

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen 

Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen sind Aufwendungen fur den EEG- und den KWKG­

Walzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemaß § 18 

StromNEV dargestellt 

1 1.1.2.1. Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und verguteten Strom aus 

Erneuerbaren Energien bundesweit gle1chmaß19 verteilt wird Dies w11d durch den 

EEG-Walzungsmechanismus sichergestellt Der Verte1lernetzbetre1ber nimmt den 

von der EEG-Anlage produzierten Strom ab uncJ vergutet 1hn nach den 1m 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Satzen In der zweiten Stufe 

leitet der Verte1lernetzbetre1ber den EEG-Strom weiter an den 

regelzonenverantwortl1chen Ubertragungsnetzbetre1ber (UNB) und erhält von diesem 

einen hnanz1ellen Ausgleich Oie Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von 
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EEG Anlagen entsprechen dabei den Ertragen aus dem linanz1ellen Ausgleich 

Differenzen die aus Abgrenzungen 1111 Jahresabschluss entstehen (penodenfremde 

Effekte) werden uher <11e Aufwandsseite neutrahs1ert 

Bei Aufwendungen fur Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen nach EEG handelt es s1ci1 dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinnussbare Kosten gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr i ARegV (vgl Kapitel 7) 

1.1.1.2.2. Nach KWK-G 

Das KWK-G fordert die Stromerzeugung bei gle1chze1t1ger Umwandlung von 

eingesetzter Energie tn elektnsche Energie und Nutzwarme Zur bundesweiten 

Vergte1chmaß1gung der KWK-G-Forderung ist innerhalb des Gesetzes ein 

entsprechendes Ausgleichsverfahren 1mplement1ert (§ 9 KWKG) Netzbetreiber sind 

verpflichtet KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen 

erzeugten KWK-Strom abzunehmen Die Vergutung an den KWK-Anlagenbetre1ber 

setzt sich aus dem Preis für den KWK Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag ­

der eigentlichen KWK-Forderung • zusammen Der dem aufnehmenden 

Netzbetreiber vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber 1UNB) ist seinerseits zur 

Zahlung des KWK-Zuschlags verpflichtet Aufwendungen und Ertrage des 

Verte1lernetzbetre1bers aus dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus Der 

aufgenommene KVvK-Strom wird vom Netzbetre1oer vermarktet Die 

Beschlusskammer geht davon aus dass der KWK-Strom zu den gleichen 

Kond1bonen verkauft werden kann wie er aufgekauft wurde Genngfug1ge Uber- oder 

Unterdeckungen gleichen sich dabei 1m Zeitverlauf aus 

Der KWK-Anlagenbetre1ber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 

Dntten (Z B Stromhändler) verkaufen In diesem Fall erhalt er vom Netzbetreiber 

lediglich den KWK-Zuschlag vergutet Der dem aufnehmenden Netzbetreiber 

vorgelagerte Ubertragungsnetzbetre1ber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

luschlags verpthchtt:l 
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Bei Aufwendungen fur Stromemspe1sung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlaqen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs 2 S 1 Nr 1 ARegV (vgl Kapitel 

7) 

1.1.1.2.3. Nach§ 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 

Netzbetrerber ein Entgelt das den gegenuber den vorgelagerten Netz- oder 

Umspannebenen durch dre 1ewe1hge Einspeisung vermiedenen Netzentgelten 

entspncht Entsprechend § 5 Abs 3 StromNEV srnd hierbei die Zahlungen des 

letzten abgeschlossenen GeschaftsJahres als Kostenposition bei der Bestimmung 

der Netzkosten zu berucksrchtrgen 

Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich Bei 

Aufwendungen fur Stromernspeisung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr 8 ARegV (vgl 

Kapitel 7) 

1 .1 1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Ore Aufwendungen für Ernspe1semanagement - Maßnahmen umfassen die 

Entschad1gungszan1ungen nacn § 11 EEG Gemaß §§ 11 und 12 E.EG kennen 

Netzbetreiber bei einer Netzüberlastung rm Sinne des § 6 Abs 1 Nr 1. Abs 2 Nr 1 

oder 2 Buchstabe a EEG rn die Einspe1sele1stung von Stromerzeugungsanlagen dre 

nach dem EEG oder dem KWKG gefördert werden eingreifen um die storende 

Netzuber1astung zu bese1t1gen Oie von der Regelung nach § l 1 EEG betroffenen 

Betreiber von Stromerzeugungsanlagen erhalten h1erfur eine Entschad1gung 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Oie Position umfasst den Betrag den der Netzbetreiber zur ergenbetnebhchen 

Nutzung verwendet Dieser auf talsäcllhch gemessenen Werten beruhende 

Letztverbrauch (Strom Gas Wasser etc} muss durch Rechnungsstellung 

nachweisbar sein Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen 

insoweit genuqen als dass keine uberhohten Strombeschaffungspreise 1n dte 

Kalkulation Emgang finden Als Vergle1chsmaf~stab ist das Beschaffungspreisniveau 

der Verlustenergie gemaß FSV Verlustene1g1e fur das Jahr 2011 heranzuziehen 
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Betriebsverbrauch 

zulassiger Vertustenerg1ep•tl1 (Cl Wn) 

Ourchschn•lt· 
hellet zulS'>Sigef Vertust a~ennungs-

Bacl)alfungs- energ1epre.s bhige Kosten 
protS (Cl!kWFIJ [EUR) 

{c.t!kWh] 

Die angegebene Kostenpos1t1on in Höhe von 

nzusetzen 

1.1.1 4 Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für 

den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von Elektnz1tatsverte1lernetzen stehen bei Kunden deren Leistungswerte 

aus Grunden der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognost.1Z1ert werden vor 

der Aufgabe em geeignetes V~rfatmm zum Ausgie1ch ggf entstehender 

Abweichungen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) 

festzulegen Die Betreiber von Elektnz1tätsverte1lernetzen wählen zwischen dem 

synthetischen oder dem analytischen Verfahren 

Beim analytischen Lastprofil prognosttz1eren der oder die Stromhandler die 

erwarteten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein Die 

Berechnungen des Verte1temetzbetre1bers erfolgen Jedoch erst nach der Lieferung 

Das analytische Lastprofil hat fur den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte 

Kleinkundenlast auf die Stromhandle1 aufgeteilt wird Beim analytischen Verfahren 

entstehen keme Kosten fur den Netznutzer 

Das synthetische Lastprofil ordnet sta t1st1sch ermi ttelte Lastorofile bestimmten 

Kleinkundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu Die Stromhandler 

speisen Elektriz1tat auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile 

ein Beim synthetischen Verfahren entstehen ggf Kosten in Hohe der 



Le1stunqsaowe1chung Die Mehr- oder Mmdermengen sind hingegen zwischen 

Netzbetreiber und Handler abzurechnen uno somit fur die Netzkosten neutral 

Vor dem Hintergrund dass der Netzbetreiber be11n analytischen Verfahren alle 

Kosten auf dte Hc1ndler uberwalzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet 

werden erscheint e5 unter EH1z1enzgcs1chtspunkten zumindest rragwurdrg ob 

uberhaupt Kosten fur diese Position m den Netzentgelten berucks1cht1gt werden 

l\onnen 

Daruber hinaus ist zu beachten dass aus D1fferenzb1lanzkre1sabwe1chungen sowohl 

Kosten als auch Erlöse gene11ert werden konnen Je nachdem, ob der 

D1fferenzb1lanzkre1s uber- oder unterspe1st rst muss die uberschuss1ge Energie 

verkauft oder die benotigte Energie gekauft werden Erlese konnen be1sp1elswe1se 

dann entstehen wenn die Ausgle1chsenerg1emenge zum Abbau des Uberschusses 

großer ist als dte Ausgle1chsenerg1emenge zum Schließen der Lucke Ertose 

entstehen auch dann wenn der Verkaufspreis hoher ist als der Kaufpreis Die 

Beschlusskammer geht davon aus dass sich Kosten und Erlose 1m Zeitverlauf 1n 

etwa ausgleichen Aus diesem Grund hält es die Beschlusskammer fur sachgerecht. 

zu Gunsten wie zu Ungunsten des Netzbetreibers keine Erlose oder Kosten bei der 

Bestimmung des Ausgangsniveaus zu berucks chtJgen 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere 

Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber Aufwendungen fur Bhndstrom fur 

uberlassene Netzmfrastruktur fur singular genutzte Betnebsm1ttel fur durch Dntte 

erbrachte Betnebsfuhrung und fur durch Dntte erbrachte Wartungs­ und 

lnstandhaltungsle1stungen dargestellt 

1.1.2 1 Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der 

Anlage 1 ers1cht11ch Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es 

sich dem Grunoe nach um dauerhaft nicht beeinnussbarc Kosten gemaß § 11 Ans 2 

S 1 Nr 4 ARegV (vgl Kapitel 7) 

Zu den vorgelage11e11 Netz.kosten zahlen neben den Kosten fu1 Leistung Arbeit 

Messung Abrect1nung uncJ Messstellenbetneo auch folgende Aufwendungen 
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• Aufwendungen fur Netzreservekapazität (vgl 1 1 2 1 a ) 

• Aufwendungen gemäß § 14 Abs 2 StromNEV ( 1 1 2 1 b ) 

• Aufwendungen fur unterspannungsse1t1ge Messung ( 1 1 2 1 c ) 

• Aufwendungen fur Blindstrom ( i 1 2 2 ) 

• Aufwendungen fur singular genutzte Betnebsmltlel (1 1 2 4 ) 

11.2.1 a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Moghchkert Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten 

aufgrund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen 

Erzeugungsanlagen oder von Betnebsmltteln zu vermeiden Es besteht also ein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Jahreshochstlast und den 

Aufwendungen fur Netzreservekapazität Die in der Erlosobergrenze enthaltenen 

Ansatze sollen wertmaß1g dem Betrag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom 

vorgelagerten Netzbetreiber fur die Vorhaltung und Inanspruchnahme von 

Netzreservekapaz1tat in Rechnung gestellt wird 

Bei Aufwendungen fur Netzreservekapaz1tat handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr 4 ARegV 1vgl 

Kapitel 7) 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern 

die dtrekt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemaß § 14 Abs 2 S 3 StromNEV betreiben Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen m den Fällen der Kostenwalzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten Der Nachweis. dass die 

Voraussetzungen fur die Anwendung des§ 14 Abs 2 S. 3 StromNEV vorliegen ist 

durch den Netzbetreiber zu erbringen 

Bei Aufwendungen gemaß § 14 Abs 2 StromNEV (Pancakmg) handelt es sich dem 

Grunde nach um dauerhaft nicht beeinftussbare Kosten gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr " 

ARegV (vgl Kapitel 7) 
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1.1.2.1.c. davon Aufwendungen 'fur unterspannungssoitigo Messung 

Bei unterspannungsse1tJger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf dte Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen. llm die mit der 

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken Die korrespondierenden 

Erlöse des vorgelagerten Netzbetreibers werden be1 diesem bei der Bestimmung des 

Reguherungskontosatdos abgeglichen 

Bei Aufwendungen fur unterspannungsse1t1ge Messung handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr 4 ARegV 

(vgl Kapitel 7) 

1.1.2.2. Aufwendungen für Bhnds trom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen Be• Einsatz von Spulen tntt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Bllndle1stung) 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf. die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazn1ve Blindleistung) Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte 

uberschntten (1.d.R Phasenverschiebung 25 • d h W1rkte1stung =90 %) muss der 

Netzbetreiber ern Entgelt an den vorgelagerten Netzbetretber bezahlen 

Bei Aufwendungen fur Bltndstrom handelt es steh dem Grunde nach um vorgelagerte 

Netzkosten 1m Sinne des § 11 Abs 2 S 1 Nr 4 ARegV 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position ,.Aufwendungen fur uber1assene Netzinfrastruktur sind 

regelmaß1g die sog Pachtentgelte fur die Uberlassung betriebsnotwend1ger 

Anlageguter zu erfassen Solche Aufwendungen entstehen dann , wenn der 

Netzbetreiber ganz oder te1lwe1se nicht Eigenturner des entsprechenden 

Anlagevermogens ist sondern ihm dieses aufgrund einer schuldrechtl1chen 

Vereinbarung (.Pachtvertrag·) vom Eigenturner zur Nutzung. d h für die Zwecke des 

Netzbetnebs ubenassen wird Die aus der Uberlassung des Anlagevermogens nach 

§ 4 Abs 5 StromNEV resultierenden Kosten ( Pachtzins·) smd nur bis zu der Hohe 

anerkennungsfah1g. wie sie anfielen. wenn der Netzbetreiber Eigenturner de1 

Anlagen ware Maßgeblich sind somit die Kapitalkosten des durcl1 den Verpachler 

eingesetzten Kapitals (Abschreibungen Z1nseri und Gewerbesteuer) Fur dte 



Kalkulation ist dam11 dre Kapital •1uktu1 und der Gewerbeste11Prhebesatz des 

Verpachters maßgeblich Fremdkap1talzrnsen und Baukostenzuschusse sind ZlJ 

berucks1cht1gen Grundlage der Prufung und damit einer Anerkennung von Kosten 

smo die eingereichten Verpachterbögen 

Der Netzbetreiber hat m der genannten Pos1t1on Aufwendungen rn Hohe von 

geltend gemacht 

1 1 2.4. Aufwendungen für singular genutzte Betriebsmittel 

Nach § 19 Abs 3 StromNEV wird fur bestimmte Anschlusss1tuat1onen (smgular 

genutztes Betnebsm1ttel) ein gesondertes Entgelt definiert Es handelt sich um ern 

singulär genutztes Betrrebsm1ttel wenn „ern Netznutzer sämtliche 1n einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betnebsm1ttel ausschheßltch selbst nutzt Das 

kann z B ein Transformator sem, der nur von ernem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 380·kV-Hochstspannungsnetz verbindet In diesem Fall wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben die Bestimmung eines angemesse'1en Entgelts· festgelegt 

Bei Aufwendungen fur smgular genutzte Betrrebsm1ttel handelt es steh dem Grunde 

näcn um vorgeiagerte Netzkosten 1m Sinne des § i i Äbs 2 S l Nr 4 ÄRegV 

1 .1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen fur durch Dntte erbrachte Betnebsfuhrung betreffen regelmaß1g 

Vertragsgestaltungen ausgelagerter Betnebskosten Die durch Dntte erbrachten 

D1ensUe1stungen srnd nach § 4 Abs Sa StromNEV maximal rn der Hohe anzusetzen 

wie ste anfielen. wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen wurde 

Grundlage der Prutung der durch verbundene Unternehmen erbrachten 

Betrrebsfuhrung ist der Jeweils eingereichte D1enstle1stungsbogen fur die sieben 

wertmaß1g großten D1enstle1stungsvertrage mit verbundenen Unternehmen 1 S d § 

6 b Abs 2 EnWG Maßgebltch rur die Anerkennung der durch die D1enst1e1stung 

verursachten Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstabe nach der StromNEV 

Daruber hinaus mussen die D1enst1e1stungsverträge einem Fremdvergle1chsmaßstab 

standhalten Die Marktgerecht1gke1t der '" Ansatz gebrachten Vergutungssatze ist 
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vom Net7.betre1ber darzulegen und zu beweisen 1 d R hat der Netzbetrerber rn 

nachvollz.1ehuarer Weise zu dokumentieren dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw die Vergabe von 01enstle1stungsauftragen 1m Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist Zudem darf dre durch Ontte erbrachte Betrtebsfuhrvng kostense1t1g naturltch nicht 

den Wen uberste1gen der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgnff 

1.1 2.6 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs­ und 

lnstandhaltungsleistungen 

Fur dte Aufwendungen fur durch Drrtte erbrachte Wartungs­ und 

lnstandhaltungsle1stungen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie fur 

Aufwendungen fur durch Dntte erbrachte Betnebsfuhrung Es gelten daher die 

Ausfuhrungen zu 1 1 2 5 entsprechend 

1.1.2.7. Sonstiges 

1.2. Personalkosten 

Personalkosten se1zen sich aus den Kosten fur Gehalter und Lohne (Lohnkosten} 

aus den Kosten für soziale Aufwendungen gern § 275 II Nr 6b HGB 

(Arbe1tyeberante1le an der Unfallvers1cherung und Soz.1alvers1cherung (Angestellten­

Arbe1terrenten- Knappschafts- Kranken· Pflege- Arbe1tslosenvers1cherung)) und 

aus den frerwrlhgen Personalnebenkosten gern § 275 II Nr 8 und III Nr 7 HGB 
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(Aufwendungen fur Altersversorgung und fur Unterstutzung z B Zuschusse an 

Pensionskassen Grat1fikat1onen, Werkkuchen, Werkswohnungen 

Unterstutzungsemrrchtungen Ausgaben für kulturelle und sportliche Forderung der 

Belegschaflsm1tgheder) zusammen Anerkennungsfahrge Personalkosten mussen 

sich immer auf einen Arbeitnehmer des Stromnetzbetreibers und das Jahr 201 i 

beziehen 

1.2.1 . Löhne und Gehalter 

Unter der Pos1hon Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte· 

zusammengefasst Zu lohnen und Gehaltern gehoren alle Vergutungen. die die 

Belegschaftsm1tgheder (Arbeiter und Angestellte) und Geschaftsfuhrer sowie 

Mitglieder des Vorstands erhalten gle1chgu1t19 in welcher Form sie gewährt werden 

also auch Sachbezuge Aufwandsentschädigungen etc Die Buchung von löhnen 

und Gehaltern erfolgt auf bes Aufwandskonten als Teil der Personalkosten Belege 

für berechnete und gezahlte Lohne und Gehalter kennen Lohnlisten und 

Gehaltslisten sein 

Der Betrag ist 1n der Regel der Gewinn- und Ver1ustrechnung zu entnehmen 

entweder 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt 1n 

(1) Lohne und Gehaiter sowie 

(2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für 

Unterstutzung 


oder 


• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen 

Herstellungskosten. Vertnebs- und Verwaltungskosten 

Kosten aus der 1m gesetzlichen Rahmen ausgeubten Betriebs- und 

Personalratstat1gke1t Kosten aus dt:?r Berufsausbildung und We1terb1ldung 1m 

Unternehmen und Kosten von Betnebskindertagesstatten fur Kmder der Im 

Netzbereich beschäftigten Betnebsangehongen betreffen te1lwe1se Lohnbestandteile 

Diese Pos1t1onen sind unter 1 2 1 aufgeführt Keinen Lohn stellen hingegen 

bet11ebhche und tantvertraglrche Vereinbarungen zu Lot10zusatzle1stungen dar 

soweit <J1ese in der Zert vor dem 31 Dez 2008 aogeschlossen worden sind Diese 

17 



Pos1t1on ist dahe1 regelmaß1g neu zuzuordnen Bei allen Positionen ist zu beachten 

dass die Kosten das ublrche Maß nicht uberschre1ten durfen 

Anlage 1 ist gem~ß Anlage 5 in der Pos1t1on 1 2 1 d angepasst 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für 

UnterstUtzung 

Die Pos1t1on setzt sich zusammen aus Aufwendungen gern § 275 II Nr 6b HGB 

(Arbe1tgeberante11e an der Unfallversicherung und Soz1alvers1cherung (Angestellten­

Arbe1terrenten- Knappschafts- Kranken-, Pflege- Arbeitslosenversicherung)) und 

aus den freiwilligen Personalnebenkosten gern § 275 II Nr 8 und III Nr 7 HGB 

(Aufwendungen fur Altersversorgung und fur Unterstutzung, z B Zuschusse an 

Pensionskassen, Gratifikationen, Werkkuchen Werkswohnungen 

Unterstutzungseinrrchtungen. Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der 

Belegschaftsm1tgheder) 

1.2.2.1 Altersversorgung 

Gern § 275 II Nr 8 und III Nr 7 HGB können Aufwendungen für die 

Altersversorgung der Netzmitarbeiter entstehen die ggf fur die Kalkulation von 

Bedeutung sind Der Effizienzgedanke verhindert Jedoch die Ubernahme Jeglicher 

Aufwendungen in die Betrachtung Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und 

Aufwendungen fur Altersversorgung und fur Unterstützung) sind der Hohe nach 

anerkennungsfah1g, wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen 

Verhältnis stehen in effizienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 

Abs 2 EnWG) ist unter Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen sich an den 1m 

Wettbewerb uber den Erlös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu onentJeren 

Insbesondere die betnebhchen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen 

fur Vorruhestandsregelungen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß 

begrenzt Die Anspruche der Arbeitnehmer selbst werden durcl1 diese Prufung nicht 

betroffen 

Die Finanzmittel der gesammelten 1ahrhchen Zuführungen zu den Ruckstellungen fur 

Alters..,ersorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten rnindernd 1n 

Ansatz zu bnngen siehe nierzu 3 1 4 2 1 
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1 2 2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten fur soziale Abgaben bzw sonsltge Aufwendungen gem § 275 II Nr 6b HGB 

(Arbe1tgeberante1le an der Unfallversicherung und Soz1alvers1cherung (Angestellten­

Arbeiterrenten- Knappschafts- Kranken·. Pflege- Arbeitslosenversicherung)) sind 

ggf berucks1chtJgungsfah19 insofern die entsprechenden Aufwendungen dem 

EtftZJenzgedanken Rechnung tragen 

1.3. Zinsen und ähnl iche Aufwendungen 

Fremdkap1talz1nsen sind gemaß § 5 Abs 2 StromNEV 1n ihrer tatsachltchen 

Aufwandshohe zu berucks1cht1gen hochstens jedoch in der Höhe 

kapitalmarktubhcher Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen Mit dem zweiten 

Halbsatz dieser Regelung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs 1 StromNEV 

konkrebs1ert nach dem b1lanz1elle und kalkulatorische Kosten des Netzbetnebs nur 

insoweit anzusetzen sind als sie den Kosten eines effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. 

Dabei rst auf dre Kreditbedingungen 1m Zeltpunkt der Aufnahme des jeweiligen 

Kredites abzustellen Zwar kann es vorkommen dass eine Kreditaufnahme steh 1m 

Zertverlauf als nicht vorteilhaft erweist weil das Marktzinsniveau nach der 

Kreditaufnahme gesunken rst Ex ante ist aber eine solche Entwicklung rn der Regel 

nicht sicher erkennbar Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen dass seine 

1ndiv1duellen Kred1tkond1tronen rm Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gulltgen 

Kred1tkond1t1onen entsprachen Zur Prufung der Angemessenheit stnd h1erfur 

Plaus1b1hs1erungsz1nssatzre1hen von der Beschlusskammer herangezogen worden 

die erhohl um einen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl Ausführungen zur 

E1genkap1talverzinsung1 w1dersp1egeln die sich an § 7 Abs 7 StromNEV onentJen 

Somit ergeben s1cl1 die Plaus1b11ts1erungszinssatzre1hen aus dem Mittelwert der von 

der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrend1te festverz1nshcher 

Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen der offentl1chen Hand, der 

Umlautsrend1te festverzinslicher Wertpapiere 1ntand1scher Emittenten - Anleihen von 



Unternehmen (NICht-MFls} und der Umlaufsreno1le inland1scher 

lnhabersclluldverschre1bungen - Hypot11ekenpfandbr1efe und der Add1t1on eines 

Relevanzabstandes 1n Hohe von 0 1% Kred1tl\osten die aus einE::r Kreditaufnahme 

mit Festzinsvereinbarung resultieren sind grundsatzltch anzuerkennen auch wenn 

zw1schenze1tltch das Marktzinsniveau niedriger hegt es sei denn dass eine 

Umfinanz1e1ung unter Berucks1chbgung etwaiger Vorfalhgke1tsentschad1gungen zu 

genngeren Kreditkosten fuhren wurde 

Die 1m Tabellenblatt ,.AS Darlehensspiegel 11wvon dem Netzbetreiber eingetragenen 

Betrage fur Zinsen und ahnhche Autwendungen werden mit Hilfe der genannten 

Jahrestnd1v1duellen Zinssatzreihen plaus1b1hs1ert 

-·--­
Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoz11erten Unternehmen bedurfen stets 

einer knt1schen Uberprufung Dies gilt sowohl hinstchthch der Kreditkosten als auch 

der gewahlten Ztnsbindungsfnsten und der aufgenommen Volumtna Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschnebenen Grundsatze Bei der Kreditaufnahme des 

Netzbetreibers bei einem assoz11erten Unternehmen trifft Jedoch den Netzbetreiber 

eine verstarkte Nachwe1stast hms1chthch der Marktubhchke1t der Kt ed1tbed1ngungen 

Oie vom Netzbetreiber in Anspruch genommenen Fall19ke1tsdarlehen übersteigen die 

damalige Marktübhchke1t 

Oie anerkennungsfah1gen Zinsen bei den beiden zuerst genannten Krediten 

errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der Restschuld zum 01 01 2011 und der 

Restschuld zum 31 12 2011 mull1phz1ert mn dem maximal zulass1gen Zinssatz 

soweit die vom Netzbetreiber angegebenen Zinssatze darubcr liegen ­
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1.3.2. gegenuber Unternehmen. mit donen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Es gelten die Ausfuhrungen zu Ziffer 1 3 und 1 „ 1 entsprechend 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

Zrnsen fur Kreditaufnanmen von nicht mit Netzbetre1oern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsätzltch zu berucks1chtlgen, es sei denn dass dem Netzbetreiber 

gunsllgere Kred1taufnahmemogllchke1ten m1 Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur 

Verfügung standen Sollten sich bei der Prufung entsprechende Anhaltspunkte 

ergeben muss der Netzbetreiber darlegen dass ·eine gunstigere 

Fmanzierungsmoghchke1t bestand 

1.3.4. Sonstiges 

Zu der Thematik Ruckstellungen siehe die Ausfuhrungen unter 3 1 4 2 1 

1.4. Sonstige Steuern 

Betnebssteuern 1m Sinne des§ 11 Abs 2 S 1 Nr 3 ARegV sind alle Steuern die 1n 

der Steuerbilanz abzugsfahige Betriebsausgaben sind (BR-Drs 417107 S 51) 

n-----•--·-„""-.......... "-· ·-...J-"--· ·-­
uc1 l ICI H::>f..11 Cl.l ICI IU .UI ·-•-...z-••--llt:l ldllt:I 1 etwa ~' UI IU:>lt::Ut::l 11, KfL Steuer öder 

Energiesteuern dem Grunde der Regelung des § 11 Abs 2 S 1 Nr 3 ARegV Die 

kalkulatorische Gewerbesteuer gemaß § 8 StromNEV stellt kerne Betnebssteuer 

nach § 11 Abs 2 S 1 Nr 3 ARegV dar 

1.5. Sonstige betrrebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgle1che Kosten fur 

Konzessionsabgaben Mieten sonstige Pachtzinsen sonstige Leasingraten, 

Gebühren und Beitrage Versicherungen Burobedarf Drucksachen und 

Zeitschriften Post und Fracht Rechts· und Beratungsleistungen Sponsoring, 

Werbung Spenden. Reisen und Auslosungen Bewirtung und Geschenke Wartung 

und Instandsetzung Emzelwertbenchltgungen und Abschreibungen auf 

Forderungen Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs 4 

StromNEV sowie fur Sonstiges Die Beurteilung der Sacllger~cht1gke1t und Effizienz 

de1 Jeweiligen Kostenansatze sind einer E111zelfallprufung vorbehalten Soweit 
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abweichende Aspekte oder veraflyemeine1ungsfah1ge Grundsatze bei der Prufung 

berucks1chtrgt wurden. sind diese 1m Folgenden erganzend erlautert 

1 5.1 Konzessionsabgaben 

Konzessionsabgaben sind Entgelte die Energieversorgungsunternehmen fur die 

E1nraumung des Rechts zur Benutzung offentl1cher Verkehrswege für die Verlegung 

und den Betrieb von Leitungen die der unmittelbaren Versorgung von 

Letztverbrauchern 1m Geme1ndegeb1et mit Energie dienen entrichten (§ 48 Abs 1 

EnWG) Oie Position ist ertrags- und aurwa11dsse1t19 zu neutralts1eren (Ansatz in 

1ewe1ts gleicher Hohe) Oie angegebene Kostenpos1t1on rn Höhe von 

anzusetzen 

Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr 2 ARegV (vgl Kapitel 7) 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und 

Beiträge 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektnz1tatsversorgungsnetzes 

betnebsnotwend1gen Kosten fur Mieten sonstige Pachtzinsen. sonstige 

Leasingraten Gebuhren und Beitrage zu verbuchen Die Vereinbarung marktüblicher 

„A,nsätze ist vom !'Jetzbetre;ber darzulegen 

1.5.3. Versicherungen 

In dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elektnz1tatsversorgungsnetzes 

betnebsnotwend1gen Kosten fur Versicherungen (Sach und 

Haftpf11chtvers1cherungen) zu verbuchen 
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1.5.4. Burobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

In dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elektnz1tätsversorgungsnetzes 

betnebsnotwend1gen Kosten fur Burobedarf Drucksachen und Zeitschriften zu 

verbuchen 

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

In dieser Pos1t1on sind die fur den Betneb eines Elektnz1tatsversorgungsnetzes 

betnebsnotwend1gen (Porto-)Kosten für Post Fracht und ahnhche Leistungen zu 

verbuchen 

1.5.6. Rechts· und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten mussen einem Fremdvergle1chsmaßstab standhalten 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet gerade 1m Bereich der fortlaufenden 

Mandat1erung von Beratungsleistungen günstige Kond1t1onen zu vereinbaren bzw 

Pre1svergle1che anzustellen Fur andere Beratungskosten ist insbesondere 

darzulegen dass die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und 

die vereinbarten Vergütungen dem Marktniveau entsprechen Alle 

Beratungsleistungen mussen sich auf den Netzbetneb beziehen. daher ist auf die 

Abgrenzung zu anderen AktJvitaten zu achten 

Der Netzbetreiber hat fur die Sponsonng Werbung und Spenden insgesamt einen 

Betrag in Hohe von - • geltend gemacht 
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1 


1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

In dieser Position sind die fur den Betneb eines Elektnz1tätsversorgungsnetzes 

betnebsnotwend1gen Kosten für Reisen und Auslösungen zu verbuchen 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

In dieser Pos1bon sind die fur den Betrieb eines Elektnz1tatsversorgungsnetzes 

nachwe1shch betnebsnotwend1gen Kosten fur Bewirtung und Geschenke zu 
..-,,,...... ,_..... 
Vt:"t uu~11~11 

__ 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

In dieser Pos1t1on sind die fur den Betrieb eines Elektnz1tatsversorgungsnetzes 

betnebsnotwend1gen Kosten fur Wartung und Instandsetzung zu verbuchen Bei der 

Wartung und Instandsetzung ist von kont1nu1erhchen Prozessen langlebiger 

W1rtschaftsguter auszugehen 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertbencht1gungen und Abschreibungen aur Forderungen sind nur dann 

berucks1chtigungsfah19 wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden 

kennen In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete 

Hausanschlusskosten und Baukostenzuschusse sowie Einzelwertbencht19ungen und 

Abschreibungen aufgrund der Zahlungsunfäh1gke1t eines Handlers In keinem Fall 

konnen Forderungsausfälle des Vertnebs gegen Endkunden ante11tg ins Netz auch 



1 R v Pauschatwertbenchtlgungen gesclllusselt werden Das R1s1ko des 

Forderungsausfalls der Endkunden tr~gt der assoziierte" Vert11eb Bestunde die 

Möglichkeit f·oruerungsausfalle anteilig auf der Netzbetneb zu ubertragen. wurde 

dies zu einer Quersubventionierung 1Jnd Benachte1hgung von 011tthandlern fuhren 

da der Netzbetneb keine Forderungsausfälle von Dntthandlern ubernehmen wurde 

Kosten dte unter aer Position Einzelwer:tbencht1gungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden. sind 1m Ubngen nur dann 

berucks1chtigungsfä'11g wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche 

Forderungen handelt Uneinbringliche Forderungen hegen vor wenn es sich um 

einen endgultigen Forderungsausfall handelt, d h die Be1tre1bung des 

Forderungsbetrages erfolglos abgeschlossen wurde (bspw fruchtlose 

Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren mangels Masse eingestellt) Daruber 

hinaus steht die Existenz einer Versicherung gegen Forderungsausfalle einer 

Kostenanerkennung von Abschreibungen auf une1nbnnghche Forderungen entgegen 

Das Vorliegen unetnbnnghcher Forderungen ist vom Netzbetreiber ausfuhrltch, unter 

Nennung der Firma des Debitors der Höhe des Forderungsausfalls. der 

durchgefuhrten Maßnahmen 1m Rahmen der versuchten Be1tre1bung etc darzulegen 

1.5.12. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs 

4 StromNEV 

•- ..J·---· n--=•:-- -·-.... -'·- ,.._ ..... ,_, ____ --::,111u u1t: L..d111u11yt:11 dll ""•Jo;~ • - uut!-4'--r "'"'---ueme1naen _ _,_ nacn •. •• "' .
11' u1c:.c1 ru:.n1u11 ..::>tdUl~ 1v1a1~gaoe von 

§ 5 Abs 4 StromN EV zu verbuchen 

Ber dieser Position handelt es sich um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemaß 

§ 11 Abs 2 S 1 Nr Sb ARegV (vgl Kapitel i) 

1.5.13. Sonstiges 

Fur diese Pos1t1on gelten die vorstehenden Ausfuhrungen gleichermaßen ­
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~ .5 14 Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und 

Personalratstät1gka1t 

Siehe Kapitel 7 

1.5.15. Berufsausbildung und We1terblldung im Unternehmen 

Siehe Kapitel 7 

1.5.16. Betr1ebs1<indertagesstatten für Kinder der im Netzbereich 

beschäftigten Betriebsangehörigen 

Siehe Kapitel 7 

2.1. Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

2.1.1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 

Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 

In dieser Pos1tton hat der Netzbetreiber 
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevem1ogens sowie Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Planmaß1ge oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst Die fur die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist Jedoch anders als bei aufwanosgle1chen Kosten Im Sinne der §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmaß1g aus der GuV ubertragbar Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsb1lanz1ellen Wert Damit wird die Gewahrleistung eines langfrtst19 angelegten 

le1stungsfah1gen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert. Die Wertminderung der 

betnebsnotwen<11gen Anlageguter ist als Kostenpos1t1on be1 der Ermittlung der 

Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs 1 S 1 StromNEV) 

Fur die Ermittlung der kalkulatonschen Abschreibungen und der kalkulatonschen 

Eigenkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatonschen Restwerte des 

Sachantagevermogens erforderlich Bei der Ermittlung der kalkulatonschen 

Abschreibungen ist gemäß § 6 Abs 1 S 3 StromNEV zu unterscheiden nach 

Anlagegutern die vor dem 01 01 2006 akt1v1ert wurden (Altanlage) und 

Anlagegutern , die ab dem 01 .01 .2006 akt1v1ert wurden (Neuanlage) 

Bei Altanlagen werden fur den e1genfinanz1erten Anteil des Anlagevermögens 

(maximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis fur die weiteren Berechnungen 

herangezogen (§ 6 Abs 2 S 2 Nr 1 StromNEV) Die Tagesneuwerte werden mittels 

Indexierung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermrttelt Für 

den fremdfinanz1erten Anteil des Anlagevermogens bilden die 1ewe1llgen historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt tur die weitere 

Wertermittlung (§ 6 Abs 2 S. 2 Nr 2 StromNEV) 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern § 6 Abs 4 

StromNEV ausgehend von den 1ewe1hgen h1stonschen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsmethode 1ahresbezogen {§ 6 

Abs 5 S 3 und 4 StromNEV1 zu ermitteln 

Dementsprechend sma zunachst die ong1naren h1stonschen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten zu 1dent1f1Z1eren Netzl<aufe und vergleichbare Fallgestaltungen 

durfen nicht dazu fuhren. dass diese Berechnungsgrundlagen vcrfalscht werden 

Daher 1sl s1cherzus1ellen dass rfe1arhge We1tansat.ze mcht an die Stelle der 
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or1ginaren Anschaffunys- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der 

Anschaffungs· lmd Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc ggf 

bereinigt werden Anschließend sind aus den originären historischen Anschaffungs· 

und Herstellungskosten m1th1lfe von Pre1s1nd1zes Tagesneuwerte zu bestimmen um 

die e1genfinanz1erten Abschre1bungsante1le der Altanlagen berechnen zu kennen 

Aus der gewichteten Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen z.l1 

Tagesneuwerten und zu Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den 

Restwerten der Neuanlagen wird schlreßlrch die kalkulatorische Jahresabschreibung 

bestimmt 

2.1. Historischo Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind 1n § 6 Abs 2 S 2 Nr 2 

StromNEV legal definiert als die 1m Zeitpunkt ihrer Ernchtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Entscheidend bei der fur die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist dass sie 

den hrstonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl § 6 Abs 3 

und 4 StromNEV) Maßgeblrch ist also der Zeitpunkt der Ernchtung und Begrundung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs· und Herstellungskosten Diese Vorgabe 

Rückrechnung anhand zeitnaher ublrcher Anschaffungs- und Herstellungskosten 

unter Einbeziehung qua11tat1ver Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu 

ermitteln 

Nach § 6 Abs 3 und 4 StromNEV bilden die 1ewe1hgen h1storrschen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestrmmung des 

Sachanlagevermogens. insofern die rn Rede stehenden Vermogenste1le 

betnebsnotwend1g srnd Zum betnebsnotwendigen Vermogen gehören alle 

Vermogenswerte die dem Ablauf des Geschahsbetnebs zu dienen bestimmt sind 

Nicht betnebsnotwend1ge Vermogenste1le sind nicht anzusetzen Das Mengengerust 

dar1 somit nur 1n Betrieb befindliche Vermogensgegenstande umfassen 

Nicht aktJv1erter1 sondern z B über lnstandhaltungsautwand finanzierten 

Vermogensgegenständen fehlt die Ansatztah1gke1t schon dem Grunde nach Da 

unterstellt werden muss das5 rl1ec.e Betrage 1n der Vergangenheit schon wieder 
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verdient wuroen ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs­

und Herstellungskosten zu belasten Dementsprechend sind Ansatze der 

Anschaffungs- und Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das 

Pr1nz1p der 81lanzstebgke1t bzw der Bewertungsstetigkeit Berucks1cht1gung fand Oie 

aufgrund des Entfallens einer jahrltchen Prüfung eroffnete Möglichkeit 

Akt1v1erungswahlrechte starker als bisher zu nutzen und lnslandhaltungsaufwand zu 

aktivieren darf nicht zu gestalteten Mehr~osten fuhren Der ersparte Aufwand wurde 

sonst zweimal zuruck vergutet. zunachst 1n der nicht durch Effiz1enzste1gerungen 

unterschrittenen Erlösobergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog 

OPEX-CAPEX-Sw1tch) 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gemaß § 6 Abs 2 S 2 Nr 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatonschen 

Abschreibungen fur den fremdfinanz1erten Anteil der Altanlagen und gem § 6 Abs 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den 1ewe11tgen 1m Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig akt1v1erten Anschaffungs- und Herstellungskosten ( .h1stonsche 

Anschaffungs- und Herstellungskosten") auszugehen § 6 Abs 6 StromNEV 

untersagt erne Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens 

kalkutatonscher Restwerte, insbesondere auch 1m Falle einer Veranderung der 

ursprungltchen Abschreibungsdauer Nach der ausdruckhchen Regelung des § 6 

Abs 7 StrnmNEV gilt das Veibot dei Abschrnibung unter Nuii ungeachtet emer 

Anderung der E1gentumsverhältn1sse oder der Begrundung von Schuldverhältnissen 

In den genannten Vorschriften kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum 

Ausdruck dass em Netzkauf oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer 

Erhöhung der berucks1chbgungsfah1gen Netzkosten fuhren dar1 Insoweit hat der 

Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer an mogltchst geringen Netzkosten den 

Vorrang eingeraumt Ihre sachliche Grundlage findet diese gesetzgeberische 

Entscheidung in dem Charakter der Energieversorgungsnetze als naturllche 

Monopole, die den Netznutzern regelmaß1g keine wettbewerblichen 

Auswe1chmogl1chke1ten lassen Die Vorschrift geht auch schon aufgrund ihrer 

systematischen Stellung den Uberg;mgsregelungen des § 32 StromNEV vor D h 

unabhangrg von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern unabhangrg von der 

Anderung von E1gentumsverhaltn1ssen oder der Begrundung von 

Schuldverhaltrnssen darf kein Vermögensgegenstc-md mehr als genau einmal rn 

Ansatz gebracht werden 
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Fur den Fall von Netzkäufen ist oementsprechend festzuhalten dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermrttlung der kalkutato11schen Restwerte den 

Kaurpre1s fur erworbene Netze .zugrunde :zu legen nicht besteht (BGH. KVR 35107 ­

SW Neustadt ad W Rn 4; ff) Nach § 6 Abs 6 StromNEV durfen die 

Abschreibungsgrundlagen nicht verändert werden was bedeutet dass das 

Absctire1bungsobJekt nur einmal und ohne Erhohung der Kalkulationsgrundlage 

abgeschrieben werden kann Die Regelung des§ 6 Abs 7 StromNEV stellt uberd1es 

ausdruckllch klar dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch 1m Falle eines 

E1gentumerwechsels gilt Damit wird be1 einem Verkauf eine Veranderung der 

Abschreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach 

herangezogenen . Kaufenng· Entscheidung des BGH (BGH KZR 12197) folgt nichts 

anderes (so explizit fur die StromNEV BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a d W , Rn 

47 ff, 

2.1.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs 3 und 4 StromNEV bilden die Jeweiligen h1stonschen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fur die Wertbestimmung des 

Sachanlagevermogens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile 

betnebsnotwend1g sind Zum betnebsnotwend1gen Vermogen gehoren alle 

Vermogenswerte die dem Ablauf des Geschaftsbetnebs zu dienen bestimmt sind 

Entscheidend bei den fur d1e kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es dass 

sie den h1stonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl § 6 

Aos 3 und 4 StromNEV) Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Ernchtung und 

Begrundung der erstmalig aktivierten onginaren Anscha ffungs- und 

Herstellungskosten Neubewertungen und Umbuchungen sind fur die kalkulatonsche 

Bewertung 1n der StromNEV unzulassrg, um das Abschreibungsverbot unter Null 

nach § 6 Abs 5 und § 6 Abs 7 sicherzustellen Dementsprechend werden in der 

StromNEV-Kalkulat1on - dem Gedanken des Ersatzes der HGB·Regetn durch die 

Kalkulationsvorgaben folgend - samt11chc Veränderungen z B aufgrund erlaubter 

degressiver oder anderer Sonderabschreibungen grundsatzllch unzu1ass19 Led1ghch 

wenn ein Wirtschaftsgut die Sphä1e der Rcgul1erungsbas1s durcll Ausscheiden aus 

dem Anlagevermögen verlasst . ist die Berechnungsgrundlage originärer 

Ansct,affungs· und Herstellungskosten außer Ansatz zu bringen Analog sind auch 
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samt11che nachträgliche Veranderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten 

nicht berücks1cht1gungsfah19 Diese gellen als neue originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der jeweiligen Anlagengruppe Im Jahr der erstmaligen 

Akt1v1erung Die einmal gewählte Nutzungsdauer und das ursprungllche Zugangsjahr 

smd unverandert fortzufuhren um das in § 6 Abs 5 und § 6 Abs 7 StromNEV 

vorgegebene Verbot von Abschreibungen unter Null umzusetzen 

Neben den onginarcn Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs 5 S 2 StromNEV die 1ewe1ls fur eine Anlage 1n Anwendung gebrachte 

betnebsgewöhnhche Nutzungsdauer fur die Restdauer ihrer kalkulatorischen 

Abschreibung unverandert zu lassen 

Die h1stonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Bas1s1ahres 2006 mit 

den zum damahgen Zeitpunkt gewahlten Zugangs1ahren und Zuordnungen zu den 

jeweihgen Anlagengruppen wurden 1m Rahmen des Beschlusses (BKB-07/234) 

bereits geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverandert fortzuführen es 

sei denn Anlagenabgange mindern den Anlagenbestand Umbuchungen ZW1schen 

den Anlagengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut 

StromNEV-Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulass19 da durch die 

entsprechenden Veranderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte 

erneut in Ansatz gebracht werden könnten Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge 

1m Anlagevermogen der Jahre 2007 - 2011 um die betnebsnotwendigen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 

2 1.2.1 Abgänge Im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorze1t1g außer Betneb genommener 

Vermogensgegenstände sind rncht ze1tgle1ch mit dem Ersatzvermogensgegenstand 

berucks1chtigungsfäh1g Anlagenguter, die vorze1l1g außer Betrieb genommen 

werden, fuhren insofern zu einer Vemngerung oer 1ewe1hgen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 1m Zeitpunkt der Errichtung und Begrundung der erstmalig 

aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten Diese verlassen den Netzbetrieb 

Die kalkulatonsche Nutzungsdauer endet mit dem b1lanz1ellen Anlagenabgang und 

führt zu einer Sonderabschreibung 1n Hohe des kalkulatorischen Restwerts des 

Anlagengutes. etwaige Erlese aus der Veraußerung des Anlagengutes sind dabei 

Kosten mindernd anzusetzen Oie Beschlusskammer berucks1cht19t insofern die 

Anlagenabgänge tn den Anschaffungs und Herstellungskosten und die 

korresponci1erenae So11derabschre1tJUng 1n Hohe des l\allwlatonschen Restwerts 
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1nsowe1t diese 1m Bas1s1ahr auttnn Schlleßllch sinu auch Minderungen des Anteils 

des Stromnetzes an Anlagengutern des gemeinschafthch genutzten Bere1cils eines 

Versorgungsunternehmens als Anlagenabgang zu klass1fiz1eren 

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prufrechnung grundsalZl1ch 01e 

hrstonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten 

Kostenprufung mit den zum damaligen Zeitpunkt gewahlten Zugangsjahren und 

Zuordnungen zu den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um Netzzugange oder ­

abgange und Anlagenabgange - zugrunde 

2.1.2.2 Zugängo im Anlagevermögen Altanlagen 

Als nachtraghche Anschaffungskosten ist zu verstehen dass dte Anschaffungskosten 

einer Anlage z B durch Erweiterung oder Erneuerung nachtragltch erhoht werden 

Hierbei werden handelsrechthch 1m Regelfall die nachtraghchen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 1m Zugangszeitpunkt der Ernchtung und Begrundung der 

ursprunghchen Anlage erfasst Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 1m Jahr der erstmaligen Akt1v1erung erfasst werden 

2.2. Tagesncuwen e 

Gemaß § 6 Abs 2 S 2 Nr 1 StromNEV ist fur die Ermittlung der kalkulatonschen 

jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs 3 S 1 und 2 StromNEV - die Summe aller 

an1agenspez1ftsch ermittelten Abschre1bungsbetrage zu Grunde zu legen Nach § 6 

Abs 3 S 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berucks1chhgung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen 

Bewertungszeitpunkt Die Umrechnung der h1stonschen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der betriebsnotwend1gen Anlageguter auf Tagesneuwerte hat 

unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes zu erfolgen (§ 6 

Abs 3 S 2 StromNEV) 

Dte Anwendung von Indexreihen dient dazu. Kosten der anlagenspez.fischen 

Inflation bei der Netzentgeltkalkulation zu oerucks1cht1gen Indexreihen geben 

wieder. 1nw1efern steh Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Antageguter 1m 
Zeitablauf entwickeln Damit soll dem Netzbetreiber ermogltcht werden, das 

Anlagevermogen zu erhalten Nicht zuletzt 1m politischen Kompromisswege sind 

untersch1edhche Bewertungsmaßstabe fur Altanlagen (vor dem 01 01 2006 aktiviert 
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Ncttosubstanzerhaltung) und Neuanlagen (Realkapllalerhallung) vorgegeoen 

worden 

Für den e1genfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

lnd1z1erung mrtßgebhch (§ 6 Abs 1 Abs 2 S 2 und Abs 3 StromNEV) Der 

Tagesneuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter 

Berucks1chtlgung der technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum 

1ewe1hgen Bewertungszeitpunkt" (§ 6 Abs 3 S 1 StromNEV) Dieser aktuelle 

Anschaffungswert ist, so die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln 

Nachdem die Verordnung zur Anderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14 08 2013 in Kraft getreten ist {BGBI 1 2013 Nr 50 

21 08 2013, S 3250 ff) sind gernaß § 6 Abs 3 S 2 1 V.m § 6a Abs 1 StromNEV 

folgende lnoexre1hen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen 

1 fur die Anlagengruppe der Grundstucksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betnebsgebaude Bauleistungen am Bauwerk 

ohne Umsatzsteuer (Stat1st1sches Bundesamt Fachsene 17, Pre1sind1zes für 

die Bauwirtschaft) 

2 	 fur die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanale. Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau). ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt Fachsene 17 Pre1sind1zes für die 

BauviJH1schaft) m;t einem Ante;I von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter fur eine Spannung von mehr als 

1 000 Volt (Stat1st1sches Bundesamt Fachserie 17 Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent. 

3 	 fur die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanale, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau) ohne 

Umsatzsteuer ($tat1st1sches Bundesamt Fachsene 17, Pre1sind1zes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) der Index Andere elektrische Leiter fur eine Spannung von mehr als 

1 000 Voll (Stat1st1sches Bundesamt Fachsene 17 Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von iS Prozent und 

c) der Index Turme und Gittermaste aus Eisen oder Stahl (Statistisches 

Bundesamt Fachserie 17 Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) 

mit einem Antetl von 35 Prozent 

fur die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 
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a) 	 die Indexreihe Ortskanate Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau) ohne 

Umsatzsteuer (Staust1sches Bundesamt Fachserie 17 Pre1s1nd1zes fur die 

Bauw1rtscMft) m11 einem Anteil von 35 Prozent und 

b) 	 der Index fur Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mrneralolerzeugmsse) (Statistisches Bundesamt Fachsene 17 Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) m~t einem Anteil von 65 Prozent 

5 	 fur alle ubngen Anlagengruppen. mit Ausnahme der Anlagengruppe 1 1 

Grundstucke der Anlage 1 ist die Indexreihe fur Erzeugerpreise gewerblicher 

Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt 

F achsene 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) 

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jahrltchen kalkulatonschen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Emzelabschre1bungen aller Sachanlagen. H1erbe1 ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01 01 2006 al\t1v1ert) und Neuanlagen (ab dem 01 01 2006 aktMert} zu 

unterscheiden Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch dass rur Altanlagen 

- 1m Gegensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte 

gemäß § 6 Abs 2 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist Die kalkulatonschen 

Abschreibungen sind gern § 6 Abs 5 S 3 StromNEV Jahresbezogen zu ermitteln 

Dafür ist nach § 6 Abs 5 S 4 StromNEV 1ewe1ls ein Zugang des Anlagegutes zum 1 

Tag des Geschattsiahres iu Grunde zu legen in dern d!e Ansctiaffung erfo!gte 

Grundstucke kennen nicht abgeschneben werden Aus § 7 Abs 1 S 3 StromNEV 

folgt zudem (s auch zur E19enkap1talverz1nsung) dass Grundstucke 1m Rahmen der 

kalkulatonschen E1genkap1talverzinsung zu h1stonschen Anschaffungskosten 

anzusetzen sind Planmaß19e Abschreibungen sind nach § 253 Abs 3 S 1 HGB nur 

fur solche Vermogensgegenstande zulass1g deren Nutzung zerthch begrenzt ist 

wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des 

Vermogensgegenstandes ergeben muss was bei Grundst(Jcken gerade nicht der 

Fall ist In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs S S 1 StromNEV fur 

Grundstucke keine begrenzte Nutzungsdauer vor Soweit daher in 

abschre1bungsfah1gen Pos1t1onen wie z B Bauten. Grundstucksante1le enthalten 

sind mussen diese Positionen um die Grundstucksanteile gek.urzt werden 
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2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung for Altanlagen 

Die kalkularonschen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berucks1chtung der 

E1genkap1talquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs 2 

S 1 StromNEV) Der e1genfinanz1erte Abschre1bungsante11 der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten mulllpl1Z1ert mit der 

E1genkap1talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer der 

fremdfmanz1ene Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten 

Restwerten zu ti1stonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten mult1phz1ert mit 

der Fremdke:1p1talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer 

(§ 6 Abs 2 S 2 Nr 1 1 V m § 6 Abs 3 S 1 und 2 StromNEV § 6 Abs 2 S 2 Nr 2 

StromNEV) 

Oie rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs 2 5 1 V m. § 32 Abs 3 und§ 6 Abs 6 S 5 StromNEV 

geregelt Der kalkulatonsche Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln 

H1erbe1 ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes 1 (Restnutzungsdauer,) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs 5 S 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes In der Formel 

Tagesneuwerten und der Restwert AKIHK 1 den kalkulatorischen Restwert der 

Anlage 1 zu Anschaffungs- und Herstellungskosten 

2.3.2 Kalkulatorlsche Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Oie kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den 

1eweihgen h1stonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen 

Abschreibungsmethode zu erm1treln Die kalkulatonsche Jahresabschreibung ergibt 

sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs 5 S 1 StromNEV gewahlten 

Nulzungsdaue1 Eme Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfallt fur 

Neuanlagen gemaß § 6 Abs 4 StromNEV 
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Die rechnerische E11nittlung der Jahresabschreibungen 1sl iur die KalkulatJon nacl1 

StromNEV durch § 6 Abs 4 5 und 6 S 5 StromNEV geregelt Der kalkufatonsche 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln 

\K llK , 
:'\ 1) 

2 3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens 

Die kalkulatorischen Restwerte zurn 31 12 2011 ermitteln sich auf Basis der 

hrstonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom 

AnschaftungsJahr bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatonschen Abschreibungen 

Für die Bestunmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs 3 Satz 1 

StromNEV die kafkulatonschen Restwerte des Sachanlagevermögens für den 

e1genfinanz1erten Anteil auf Tagesneuwertbas1s nach § 6 Abs 3 StromNEV für den 

fremdfinanz1erten Anteil anschaftungsonent1ert zu bestimmen und anlagenscharf zu 

dokumentieren 

Dabei sind nach § 32 Abs 3 Satz 2 StromNEV die seit lnbetnebnahme der 

Sachanlageguter der kalkulatonschen Abschreibung tatsachhch zu Grunde gelegten 

Nutzungsdauern heranzuziehen 

Für die Fäfle. rn denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

uber Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist hat der 

Verordnungsgeber eine Vermutungsregelung geschaffenen die eintritt, falls die 

Heranziehung der tatsachhch zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht 

(mehr) moghch ist 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtanfb1ldung nach der 

Bundestanfordnung Elektnz1tat (vom 18 10 1989 BGBI 1 S 2255 BTOElt) Kosten 

des Elektriz1tatsversorgungsnetzes zu berucks1chtigen waren und von Dritten 

gefordert wurden wird nach § 32 Abs J Satz .l StromNEV vermutet dass die nach 

den Verwaltungsvorschnften der Lander zur Darstellung der Kosten- und Erloslage 

1m Tarifgenehmigungsverfahren 1ewe1ls zulass1gen Nutzungsdauern der Ermittlung 

der Kosten zu Grunde gelegt worden sme1 



Insoweit sind Netzbetre1tter verpflichtet be1 der Restwertermittlung zu 

berucks1cht1gen, in welchem Umfang Ahschre1bungen auf Sachanlagen bereits in die 

Strompre1skalkulat1on nach der Bundestarifordnung Elektnz1tät eingeflossen stnd 

Denn die Netzkosten sind bei den fruher üblichen integnerten 

Versorgungsunternehmen notwendiger Bestandteil der Strompre1skalkulat1on 

gewesen Dabei wurden 1m Rahmen der den L.andern obliegenden Anwendung der 

BTOElt in der Vergangenheit durchaus untersch1edhche Abschre1bungsze1traume 

anerkannt So waren 1n einzelnen Ländern vergle1chswe1se kuri:e steuerliche 

Abschre1bungsze1ten zulass1g Die Regelungen des § 32 Abs 3 StromNEV schreiben 

vor dass diese Abschre1bungsze1ten bei der Netzentgeltkalkulation berucks1chbgt 

werden mussen Soweit also wahrend der gesamten bisherigen Nutzungszeit der 

Anlagen kurzere Abschre1bungsze1traume in Ansatz gebracht worden sind als 1ene 

Abschre1bungsdauem, die fortan nach der Stromnetzentgeltverordnung zugelassen 

srnd so sind diese insoweit getätigten Abschreibungen uber die Strompreise 

regelmaß19 bereits erhoben worden Diesen Umstand bei der aktuellen Kalkulation 

nicht zu berucks1cht1gen wurde zu unberechtigten erhohten Abschreibungen fuhren . 

Es kame zu erner Mehrfachverrechnung von Abschreibungen bzw zu sog 

"Abschreibungen unter Null'', die nach § 6 Abs 6 und 7 StromNEV verboten sind 

Uberd1es wurde die unvollstand1ge Berücks1cht1gung bereits erfolgter 

Abschreibungen zu einer Uberhohung des betnebsnotwend1gen Kapitals und m1thrn 

c;fer zyl:iss1gen k.alkulatonschen Eigen~..ap1ta1verz1nsu!"1g nach § 7 Abs 1 Satz 2 Nr 1 

und 2 StromNEV fuhren 

Sind uber Anlageguter hins1chthch ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen 

verfugbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs 3 S 3 StromNEV nicht 

erfullt ist§ 32 Abs 3 S 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet dass 

der kalkulatonschen Abschreibung des Sachanlagevermogens die unteren Werte der 

in Anlage 1 zu § 6 Abs 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von 

Nutzungsdauern zu Grunde gelegt worden sind 

Fur die rechnensehe Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies 1m 

Ern zeinen 

Wird 1m Rahmen der erstmaligen Kall\ulauon nach der StrornNEV eine Anderung oer 

angesetzten Nutzungsdauer gegenuber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer 

vorgenommen, so ist led1ghch der auf Grundlage der bislang 1n Ansatz gebrachten 

f\Jutzungsdaue1 t;muttelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer 

zu verteilen 
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In der Vergangenheit vorgenommene Anderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (Z 8 Wechsel von steuerlich zulasstger Nutzungsdauer auf 

betnebsgewohnllche Nutzungsdauer} sind zu berucks1chltgen Dabei ist 

ausschheßllch der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des 

Nutzungsdauerwechsers auf die veranderte Restnutzungsdauer zu verteilen 

Ist eme Anderung der Nutzungsoauer zu einem bestimmten Zeltpunkt in der 

Vergangenheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs 3 Satz 3 StromNEV zu 

vermuten. ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig 

vorzunehmen (bei mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend 

mehrstufig) 

Zu ermitteln ist daher ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatonsche 

Restwert des Sachanlagevermogens den Vorschnften des § 32 Abs 3 StromNEV 

entspncht 

Fur eine Plaus1b1hs1erung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag 

zugrunde gelegten kalkLJlatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prufrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgefuhrt 

Ausgangspunkt dieser Prufrechnung sind die seitens der Antragstellenn in dem Blatt 

82" des Erhebungsbogens m1tgete11ten Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Untern ehmen Anwendbare Nutzungsdauern 

NetzeBW GmbH steuerliche Nutzungsdauern bis 31 12 1993 

betnebsgewohnhche Nutzungsdauern ab 1 1 1994 (entSPrecnen 
den 1ewe1hgen Untergrenzen der Nutzungsdauern nach Anlage 
1 StromNEVJ 
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Auf Grundlage dieser tnforrnat1onen hat die Beschlusskammer folgende 

Nutzungsdauern zu Grunde gelegt 

Anlagengruppe 
Kabel 220 kV r Nutzungsdauer seit 1994 1 Nutzungsdauer vor 1994

40 - 35 

Kabel 110 kV 40 

1--
1 35 


Kabel M1ttel~nn~snel,! L 40 35 
Kabel 1kV 1 40 25 

Kabel Abnehmeranschlusse 
 35 25 


1Frelleitun!'.len 110-380kV 
 40 ' 35
; Freileitungen M1tlelspannungsnelZ 30 . 30 


Freileitungen 1 kV 
 30 30 

f Frerle.tunoen AbnehmeranschlUsse 1 30 
 30 
1 Stahonse1nnchtungcn und Htlfsanlagen 35 20 

Inklusive Trafo und Schalter
• Schutz- Mess- und -

' 25 20 
Uberspannungsschutze1nrtchtungen 
Fernsteuer· Fernmelde- Femmess­

1 und Automahkanlagen sowie 
Rundsteuerungsanlagen etnschlteßhch 
Kopplungs- Trafo- und Schaltanlagen 
?onst~s _,_ 20 20 

380 I 220/110130/1 0 kV-Stallonen 25 25 
Hauotvertetlerslattonen 25 2o 

Ortsnetzstationen 
 30 20 
Kundenstallonen 30 20 
StatJonsaebaude 30 20 

Allgemeine Stallonselnnchtungen 25 
 20 

Hilfsanlagen 1 

ortsfeste Hebezeuge und 
 25 20 
Lastenaufzuge einschheßhch 

Laufschienen. Ausßenbeleuchtung in 


Umspann- und Schaltanlagen 

Sehaltemrichtungen 
 30 20 
 ----
Rundsteuer- Fernsteuer- Femmelde- 1 25 1 20 

Fernmess-, Automatikanlagen, Strom-

und Spannungswandler 

Netzschutze1nnchtunaen 

Ortsnetz-Transformatoren 
 30 20 

Kabelverteilerschranke 1 
 1 
Zahler Messemnchtungen Uhren 20 15 

TFR-Empfänger 1 1 

r emsErechle1tungen 
 30 10 

1 Fahrbare Stromaqareaate 15 15 

Grundstucksanlagen Bauten fur 
 25 12 
T ransoortwesen 1 
Betn~b~e:!Ja_u_2e 50 - - 1~ 
 --- so
Verwaltungsgebäude 
 60 50 

1 Geschäftsausstattung (ohne EDV 8 10 
Werkzeuge/Gerate) 
Werkzeuae/ Geräte 1 14 10 

laqere1nnchtung 
 14 10 
Hardware 1 ~ J

._Software 1 f ­
- ---

5 - 3 
~e19'Jtfahrzeuge 1 - 5 

SchlN'erfahrzeuge 
 - - 8 7 

­

­

­

39 



2.3.4 	 Berucksichtigungsfähige kalkulatorische Abschroibungen und 
kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermogens 

Die kalk11latonschen Abschreibungen des Sachanlagevermogens zu Anschaftungs

und Herstellungskosten (fur All- und Neuanlagen) - gegl„edert nach Anlf!gengruppen 

- und zu Tagesneuwerten fur Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach 

Anlagengruppen - wurden nach <fen vorstehend dargestellten Grundsatzen ermittelt 

und ergeben srch - 1ewe1ls gesondert rur den Anteil der auf die FK- und EK-Quote 

entfallt - aus Anlage 3 Die Summe der kalkulatonschen Abschreibungen des 

Sachanlagevermögens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatonschen Restwerte des 

Sachanlagevermogens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) 

wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsatzen ermittelt und ergeben steh 

geghedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 3 Bezogen auf die kalkulatorischen 

Restwerte Sachanlagevermogens zu Tagesneuwerten (fur Altanlagen) - gegliedert 

nach Anlagengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3 

Dre den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (onginare Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3 

­

­
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3. Eigenkapitalverzinsung 

Oie Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten E1genkap1tals erfolgt gern § 7 

Abs 1 StrornNFV 111l Wege erner kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung illlf 

Grundlage des betnebsnotwend1gen E1genkap1tals Das betnebsnotwend1ge 

E1genkap1tal ergibt sich gern § 7 Abs 1 StromNEV unter Berucks1cht1gung der 

E1genkap1talquote nach § 6 Abs 2 StromNEV aus der Summe der 

kalkulatonschen Restwert~ des Sachanlagevermögens der 

betnebsnotwend1gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs· und 

Herstellungskosten und rnult1pl1z1ert mit der Fremdkap1tal4uote nach 

§ 6 Abs 2 StromNEV 

2 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens der 

betnebsnotwend1gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und mult1pllz1ert 

mit der E1genkap1talquote nacn § 6 Abs 2 StromNEV 

3 	 kalkulatonschen Restwerte des Sachanlagevermogens der 

betnebsnotwend1gen Neuanlagen bewertet zu h1stonschen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten und 

4 	 Bilanzwerte der betnebsnotwend1gen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betnebsnotwend1gen Umlaufvermogens unter Abzug des Steueranteils der 

Sonderposten mit Rucklagenante1I 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verz1nsl1chen Fremdkapitals 

Zur Berechnung der E1genkap1talverz1nsung hat somit eine Ermittlung der 

kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens gemäß § 7 StromNEV zu 

erfolgen. Bei Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermogens gemaß § 7 Abs 1 S 2 Nr 1 und 2 StromNEV sowohl aur 

Tagesneuwertbas1s, als auch auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten 

zu bestimmen Fur Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemaß 

§ 7 Abs 1 S 2 Nr 3 StromNEV ausschl1eßhch auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten Grundstucke sind h1erbe1 gemaß § 7 Abs 1 S 3 StromNEV 

immer zu h1stonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen 

Gemaß § 7 Abs 1 S 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlrtgeve1 mögens als auch bei den Bilanzwerten des betnebsnotwend1gen 

Fmanzanlage- und Umlaufvermögens 1ewe1ls der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestnnd anzusetzen Der Jatiresaofanysbestand der kalkulatorischen 
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Restwerte o~s Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird h1erbe1 durch Add1t1on oer 

Restwerte des Sachanlagevermogens zum Jahresende 2011 und der 

Jahresabschreibung 2011 errechnet 

Bei Neuanlagen die 1m Bas1s1ahr 1 S d § 6 Abs 1 ARegV akt1v1ert wurden erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermogens, da dieser grundsatzl1ch Null betragt Gemaß § 7 Abs 

1 S 3 StromNEV ist bei der M1ttetwertb1ldung der Jewe1hge Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen Nach dem Grundsatz der 

B1lanz1dent1tat gemaß § 252 Abs 1 Nr 1 HGB mussen die Wertansatze der 

Eröffnungsbilanz cies GeschaftsJahres 1m Bas1siahr 1 S d § 6 Abs 1 ARegV mit 

denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschafts1ahres übereinstimmen Da 

1n der Schlussbilanz des vorhergehenden GeschaftsJahres die erst 1m Basisjahr 

i S. d § 6 Abs 1 ARegV aktivierten Neuanlagen denkfog1sch noch nicht vorhanden 

sein konnen, betragt der anzusetzende Jahresanfangsbestand fur 1m Basisjahr 

akt1v1erte Neuanlagen Null 

Zur Festlegung der Basis fur die E1genkapitalverzmsung ist das betnebsnotwend19e 

E1genkap1tal auf Neu- und Altanlagen aufzuteflen (§ 7 Abs 3 S 1 StromNEV) Die 

Berechnung der E1genkap1talverzmsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in funf Schntten zu erfolgen 

( 1 ) Ermittlung der kalkulatorischen E1genkap1talquote 

(§ 6 Abs 2 S 3 StromNEV) 

(2 ) Ermittlung des betnebsnotwend1gen E1genkap1tals (§ 7 Abs 1 S 2 

StromNEV) 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote uberste1genden 

Eigenkap1talante1ls (§ 7 Abs 1 S 5 StromNEV). 

(4 .) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 

E1genkap1tal (§ 7 Abs 3 StromNEVl und 

(5 ) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden E1genkap1talante1le entfallen 

(§ 7 Abs 6 und Abs 1 S 3 StromNEV) 

Bei der Ermittlung der E1genkap1tatverzmsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermogenswerte und Kap1talpos1honen zu Grunde gelegt. l:me Ubers1cht uber die 

Berechnung der kcilkulatonschen E1genkap1talverzinsung fmdet sich ebenfalls 1n 

Anlage 2 



3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gcmaß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemaß § 6 Abs 2 S 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische E1genkap1talquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betnebsnotwend1gen E19enkap1tal (BNEK f) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betnebsnotwend19en Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV 1) Dabei wird auch das 

betnebsnotwend1ge Eigenkapital auf der Grundlage des betnebsnotwend1gen 

Vermogens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet 

Der Berechnung der kalkulatorischen E1genkap1talquote nach § 6 Abs 2 S 3 

StromNEV sind folgende Pos1t1onen zu Grunde zu leger 

Kalk Restwerte des betriebsnotwend1gen Sachanlagevermogens 

zu htstonschen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwend1ge Finanzanlagen 

+ 	 Betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen 

+ 	 Grundstucke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriobsnotwendiges Vermögen 1CBNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rucklageante1I 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkap1tal 

= 	 Betnebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK U 

Gemaß § 7 Abs 1 S 4 StromNEV ist fur Jede einzelne Pos1t1on. die in die 

Berechnung des betnebsnotwend1gen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem 

Jahresanfangs und Jahresendbestand zu Grunde zu legen 

3.1.1 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevennogens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatonschen Restwerte des Sachanlagevermogens zu 

h1stonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlageguter des 

Sachanlagevermögens mit denienigen Restwerten zu berucks1cht1gen dte bei der 

Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden Daruber 

hinaus finden bet der Berechnung der E1genkap1talquote ggf weitere Anlageguter 

des Sachanlagevermögens, soweit deren Betr ebsnotwend1gke1t nac11gewiesen 

wurde, Berucks1chttgung z B 1mmatenelle Vermogensgegenstande des 

Anlagevermogens sowie Geleistete Anzahlungen und Anlagen 1m Bau 

Die berucks1cht1gungsfah1gen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens zu h1stonsct1en Anschaffungs- und Herstellungskosten tur 

Altanlagen unc:J dte Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 



SaChanlagevermogens zu h1stonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten fur 

Neuanlagen ergeben sich aus Anlage 2 

3.1 2 	 Betriebsnotwondige Finanzanlagen und bctriobsnotwendiges 
Umlaufvermogen 

Voraussetzung fur die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermogen ist 

gern § 7 Abs 1 S 2 Nr 4 StromNEV C1ASS cf1ese betnebsnotwend1g, d h fur die 

Durchführung des Netzbetnebes erforderlich sind Dass heißt bei der 1 S d. §§ 4 ff 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das K11tenurn der 

Betnebsnotwend19ke1t maßgeblich Die Betnebsnotwend19ke1t des Umlaufvermogens 

kann nicht mit dessen b1lanz1eller Berucks1cht1gung 1 R d naCh § 1 O EnWG 

aufzustellenden Jahresabschlusses begrundet werden Kurzungen bei 

Finanzanlagen und beim Umlaufvermogen haben keine Kurzung des abschließend in 

§ 7 Abs 2 StromNEV definierten Abzugskapitals zur Folge Allerdings kann ein 

höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermogen rechtfertigen Dies ist vom 

Netzbetre1be1 darzulegen (vgl BGH Beschl v 07 04 2009 EnVR 6/08 Rn 44 32f ) 

81lanzrechtltche Ausgleichsbuchungen wie be1sp1elswe1se der 

Kapitalverrechnungsposten sind fur die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht 

maßgebend (vgl BGH. Beschl v 07 04 2009, EnVR 6/08, Rn 45) 

Daruber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten 1m Bereich des 

Umlaufvermogens schon aus dem Grund nicht sachgerecht da es sich bei den 

Bilanzwerten um Bestandsgrößen zum 1eweiltgen B1lanzst1chtag handelt. Die 

Biianzwerte stellen eine ze1tpunktbezogene Momentaufnahme zum ;eweihgen 

Bilanzstichtag dar Die unveranderte Berucks1chttgung dieser St1chtagswerte fuhrt 1m 

Rahmen der kalkulatorischen E1genkap1talverzmsung zu kalkulatonschen Kosten - in 

Form der E1genkap1talverzinsung - die bezogen auf ein vollstand1ges Jahr ermittelt 

werden Fur den Geschaftsbetneb des Netzbetreibers ist Jedoch in der Regel davon 

auszugehen, dass der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist 

und dass sich der Bestand zum B1lanzst1chtag - tn der Regel zum 31 12. des 

Kalendeqahres auf einem hohen Niveau befindet Soweit ein 

Gestaltungsm1ssbrauct1 vorliegt und die Sachz1elonent1erung der kalkulatorischen 

Kostenpos1llon E1genkap1talverz1nsung nachhaltig gefahrdet wird ist die Erhohung 

der kostenm1ndernden Er1ose durch eine Modifikation der 

E1genkap1ta1verzinsungsbas1s zu ersetzen Wird die Verzinsungsb<3s1s um nicht 

sachz1elonent1e1te Umlaufvermögenswerte bereinigt so wird der Vorwurf einer 

meff1z1enten Verzm~uog zunächst led1y11ct1 fo1111ell bei einer anderen Kostenpos111on 
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berucks1ch1Jgt G1e1chze1t1g wird aber verhindert dass cl1e begrenzende 

Verzinsungstunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wtrd Durch B1lanzverlangerung 

kann das Gesamtkapital erhoht werden die Eigen- und Frerndkap1talrelat1onen 

verandern sich Im Ergebnis wurde die Quotierung der Verzinsung des E1genkap1tals 

ins leere laufen Dies ltefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschnft des § 7 

StromNEV zuwider 

Oaruber hinaus sind nach § 4 Abs 1 StromNEV 1 V m § 21 Abs 2 S 1 EnWG 

bilanztelle und kalkulatonsche Kosten des Netzbetnebs nur 1nsowe1t anzusetzen. als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 

entsprechen Der Netzbetreiber muss steh daher bei seiner unternehmerischen 

Entscheidung welches Finanzanlage- und Umlaufvermogen er als effizient fur 

seinen Betrieb ansieht an einem eff1z1enten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreiber onent1eren. Des Weiteren sind gern § 21 Abs 2 S 2 EnWG nur solche 

Kostenbestandteile betnebsnotwend19 die sich ihrem Umfang nach tm Wettbewerb 

eingestell t hatten 

Hieraus folgt die Prüfung ob die Netz-GLN richtig abgeleitet wurde. oder etwa 

kostenmindernde Erlose tn der Netz-GuV fehlen (bzw durch Vertrage die einem 

Fremdvergleich mcht standhalten rn der Netz-GuV zu medng angesetzt wurden) Ist 

z B Kapital 11n Wege der Kreditvergabe an den Gewahrtrager zinslos uberlassen 

worden ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch d1e Erhohung der !mstenmmdemden Er!ose gutzuschre1ben 

Investitionen 1m Wesenthchen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines 1m Wettbewerb stehenden Unternehmens. 

Damit wurde wie der Bundesgenchtshof tn seiner Entscheidung vom 03 03 2009 

ausführt. .das mit der E1genkap1talquote nach § 6 Abs 2 Satz 4 StromNEV 

festgelegte Ziel verfehlt das eingesetzte E1genkap1tal auf hochstens 40% zu 

begrenzen weil steh eine hohere E1genkap1talquote unter Wettbewerbsbedingungen 

nicht einstellen wurde Die vom Netzbetreiber beabs1cht1gte Finanzierung seiner 

Investitionen wurde vielmehr dazu fuhren dass die Eigenkapitalquote noch weiter 

anstiege m1th1n also ein Ergebnis entstünde das sich noch weiter von dem Leitbild 

des § 21 Abs 2 EnWG entfernen wurde Hinzu kommt dass langfnsttge und 

erhebhche Investitionen bei einem tm Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus 

dem Umlautvermogen f1nanz1ert werden EJgenkap1tal rm Bltck auf zukunft1ge 

lnvest1t1onen bildet 1 l etn 1rri Wettbewerb stehendes Unternehmen uber -Oas 

Anlageve1möq< n {vgl BGH Beseht 'J 03 03 2009. EnVR 79107 Rn 261 ) 



Sollte die Zahlungstah1gkeu des Netzbetreibers durch den F1m:inzm1ttelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein kann dieser sich 

auch kostengunst1g Kreditlinien einraumen lassen mit denen kurzfnstigen 

Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann Einer kostenmtens1ve11 und darrnt 

ineffizienten . Hortung· kurz- und rrnttelfnsbg hqu1d1erbarer geldnaher 

Vermögensgegenstande bedarf es h1erfur nicht Schließlich ist auch ein langfristiges 

und damit kostenintensives Ansparen geldnaher Vermogensgegcnstande fur Re­

l11vest1t1onen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen 1m Umlaufvermögen wurde dazu 

fuhren . dass der ursp10ngflche Investitionsbetrag 40 Jahre und langer in voller Höhe 

zu verzinsen ware, wohrend die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb 

so hoch ist Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemaß 

§ 4 Abs 1 StromNEV nicht zu berucks1chtJgen. diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer w1dersprache den Grundsatzen einer effizienten Betnebsfuhrung Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzughch einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals Stellt der Netzbetreiber diese M1ttelzuflusse dagegen 

anteilig oder sogar vollstand1g m die Verzinsungsbas1s ein, so kommt es zu einer 

Doppelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers 

Aus dem Umstand dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen 1n 

l=1n7,:.ff::lll~n n1r-ht 1mm"r fric:.t"nltnnnr11~nt ""rf11nh~r cini1 lt~nn n1t"ht ,,.hnoJootot-···--··-·•-·• ,,,-,,~ ''''"'·-· ,.,_~_,„,.....,.,,~,--••'- •-••-::J--• ...,,, •..,. f'\W11t1 '"'"'' '' uu~,_.,,_. ,„-...„ 

werden. dass der Netzbetreiber d1e Kapitalrückflüsse 1m Umlaufvermögen vorhalten 

muss In solchen Fallen sind die Kap1talruckflusse - weil sie nicht mehr 

betnebsnotwend1g sind - an die Eigen bzw Fremdkapitalgeber zuruckzuführen 

damit diese die Mittel fur rentableres Dnttgeschaft als die Anlage 1m nahezu 

ertraglosen Umlaufvermögen verwenden kennen 

3.1.2.1 Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind 1m Rahmen der Berechnung der kalkulatonschen 

E1genkap1talverzinsung nicht mit dem in det Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu 

bringen Finanzanlagen sind vielmehr nur berucks1cht1gungsfan1g wenn diese fur 

den Betnet> des Netzes notwendig sind, § 7 Abs 1 S 2 Nr 4 StromNEV Der 

Netzbetreiber hat nachvollziehbar oarzulegen weshalb die von ihm in Ansatz 

gebrachten Finanzanlagen fur den Betrieb des Netzes notwendig ~1nd {vgl BGH 

Beseht v 03 03 2009 EnVR 79107 Rn 8 H ) 
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Betriebsnotwend1ges Vermogen eines Netzbetreibers ist zunachst das 

Sachanlagevermogen da der Netzbetreiber ohne dieses sernen Geschaftsbetneb 

nicht ausuben kann Das Vermögen ernes Netzbetreibers ist somit grundsätzlich 1n 

Form des Sachanlagevermogens anzulegen auf welches die StromNEV eine 

adaquate Verzinsung vorsieht 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen kann diese nicht als 

Finanzanlage einer E1genkap1talverzinsung nach § 7 Abs 1 S 2 Nr 4 Alt 1 

StromNEV unte1 worfen werden (vgl auch BGH Beschl. v 03 03 2009 EnVR 79/07 

Rn. 28) Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen fur die ausgewiesenen 

Forderungen gel tend gemacht, zeigt das vielmehr das___s diese fur den Betrieb des 

Netzes nicht notwendig srnd. „ 

3.1.2.2 Umlaufvermogen 

Das Umlaufvermogen umfasst umtaufende bzw umzusetzende 

Vermogensgegenstande Der Bestand <11eser Vermögensgegenstande andert S!Ch 

häufig durch Zu· und Abgange Im Gegensatz zum Anlagevermogen welches 

dauerhaft dem Geschaftsbetneb dient befindet sich 

----
das Umlaufvermogen nur kurze 

Zeit 1m Unternehmen 

Bei 1m Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden dass 

diese 1n der Regel mogllchst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw 

F orderungsbestande somit effizient eingesetzt und betnebsnotwend1g sind Bei den 

Betreibern von Elektnz1tatsversorgungsnetzen handelt es sich 1edocll nicht um 1m 

Wettbewerb stehende Unternehmen. so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 

gegeben sein kann 
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Ein pauschal erhohter L1qu1d1tatsaufbau Ist 1nP.ffiz1ent Grundsätzlich verursacnt 

vorgehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso. wie jedes andere 

Betriebsmittel auch Eine effizient~ Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten 

weil Umlaufvermogen m Gestalt von Vouaten und Kundenforderungen keine 

unmittelbaren Ertrage el'Wlrtschaftet und auch kurz- und langerfnsllge Bankguthaben 

ebenfalls nur äußerst geringe Ertrage erbringen die wegen der hiermit verbundenen 

Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer fuhren 

Die lnvest1t1onsfäh19ke1t des Unternehmens wird u a durch den F1nan7.m1ttelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewahrle1stet Sollte die Zahlungsfah1gkeit des 

Unternehmens durch den F1nanzm1ttelzufluss aus verdienten Abschreibungen 

hingegen nicht gewährleistet sein kann sich das Unternehmen auch Kred1thnien 

emraumen lassen. mit denen kostengunstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen 

begegnet werden kann Einer kostenintensiven Geldm1ttelvorhaltung bedarf es 

hierfür nicht Schließlich ist auch eine langfnsbge und damit kostenintensive 

Kapitalansammlung fur Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht 

akzeptabel Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie 

betnebsw1rtschaftllch erforderlich sind 

Sofern aus dem Umlaufvermogen keine Zmse1nnahmen entstehen, konnen diese 

nrcht einer E1genkap1talverzinsung nach § 7 Abs 1 S 2 Nr 4 Alt 1 StromNEV 

unterworfen werden (vgl hierzu BGH. Beschl v 03 03 2009 EnVR 79/07 Rn 28) 

Werde!" durc!i deri Netzbetre!ber keme Zmsen fur das -""""""::1-·~· 1c:no\A/u:oc:a:•no " ' ___,·­

Umlaufvermögen geltend gemacht zeigt das vielmehr dass dieses fur den Betneb 

des Netzes nicht notwendig 1st 

01e Beschlusskammer geht 1m Grundsatz davon aus. dass ein effizienter 

Netzbetreiber regelmaß1g Umtaufvermogen exklusive der Vorrate in Höhe von 

jedenfalls ·1112 eines Jahresumsatzes vorhalt, vor diesem Hintergrund ist ein 

dementsprechender Ansatz des Netzbetreibers grundsatzl1ch 

berücks1cht1gungsfah1g. sofern entsprechende Nachweise vorliegen Bei der 

Bewertung der Jahresumsatze des Netzbetnebs stellt die Beschlusskammer insoweit 

auf die berucks1cht1gungsfah1ge Erlosobergrenze des Jahres 2009 ab Dabei 1s1 

berucks1cht19t dass der Netzbetneb In der Regel monatllche Zahlungsstrome erhalt 

Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermogen exklusive Vorrate von mehr als 

1/12 eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend. hat der Netzbetreiber 

nachzuweisen c1as.s der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betnebsnotwend1g ist 

und der Maßgabe des § 4 Abs 1 StroniNEV 1 V m § 21 Abs 2 EnWG entspricht 

(vgl BGH, Beschl v 03 03 2009 EnVR 79107. Rn 29 ff ) Dabei tst insbesondere zu 
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berucks1chllgen dass es sich be11n Netzbetrieb regelmaß1g um eine sehr 

kap1taltntens1ve Wirtschaft handelt die einer intensiveren Vorh;tllL1ng von liquiden 

Mittel nicht bedarf (s o ) 

Abweichend von handelsb1lanz1ellen Ansatzen sind 1 R d kalkulatonschen 

Ermittlung der Netzkosten led1gllch die betnebsnotwend1gen Forderungen 

bedeutsam Ein Verweis auf den b1lanZJellen Ansatz ist h1erfur nicht ausreichend Der 

Bundesgenchtshof fuhrt hierzu 1n seiner Entscheidung vom 07 04 2009 aus, dass 

dem schon entgegensteht, . in der Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimmten 

Passivposten zugeordnet sind. Die Kürzung des Umlaufvermogens exklusive Vorrate 

hat daher kerne Auswirkung auf die Verb1ndhchke1ten. sondern führt zu einer 

Kurzung des berucks1cht1gungsfah1gen E1genkap1tals • (vgl BGH Beschl v 

07 .04 2009, EnVR 6/08, Rn 45) 

Fur Pens1onsruckstellungen und ahnltch langfnstlge Verb1ndhchke1ten ist das 

Anlagevermogen das geeignete Deckungsvermogen Kurzfristiges Umlaufvermögen 

ist offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet Eine Reihe 

internationaler Pensionsfonds suchen deshalb gerade lnvesbtJonsmöghchke1ten 1n 

nachhaltige Netzinrrastrukturen um eine bessere Fnstenkongruenz t11ns1chUlch ihrer 

Verb1ndhchke1ten zu gewahrte1sten 

3.1.3 Grundstocke zu historischen AK!HK 

Grundstucke können nicht abgeschrieben werden Aus § 7 Abs 1 S 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstucke 1m Rahmen der kalkulatorischen 

E1genkap1talverzrnsung zu htstonschen Anschaffungskosten anzusetzen sind 

Planmaß1ge Abschreibungen sind nach § 253 Abs 3 S 1 HGB nur fur solche 

Vermogensgegenstande zulass19 deren Nutzung ze1t11ch begrenzt ist , wobei sich die 

zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes 

ergeben muss was bei Grundstucken gerade nicht der Fall ist In der Konsequenz 

sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs 5 S 1 StromNEV fur Grundstücke keine begrenzte 

Nutzungsdauer vor Soweit daher 1n abschre1bungsfah1gen Pos1t1onen wie z B 

Bauten Grundstucksante1le enthalten sincf. mussen diese Pos1bonen um die 

Grundstucksanteile gekurzt werden 
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3.1.4 	 Stouorantell der Sonderposten mit Rucklagcantcil, Abzugskapital und 
das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde E1genkap1tat wird durch die abzugfah1gen 

Positionen des Steueranteils der Sonderposten mit Rucklageante11 des 

Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals gemindert 

3.1.4 . 1 Steueranteil der Sonderposten mit Rucklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs 3 HGB a. F Passivposten, die fur Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulassig sind, dürfen 1n der Bilanz gebildet 

werden Sie sind als Sonderposten mit Rucklageanteil auszuweisen und nach 

Maßgabe des Steuerrechts aufzulösen Emer Ruckstellung bedarf es insoweit nicht 

Nach Art 66 Abs 5 EGHGB durften letztmals fur das vor dem 1 Januar 2010 

beginnende GeschaftsJahr Sonderposten mit Rucklageante1I 1m handelsrechthchen 

Jahresabschluss gebildet und Wertansatze. die auf nur steuerlich zulassrgen 

Abschreibungen beruhten in die Handelsbilanz übernommen werden Der dann 

enthaltene Steueranteil mindert die nach § 7 Abs 1 S 2 Nr 4 StromNEV bei der 

Ermittlung der kalkulatorischen E1genkap1talverzmsung m Ansatz gebrachten 

betriebsnotwend1gen Biianzwerte der Finanzanlagen und des betnebsnotwend1gen 

Umlaufvermogens 

3.1.4.2 Abzugskapital 

Unter Abzugskaprtal versteht man das emem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital Zum Abzugskapital zählen z B Kundenanzahlungen 

Rückstellungen sonsbge Verbindhchke1ten (Pass1vpos1tion in der Bilanz). zinslose 

Gesellschafterdartehen oder auch L1eferantenverbtndhchke1ten. Es ist nach § 7 Abs 

2 S 2 StromNEV 1rn Rahmen der Ermittlung der kalkulatonschen 

E1genkap1talverzinsung Jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert 

der folgenden Positionen zu bilden 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellung~n sind Bestandteil des Frerndkap1tals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab be1 denen weitergehende 'Kriterien noch nicht ahschlleßend erfüllt 

sind H1e1zu Zählen, oass Art Hohe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mn genauer Wahrschernllchke1t noch nichl bestimmt werden konnen (Beispiel 

Gewahrle1stungsanspruche) Ruckstellungen dienen nicht de1 Kon ektur von 

Bilanzansätzen sonoern sollen einen penodengerect1ten i::rrolg einer Unternehmung 

so 




ausweisen Dabei •St iedoch dte mogllche Nutzung b1lanzpolrt1scher Spielraume .w 
hinterfragen Im Emzelnen 

ROckstellung Ertragsteuern 

Die dem Netzbereich zugeordneten Ruckstellungsbestande fur Ertragsteuern zum 

31 12 2011 sowre zum 31 12 2010 sind vorn Netzbetreiber berucks1chtlgt worden 

Gemaß Ruckstellungssp1egel 2011 und 2010 (Erhebungsbogen 1 bzw II) belaufen 

sich die berucks1chtigten Betrage aut 

Die Rückstellungsbestande werden von der Beschlusskammer 1m Rahmen der 

Ermittlung der E1genkap1talverzinsungsbas1s als Abzugspos1t1on berucks1cht1gt um 

Steuerstundungseffekten Rechnung zu tragen die korrespondierende Zufuhrung 

oder Auflosung wird 1n Höhe des Zinsanteils einbezogen (naheres hierzu ist Kapitel 4 

zu entnehmen) 

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschusse und 

Netzanschlusskostenbe1trage Kalkulatorisch ist 1m Regime der StromNEV die 

aktivische Absetzung von Anschaffungs und Herstellungskosten nrcht zulass1g Es 

smd zwingend Pass1vposten zu bilden die gemaß § 9 Abs 1 S 2 und § 9 Abs 2 

StromNEV uber eine Dauer von 20 Jahren hnear aufzulesen sind 

3.1.5 	 Betriebsnotwendiges Vennögen gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) und 
betriebsnotwondiges Eigenkapital gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berucks1chtigung der zuvor aufgefuhrten berücks1chltgungsfäh1gen 

kalkulatonschen Restwerte des Sachanlagevermogens zu h1stonschen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten der berucks1cht1gungsfah1gen Finanzanlagen 

und des berucks1cht1gungsfäh1gen Umlaufvermogens ergibt sich das 

betnebsnotwend1ge Vermogen nach § 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2 

Abzuglrch des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageante1I des 

Abzugskapitals und des verzmslrchen Fremdkap1tals ergibt sich das 

betnebsnotwend1ge Eigenkapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 2 Die 

hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemaß § 6 Abs 2 S 3 StromNEV ergibt sich 

aus Anlage 2 
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3.2. 	 Betriobsnotwendiges Vennogen gemaß § 7 StromNEV (BNV II) und 
betriobsnotwendiges Eigenkapital gemaß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzmsungsbas1s der E1genkap1talzinsen ist das betriebsnotwend1ge E1genkap1tal 

wie es in§ 7 Abs 1 S 2 StromNEV vorgegeben ist 

lrn UberbhcK 

Knlk 	Rostworte des Sacl>anlagtJvt!mlOgtins uer bot11ebs11otwlmd1gen Altanlagen 

w Tonasneuwenen • E1genkap1/Mquoto rma~ 40 %1 
K11fk Restwetfe des Sachnnli1go11emlCX,Jt1t1s de1 bet11ctJs11ot•~ t •11cJ1gun Altcmlagen 

„ 
w f11stonschen AKIHK · Frr)l11dkapllalquote (111111 60 %) 

1 
Kalk 

„„ 
Restwerte des Sachan/Rqevem1o<mns der b11tnebsnotwendigot1 Ne11anlaqen 

f11sto11scl1en AKIHK 

Gwndst11f.ke zu h1stonschen AK/HK 

• bet11el,s11otwend1ge Fmanzanlngon 

l>el11ebsnotwe11d1ges UmlaufvennOgen 

= Betnebsnotwend1ges Vermooen II tBNV llJ 

Sle11oro11te1/ der Sonderposten ""' R11cklageante1/ 
Abz11gskap1tal 

Verzins/1ches Fremdkapital 

= Betnebsnotwend1qes Egenkamtal II <BNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwend1gen Vermogens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatonschen Restwerte des Sachanlagevermogens der 

betnebsnotwend1gen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln H1erbe1 sind die Anlageguter 

des Sachanlagevermogens mit denjenigen kalkulatonschen Restwerten zu 

berucks1chtlgen dte bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern 

§ 6 StromNEV anerkannt wurden Daruber hinaus finden bei der Berechnung des 

betnebsnotwend1gen Vermogens ggf weitere Anlagegüter des 

Sachanlagevermogens soweit deren Betnebsnotwend1gke1t nachgewiesen wurde 

Berücks1cht1guno z B 1mmatenelle Vermogensgegenstande des Anlagevermogens 

~ow1e Geleistete Anzahlungen und Anlagen 1m Bau 

Grundstucke sind gern § 7 Abs 1 S 3 StromN EV bei der Ermittlung der 

kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 111stonschen 

Anschaffungs· und Herstellungs~ osten anzusetzen 

Gemaß § 7 Abs 1 S ? Nr 1 2 1 V m § 6 Abs 2 S 4 StromNEV wird auch 1m 

Rahmen der Berechnung des betnebsnotwend1ge11 E1genkap1tals die 

E1genkap1talquote der Altanlagen auf 11ochstens 40 % begrenzt 111 der Konsequenz 

durfen die knlkulatonschen Restwerte des Sachanlagevermögens der 
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betnebsno1wend1gen Altanlagen zu Tagesneuwerten maXlmal rn1t einem Anteil von 

40 % in d1f" ßPst1mmung der Basis der E1genkap1talzinsen einfließen Da dte 

Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs 	2 S !> StromNEV) mLissen die kalkulatonschen Restwerte des 

Sachanlagevermogens der betnebsnotwend19en Altanlagen zu h1stonschen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet 

werden 

Uberste1gt dre ermittelte E19enkap1talquote, die sich aus Anlage 2 ergibt einen Anteil 

von 40% so ist diese gemäß § 6 Abs 2 S 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen 

Unter Zugrundelegung dieser E19enkap1talquote ergibt sich das betnebsnotwendige 

Vermogen gemaß § 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2 Das betnebsnotwend1ge 

E1genkap1tal gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
Obersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs 1 S 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von 

maximal 40 % uberste1gende Anteil des E1genkap1tals nominal wie Fremdkapital zu 

verzinsen Soweit das nach § 7 Abs 1 StromNEV berechnete betnebsnotwend1ge 

Eigenkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschnft ermittelten 

betnebsnotwend1gen Vermogens (BNV II) betragt, ist folglich das betnebsnotwendige 

E1genkap1tal (BNEK ff) in zwei Anteile zu zerlegen Zu bestimmen ist zunachst der 

Anteil des E19enkap1tals der die zugelassene E1genkap1talquote nicht uberschre1tet 

{BNEK II s 40 %) sodann der E1genkap1talante1I, der die zugelassene 

E1genkap1talquote ubersteigt (BNEK II> 40 %) 

Bei einer E1genkap1talquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene 

E19enkap1talquote nicht uberste1gende E1genkap1talante1I (BNEK II ~ 40%) wie folgt 

zu ermitteln 

BNEK II s 40%: BNV II· 0 4 

Der die zugelassene E19enkap1talquote uberste1gende Eigen~ ap1lalante1I 1m Sinne 

von § 7 Abs l S 3 StromNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel 

BNEK II> 40% = BNE.K II- BNEK II~ -'0% - BNEK. II- (BNV II· 0 4) 
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Soweit das nnch § 7 Abs 1 S 2 StromNEV berechnetf> b-etnebsnotwend1ge 

E1genkap1tal (BNEK //) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten 

betnebsnotwend1gen Vermogens {BNV II) betragt hat dc.mgegenuber keine 

Aufteilung de:.> BNEK II zu erfolgen Denn ein die zugelassene E1genkap1talquote 

übersteigender Anteil des E1genY.ap1ta1s ist 1n diesem Fall nicht gegeben 

3.4. 	 Ennittlung dos auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 
Eigenkapital 

Zur Festlegung der Basis fur die E1genkap1talverz1nsung ist das betnebsnotwend1ge 

E19enkap1taJ (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs 3 S 1 

StromNEV) Dfe Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben wie es in§ 7 Abs 3 S 2 und 

3 StromNEV vorgegeben ist Der Anteil der kalkulatonschen Restwerte der 

Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich 

aus dem Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des 

gesamten Sachanlagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen 

Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu) 

Kalk RW des Sachan1agevem1ogons de1 Neuanlagen w AK/HK 

I [ Kalk RW des Sachanlagevem10gens der betnebsnotwe11d1gon Altanlagen w 
Tagesneuwerten • E1genkap1talqooto noch§ 6 Abs 2 StromNEV (max 40 %J 

Kalle RW des Sachanlagevermoqens der betnebsnotwond1gon Altanlagen zu 
111stonscl1011 AKIHK • Fremdkap1tafq(Jote nach § 6 Abs 2 StromNEV (mm 60 %) 

Kalk RW des Sachanlagevermogens cJer Neuanlagen zu lustonschen AKIHK J 
Anteil SA Vneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermogen (Anteil SAValt) ergibt steh aus 

der Differenz zwischen 100 e,u und dem Anteil des Sachanlagevermogens der 

Neuanlagen (Anteil SAVneu) Der Anteil der Neu- und Altanlagen am E1genkap1tal 

ergibt sich aus Anlage 2 
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3.5. Ermittlung dor Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mrt Beschluss vom 31 102011 

unter dem Aktenz~1chen BK~-111304 . den E1genkap1talzmssatz f(Jt den Anteil des 

E1genkap1tals, der die zugelassene E1genkap1talquote nicht uberste1gt fur 

Neuanlagen auf 9 05 % und fur Altanlagen auf 7. 14 % nach Gewerbesteuer und vor 

Korperschaftsteuer festgelegt 

Die Verzinsung des Eigenkap1talante1ls der die zugelassene E1genkap1talquote nicht 

ubcrste1gt. errechnet sich demnach wie folgt 

BNEY II 40% • Anteil SAVno11 • 9 05 % ~. BNEK II 40% • Anteil SAValt • 

7, 14 % 

Verfugt der Netzbetreiber hingegen nicht uber Sachanlagevermögen sind die 

Brlanzwerte mrt dem fur Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen 

Der die zugelassene E1genkap1talquote uberstergende Anteil des E1genkap1tats wird 

gern § 7 Abs 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs 1 S 5 StromNEVJ Der Zinssatz ergibt 

sich gern § 7 Abs 7 S 1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf dre 

letzten zehn abgeschlossenen Kalender1ahre bezogenen Durchschnitts von drei 

durch die Deutsche Bundesbank veroffenthchten Reihen Im Einzelnen ergeben sich 
,A,,... \l\lnrf,... -·•"' ""-""' 11-1-•• .&-_, __..,..,._ ~·- •1...- ...__,,, \Al_ _.___·-·- ·-•J..._...,.: __l-_.._ 
U IC y YC! lC OU;) UCI VllllOUl;:)I CllUllC 

t--""·-
IC;:)lVCI 

...
"'" 1;)11\,,llt::I 

.... 
VVCI lj.Jdj.Jlt::lt:: 11lldl1u1::;1,.;1 n::1 

Emittenten - Anleihen der öffentlichen Hand ·. aus Umlaufsrend1te festverzinslicher 

Wertpapiere inländischer Emittenten Anleihen von Unternehmen (N1cht-MFls)" 

sowie aus der Umlaufsrend1te mlandrscher Inhaberschuldverschreibungen ­

Hypothekenpfandbriefe• 1 Wertere Zuschlage sind gem § 7 Abs 7 S 2 StromNEV 

unzulass19 

Diese Reihen können auf ae1 lnteme1s~uc oes Statistischen Bundesam1es 
http Jlwww bwid!'lSbank de unW '"°'"' Pfad .Geld und Kap11a1märkte > Zmssatze und 
Renditen > Zertreihen Zinss~tze und Renditen > Uml1tufsrend1ten festverzinsl1cl1er 
Wo1tpap1ero 1nltlnd1schP.r Emittenten abgerufen w~rderl l 1111\ 
http //www bundasbank de/Na111gat1on1DE/Stat1~t1kentZe1tre1hen_OatenbankeriJMa~.rooekon 
om sch~_ze1trAhentits_llsl_nod hLml?l1S1ICS=www_s 1~0_1!01 
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4.98 

2004 3,73 3,55 4 00 

2005 3.17 3,06 3,70 

2006 3,74 3 78 4,15 

2007 4,26 4,42 5.04 

2008 4 04 4,46 6 27 

2009 3.08 3,28 5,54 

2010 2 43 2.45 4,03 

2011 2,42 2.74 4,26 
10 

Jaln 1.U UR 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für 

-
alle Papiere als Monatswerte 

gefuhrt werden. wurde zunachst ern Jahresmittelwert Jeweils fur die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Ourchschnrtt gebildet Es leitet sich fur 

die genannten Papiere 1m Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnrtthche Rendite von 

3.98 % ab H1erbe1 wurden die ungerundeten Werte verwendet 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Die kalkulatorische E1genkap1talverzrnsung ergibt sich rn Summe aus Anlage 2 

56 



4. Gewerbestouor 

Gemaß § 8 StromNEV kann 1m Rahmen <ler Ermittlung der Netzkosten dte dem 

Netzberetch sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische 

Kostenpos11ton m Ansatz gebracht werden Bei der Genehmigung der Netzentgelte 

wird daher ein kalkulatonscher Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der 

anerkannten kalkulatorischen E1genkap1talverztnsung berucks1chttgt Bei dem von 

der Bundesnetzagentur festgelegten E1genkap1talzmssatz handelt es sich um einen 

Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Korperschattsteuer (BR-Drs 247105 S 30l 

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfahtge Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstaben der StromNEV zu ermitteln Die in der netzspez1fischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusarzhcher Gewinn erscheinende Differenz 

zwischen den ~alkulatonschen Abschreibungen und den btlanZJellen Abschreibungen 

(sog Scheingewinn bzw -ver1ust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage fur 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz Dies ist von der höchstrichterhchen 

Rechtsprechung bestaltgt worden (siehe etwa BGH v 14 08 2008 KVR 34/07 - SW 

Speyer Rn 86 ff.) 

Entsprechend einem rein kalkulatonschen Ansatz wird auf die zusatzllche 

Berucks1chttgung von weiteren Zurechnungen und Kurzungen bei der 

Bemessungsqrundlage verzichtet (BGH KVR 81/07 S 10) 

Oie kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

{BNEK f/ <40% • Anteil SAVa/t • 7 14 % + BNEK II -. 40% • Anteil SAVneu • 

9.05 % • • BNEK II> 40% • 3 98 %] • Hebesatz • Messzahl 

berechnet Die zu berucks1cht1gende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2 

ausgewiesen 
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5. Kostenmlndemde Erlose und Erträge 

Die oben stehenocn Ausfuhrungen (msbesondere 1m Kapitel 1) mussen dem Sinn 

und Zweck der Regelung entsprechend auch fur Erlose gelten dies verdeutlicht 

systematisch die Regelung des § 6 Abs l S 1 ARegV d1e von einer 

.Ko5tenprufung· spncht wobei offens1chthch, wie der dortige Verweis zeigt die 

Prüfung von Erlösen nach § 9 StromNEV mit einbezogen rst D h netzbezogene 

Erlose be1sp1elswe1se sind ggf hinzuzurechnen Aber auch dre anderen 

Ausfuhrungen sind analog anzusetzen 

5 3 sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Dre von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbertrage und 

Betukostenzuschusse die rm Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses 

für die Entnahme elektrischer Energie entnchtet wu1den. sind nach § 9 Abs 1 S 2 

und Abs 2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen Die 

Position zahlt gern § 11 Abs 2 Nr 1J ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

5.3 2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlussbe1trage und 

Baukostenzuschuss~ nie 1m Zusamrnef'lhang m!t der Errichtung eines Ansc.'1!usses 

fur die Einspeisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs 1 S. 2 

und Abs 2 S 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren hnear aufzulesen Dre 

Pos1t1on zahlt gern § 11 Abs 2 Nr 13 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft 

nrcht beeinflussbaren Kostenanteilen 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

Ertrage aus Blindstrom stellen Umsatzerlose dar und sind 1m Rahmen der 

Verprobungsrechnung zu berucks1cht.tgen Die Erlospos1t1on wird aus diesem Grunde 

mit Null angesetzt 

5.3.S. andere sonstige betriebliche Ertrage 

Der Netzbetreiber hat 1n dieser Position Ertrage In 1iohe von verbucht 

Davon entfallen auf gegenüber der erbrachte D1enstle1stungen 

die als Besonderheit des GeschaftsJahres 

gemäß § 6 Abs 3 S ARegV zu bewerten Sind da diese ert,rachten 
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D1enstle1stungen singulär waren und in der zweuen Reguherungspenode mit hoher 

Wahrsche1nl1chke1t nicht wiederkehren werden Diese genannte Ertragspos1t1on ist 

aus diesem Grund nicht zu berücksichtigen Die angegebene Erlöspos1hon 1n Höhe 

von anzusetzen 

5.6. Sonstige Zinsen und ähnl iche Erträge 

5.6.5. andere sonstige Zinsen und ahnllche Ertrage 

- • - da hier über L1qu1d1tat verfugt wird Der durch das 

Deckungsvermögen abgesicherte Ruckstellungsbestand ist daher 

netzkostenm1ndernd 1n Ansatz zu bringen Der Netzbetreiber hat die sich ­

für die Stromverteilung 

ante1hg nicht netzkostenmindemd in Ansatz gebracht Aus diesem Grund wird das 

Deckungsvermögen fur die Stromverteilung 1n Höhe von Anfangs­

und 1m Endbestand zu einem Zinssatz in Hohe von - im Mittel 

netzkostenmmdernd m Ansatz gebracht Die Verzinsung beruht auf den 

Abzinsungsz1nssatzen gemaß § 253 Abs 2 HGB 2011 Die angegebene 

Erlospos1t1on tn Hohe von 

anzusetzen 

5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5. 7 .1. erhobene Konzessionsabgaben 

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1 5 1 ) hat der Netzbetreiber unter 

dieser Position Erlöse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben Es handelt 

sich wie m der Pos1t1on 1 5 1 beschrieben, um einen durchlaufenden Posten Die 

Pos1t1on zahlt gern § 11 Abs 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen (vgl hierzu Kapitel 7) 

5. 7 .2. Erlöse aus EEG 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat die Antragstellerin unter Pos1llon 5 7 2 

Erlese aus EEG in Hohe von angegeben 

5.7.3. Erlöse aus KWK-G 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat der Netzbetre1be1 unte1 Pos111on 5 7 3 

Erlöse aus KWK in Hohe von angegeben 
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nicht zahlungsw1rhsamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhohen 

ferner die L1qu1d1tät wahrend des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet rn Bezug auf das vorhandene Umlaufvermogen mit Ausnahme evtl 

Vorratsvermogen eines Verpachters keinen Ansatz Verpachter erhalten erne 

Vergutung die den ~.01 respond1erenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden die Vergutungen vorgangsbezogen weiterbelastet rst diesen 

Weiterbelastungen led1ghch der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind daruber hinaus fur einen Verpächter generell nicht erkennbar Notwendige 

liquide Mittel sind somit nicht betnebsnotwend1g Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner Betnebsverantwortung die 1m Ubngen benötigte Llqu1d1tatsreserve rm 

origrnaren Netzbetneb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpächter daher 

außerhalb eines Vorratsvermögens kein betnebsnotwend1ges Umlautvermogen 

anerkannt werden Die genaue Berechnung ist rn der Anlage 2a dargelegt 

Positron 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatorische Gewerbesteuer tn Hohe von 

zu kurzen Oie Ausfuhrungen unter Kapitel 4 

ge!!end entsprechend D;e genau@ Berechnung ;st ;n der Anlage 2a daigelegt 

Verpächter 2 (Elektrizitätswerke Aach eG) 

Position 2 Kalkulatonsche Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen in Hohe von ­

geltend gemacht Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt 

analog zu den Ausfuhrungen unter Kapitel 2 Anerkennungsfah1g ist ern Betrag 1n 

Hohe von- Die genaue Berechnung ist 1n der Anlage 3b dargelegt 

Positron 3 Kalkulatonsche E1qenkap1tatverzinsung 

Oie vom Netzbet1e1ber angegeoenen ~alkulatouschen E1genkap1talzmsen in Hohe 

von Die Ausfuhrungen unter 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits oargetegt ist 1m H1nhhck auf das tur 

L1qu1d1tätszwecke vorzuhaltende Urnlaufvermogen grundsätzlich davon auszugehen 

dass em effizienter Netzbelre1ber als bct11ebsnotwend1ges Urnlaufvermogen nicht 
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mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes vorhalten muss Mindestens ern weiterer 

Monatsumsatz aus de1 laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten ste111 fur 

Lrqurd1tatszwecKe erganzend zur Verfugung Oie ferner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungswHksamen Anteile der monatlichen Netzentgelternni:lhmen erhohen 

ferner dre Llqu1d1tat wahrend des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlauf\.ermogen mit Ausnahme ev11 

Vorratsvermögen ernec; Verpachters kernen Ansatz Verpachter erhalten eine 

Vergutung die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden dre Vergütungen vorgangsbezogen weiterbelastet ist diesen 

Weiterbelastungen led1ghch der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind daruber hinaus fur ernen Verpächter generell nicht erkennbar Notwendige 

hqurde Mittel sind somit ntcht betnebsnotwendrg Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner Betrrebsverantwortung die rm Ubngen benötigte L1qu1d1tatsreserve 1m 

onginaren Netzbetrieb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpachter daher 

außerhalb eines Vorratsvermogens kein betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen 

anerkannt werden 

.Riir..k<:t1>//11nrt„n·--··-·-·· -··;:io-·· 
Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden VerpOrchtungen einer 

Unternehmung ab bei denen weitergehende Krr tenen noch nicht abschließend erfüll t 

sind Hierzu zahlen dass Art . Hohe und Ze1tpun"t des Eintretens der Verpflichtung 

mic genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden kennen (Beispiel 

Gewahrle1stungsanspruche) Ruckstellungen dienen ntcht der Korrektur von 

B1lanzansatzen sondern sollen einen penodengerechten Erfolg erner Unternehmung 

ausweisen Dabei ist Jedoch die rnogl1che Nutzung b1lanzpollt1scl1er Spielraume zu 

hinterfragen Im Einzelnen 

Gewerbesteuer 

In der ZJtter 8 2 des 81-Bogens (Erhebungsbogen II) sind die dem Netzbereich 

zugeordneten Ruckstellungsbestande für Geweroesteuer zum 31 12 2011 sowie zum 

31 12 2010 vom Netzbetreiber berucks1cht1gt worden Gernaß Ruckstellungssp1egel 

2011 w1d 2010 (Erhebungsbogt::n 1 bzw II) betauten sich die beruck.s1chtigten 

Beträge CllJf - 1 - - • • 1 - • ­
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---· ••
Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2b dargelegt 

Position 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatonsche Gewerbesteuer in Hohe von 

Die Ausführungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2b dargelegt 

Verpächter 3 (EBT Elektrizjtätswerk Braunsbach-Tullau GmbH) 

Position 2 Kafkulatonsche Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen in Höhe von ­

geltend gemacht Die Berechnung der kafkulatonschen Abschreibungen erfolgt 

analog zu den Ausfuhrungen unter Kapitel 2 Anerkennungsfäh1g ist ein Betrag m 

Hohe von- Die genaue Berechnung ist in der Anlage 3c dargelegt 

Pos1t1on 3 Kalkulatonsche E1qenkap1talverzmsung 

von Die Ausführungen unter 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits dargelegt 1sl 1m Hinblick auf das für 

L1qu1d1tatszwecke vorzuhaltende Umlaufvermogen grundsatzltch davon auszugehen 

dass ein effizienter Netzbetreiber als betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen nicht 

mehr als 1112 eines Jahresumsatzes vorhalten muss Mindestens ein weiterer 

Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht fur 

L1qu1d1tatszwecke erganzend zur Verfugung Die ferner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungsw1rksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhohen 

ferner dte Llqu1d1tat wahrend des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet m Bezug auf das vorhanoene Umlaufvermogen mit Ausnahme evtl 

Vorratsvermogen eines Verpachters ~.einen Ansatz Vrrpachter erhalten eine 

Vergutung die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden ci1e Vergütungen vorgangsbezoyen weiterbelastet ist diesen 
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Weiterbelastungen led1ghch der Charakter eines curchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwankungen 

smd daruber hinaus fur einen Ver pachter generell nicht erkennbar Notwendige 

1tqu1de Mrttel sind somit nicht betnebsnotwend1g Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner Betnebsverantwortung die 1m Ubrigen benobgle L1qu1d1tatsreserve 1m 

originaren Netzbetrieb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpächter daher 

außernalb eines Vorratsvermogens kein be1nebsnotwend1ges Umlaufvermogen 

anerkannt werden 

Die genaue Berechnung ist m der Anlage 2c dargelegt 

Position 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatonsche Gewerbesteuer 1n Hohe von 

Die Ausfuhrungcn unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Die genaue Berechnung ist m der Anlage 2c dargelegt 

Verpachter 4 (Energieversorgung Gaildorf OHG) 

Position 2 Kalkulatonsche Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen rn Hohe von ­

analog zu den Ausführungen unter Kapitel 2 Anerkennungsfäh19 ist ein Betrag in 

Hohe von - Die genaue Berechnung ist in der Anlage 3d dargelegt 

Postbon 3 Kalkulatonsche E1genkap1talverzinsunq 

Oie vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen E19enkap1lalzmsen in Hohe 

von- Die Ausfuhrungen unter 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits dargelegt ist 1m H1nbhck auf das fur 

L1qu1d1tatszwecke vorzuhaltende Umlaufvermogen grundsätzlich davon auszugehen. 

dass ein effizienter Netzbetreiber als betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen nicht 

mehr als 1112 eines Jahresumsatzes vorhalten muss Mmdestens cm weiterer 

Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht rur 

Llqu1d1tatszwecke erganzend zur Vertugung Die ferner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungsw1rksamen Anteile der monatlichen Netzentgeltemnnhmen erhahPn 

ferner die L1qu1d1ta1 wahrend des Jahres 

65 



Der aus dieser Rechtsauffassung lur den Netzbetreiber resultierende Wertan~atz. 

findet 1n Bezug auf das vorhandene Umlaufvermogen mit Ausnahrne evtl 

Vorratsvermogen eines Verpachters keinen Ansatz Verpächter erhalten eine 

Vergutung die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden die Vergutungen vorgangsbezogen weiterbelastet ist diesen 

Weiterbelastungen led1ghch der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorgan1sat1on geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind daruber hinaus fur emen Verpachter generell nicht erkennbar Notwendige 

liquide Mittel stnd somit nicht betnebsnotwend1g Da der Netzbetie1ber aufgrund 

seiner Betnebsverantwortung die 1m Ubrigen benötigte L1Qu1d1tatsreserve 1m 

onginaren Netzbetneb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpachter daher 

außerhalb eines Vorratsvermogens kein betnebsnotwend19es Umlaufvermogen 

anerkannt werden 

Rückstellungen 

Ruckstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfullt 

sind Hierzu zahlen dass Art Hohe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrscheinhchke1t noch nicht bestimmt werden können (Beispiel 

Gewahrle1stungsanspruche) Ruckstellungen dienen nicht der Korrektur von 

B11anzansatzen sondern sollen einen penooengerechten Erfo!g emer Unternehmung 

ausweisen Dabei ist Jedoch die mogltche Nutzung b1fanzpollt1scher Spielraume zu 

hinterfragen Im Einzelnen 

Gewerbesteuer 

In der Ziffer 8 2 des 81-Bogens (Erhebungsbogen II) sind die dem Netzbereich 

zugeordneten Ruckstellungsbestande fur Gewerbesteuer zum 31 12 2011 sowie zum 

3 1 12 2010 vom Netzbetreiber berucks1cht1gt worden Ge maß Ruckstellungssp1egel 

2011 und 2010 (Erhebungsbogen 1 bzw. II) belaufen sich die berucks1chtlgten 

Betrage auf Die genannten Ruckstellungsbestande 

sind nicht als Abzugskapital anzusetzen da dre Gewerbesteuer oore1ts kalkulatonsch 

ber cks1chtigt wird - - • -

Oie genaue Berechnung ist in der Anlage 2d dargelegt 
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Die anerkennungsfah1gen Zinsen errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der 

Restschuld zum 01 01 .2011 und der Restschuld zum 3112 2011 multtplrz1ert mt 

dem maximal zulass1gen Zinssatz soweit die vom Netzbetreiber angegebenen 

Zinssatze daruber hegen Aus der Prufung des Darlehensspiegels ergeben sich 

anerkennungsfah1ge Fremdkap1talzmsen in Höhe von - Oie angegebene 

Kostenposition 1n Höhe von 

anzusetzen 

Position 2 Kalkulatorische Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatonsche Abschreibungen in Hohe von ­

geltend gemacht Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt 

analog zu den Ausfuhrungen unter Kapitel 2 Anerkennungsfäh19 ist ein Betrag in 

Hohe von - Die genaue Berechnung ist 111 der Anlage 3e dargelegt 

Pos1bon 3 Kalkulatonsche E1qenkap1talverz1nsung 

Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkula1onschen E1genkap11alz1nsen in Hohe 

von - Die Ausfuh~ungen unter 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits dargelegt ist 1m Hrnbhck auf das fur 

L1quid1tatszwecke vorzuhaltende Umlaufvermogen grundsätzhch davon auszugehen. 

d~ss ein eff1Z1ente1 Netzbetreiber als bet11ehsnotwend1ges Umlaufvermogen nicht 

Pos1bon 3 KalkulHtonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatorische Gewerbesteuer rn Hohe von 

Oie Ausfuhrungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Die genaue Berechnung ist 1n der Anlage 2d dargelegt 

Verpachter 5 (Stromnetz Blaubeuren GmbHt 

Position 1 3 3 gegenuber Kred1trnstttuten 

Aus der rn Abschnitt 1 3 beschriebenen Prufung der rn Ansatz gebrachten Zinsen mit 

Hilfe des Darlehensspiegels ergibt sich • Die 

berucks1cht1gungsfähigen Betrage srnd 1n der folgenden Tabelle dargestellt 

Restschuld Rt ~c:huld Zlnuatz Referenz­
Anzahlungt- A119t~terNr 

-. 
GIJublger 01.0'-2011 31 12 2011 NeU· zll\UllZ

d.ltum 

- - --
llnHatz 

• 
UR (EUR} betrelbef BNeuA --
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mehr als 1112 ctncs Jahresumsatzes vorhalten muss Mindestens ein weiterer 

Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht fur 

L1qu1d1tatszwecke erganzend zur Verfugung Die ferner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungsw1rksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhöhen 

ferner die L1qu1d1tät wahrend des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resultterende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhanden2 Urnlaufvermogen rrnt Ausnahme evtl 

Vorra tsvermogen eines Verpachters keinen Ansatz Verpachter erhalten eine 

Vergutung , die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden d1e Vergutungen vorgangsbezogen weiterbelastet ist diesen 

Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorgan1sat1on geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind daruber hinaus fur einen Verpachter generell nicht erkennbar Notwendige 

hqwde Mittel sind somit nicht betnebsnotwend1g Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner Betnebsverantwortung die 1m Ubngen benotlgte Llqu1d1tatsreserve 1m 

ong1naren Netzbetneb vorhält kann 1m Gesamtkontext beim Verpächter daher 

außerhalb ernes Vorratsvermogens kein betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen 

anerkannt werden Oie genaue Berechnung ist in der Anlage 2e dargelegt 

Position 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber Gewerbesteuer 1n Hohe von 

Die Ausfuhrungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Die genaue Berechnung ist rn der Anlage 2e dargelegt 

Verpächter 6 (Stadtwerke Münsingen GmbH 

Pos1bon 1 3 3 gegenuber Kred1t1nstrtuten 

Aus der 1n Abschnitt i 3 beschriebenen Prufung der in Ansatz gebrachten Zinsen mit 

Hilfe des Darlehensspiegels ergibt sich eine Kurzung tn Höhe von - Die 

berucks1chttgungsfah1gen Betrage sind 1n der folgenden Tabelle dargestellt 
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Die ancr ennungsf ah1gen Zinsen errecnnen sich dabei aus dem Mittelwert der 

Restschuld zurn O 1 01 2011 uno der Restschuld zum 31 12 2011 mult1phz1ert mit 

dem max11nal zulässigen Zinssatl. soweit die vom Netzbetreiber angegebenen 

Zinssatze daruber hegen Aus der Prufung des Darlehensspiegels ergeben sich 

anerkennungsfäh1ge Fremdkapitalzinsen 1n Hohe von - Die angegebene 

Kostenpos1bon 1n Hohe von 

anzusetzen 

Pos1t1on 2 Kalkulatonsche Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen in HöhE: von ­

geltend gemacht Die Berechnung der kalkulatonschen Abschreibungen erfolgt 

analog zu den Ausfuhrungen unter Kapitel 2 Anerkennungsfäh1g ist ein Betrag tn 

Hohe von- Die genaue Berechnung ist in der Anlage 3f dargelegt 

Position 3 Kalkutatonsche E1qenkap1talverzinsung 

Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen E1genkap1talztnsen in Hohe 

von ie Ausführungen unter 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits dargelegt ist 1m Hinblick auf das fur 

llqu1d1tatszwecke vorzuhaltende Umlaufvermogen grundsatzhch davon auszugehen. 

dass ein effizienter Netzbetreiber als betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen ntcht 

mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes vorhalten muss Mindestens ein weiterer 

Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht für 

Ltquiditatszwecke erganzend zur Verfugung Die ferner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungswirksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhohen 

ferner die L1qu1d1tal wahrend des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermogen mit Ausnahme evtl 

Vorratsverrnogen eines Verpachters keinen Ansatz Verpächter erhalten eine 

Vergutung die den korrespondierenden e19ene11 Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden die Vergutungen vorgangsbezogen weuerbelClstet ist diesen 

Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorgamsauon geschuldete Zahlungsschwankung~n 

sind darüber hinaus tw einen Verpnchte1 generell nicht erkennbar Notwend1gt 

liquide Mittel sinrl somit nicht betnebsnotwend1g Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner ßelllebsverantwortung die 1m lJb11gen benotigte l 1qu1d1tätsrese1ve im 
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orig1naren Netzbetneb vorhalt kann 1m Gesamtkontext heim Verpachter daher 

außerhalb eines Vorratsvermogens kein hetrieosnotwenaiges Umlautvermogen 

anerkannt werden 

Rückstellungen 

Ruckstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab bei denen weitergehende Kriterien noch nicht absct11leßend erfullt 

srnd Hierzu zahlen dass An Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrschernhchke1t noch nicht bestimmt werden konnen (Be1sp1el 

Gewahrle1stungsansprLlche) Ruckstellungen dienen nicht der Korrektur von 

B1lanzansatzen. sondern sollen einen penodengerechten Erfolg einer Unternehmung 

ausweisen Dabei ist Jedoch dre mogl1che Nutzung btlanzpohhscher Spielraume zu 

hinterfragen Im Einzelnen 

Gewerbesteuer 

In der Ziffer 8 2 des 81-Bogens (Erhebungsbogen II) sind die dem Netzbereich 

zugeordneten Ruckstellungsbestande fur Gewerbesteuer zum 31 122011 sowie zum 

31 12 2010 vom Netzbetreiber berucks1cht19t worden Gemäß Ruckstellungsspregel 

2011 und 2010 (Erhebungsbogen 1 bzw llJ belaufen sich die berucks1chtlgten 

Betrage auf - 1 - - • - 1 - Die genannten 

Ruckstellungsbestande sind nicht als Abzugskao1tal anzusetzen. da die 

Gewerbesteuer bereits kalkulatorisch berücks1cht1gt wird Daher werden die 

genannten Rückstellungsbestände herausgekurzt 

Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2f dargelegt 

Position 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatorische Gewerbesteuer m Hohe von 

u kurzen Die Ausfuhrungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Dre genaue Berechnung ist in der Anlage 2r dargelegt 

Verpachter 7 (Stadtwerke Ettlingen Netz GmbHt 

Pos1t1on 2 Kalkulatonsche Abschretbllnqen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen in Höhe von ­

geltend gemacht Die Berechnung der kalkulatonschen Abschreibungen erfolgt 
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analog zu den Ausfuhrungen unter Kapitel 2 Ancrkennungsfah1g ist ein Betrag 1r1 

Hohe von- Oie genaue Barechnung tSl 1n der Anlage 3g dargelegt 

Posttlon 3 Kalkulatonsche E1qenkap1talverzmsung 

Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen E1genkap1talzinsen in Höhe 

von 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie b~re1ts dargelegt. ist 1m Hinblick auf das fur 

L1qu1d1tatszwecke vorzuhaltende Umlaufvermogen grundsätzlich davon auszugehen 

dass em effizienter Netzbetreiber al~ betnebsnotwend1ges Umlaufvermögen nicht 

mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes vorhalten muss. Mindestens ein weiterer 

Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht fur 

L1qu1d1tatszwecke erganzend zur Verfugung Die ferner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungsw1rksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhohen 

ferner dte Uqu1d1tat wahrend des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermögen mit Ausnahme evtl 

Vorratsvermogen emes Verpachters keinen Ansatz Verpachter erhalten eine 

Vergutung. die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden die Vergutungen vorgangsbezogen weiterbelastet ist diesen 

Weiterbelastungen ledrghch der Chtirakter eines dure-h!aufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorgan1sahon geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind daruber hinaus fur einen Verpächter generell nicht erkennbar Notwendige 

hqu1de Mittel sind somit nicht betnebsnotwend19 Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner Betnebsverantwortung die 1m Ubngen benobgte L1qu1d1tatsreserve 1m 

ongrnaren Netzbetneb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpachter daher 

außerhalb eines Vorratsvermogens ketn betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen 

anerkannt werden Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2g dargelegt 

Posibon 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatonsche Gewerbesteuer m Hohe von 

O•e Ausfuhrungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Die genaue Berechnung rst in der Anlage 2g dargelegt 
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Verpachter 8 (Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH) 

Position 1 1 1 5 Sonstiges 

In dieser Pos1t1on wurden Aufwendungen fur einen EEG Uberhang 1n Hohe von 

- verbucht Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor dass die 

finanzielle Belastung aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und verguteten 

Strom aus Erneuerbaren Energien bundesweit gle1chmaß1g verteilt wird Dies. wird 

durch den EEG-Walzungsmechan1smus sichergestellt Der Verte1lernetzbetre1ber 

nrmmt den von der EEG Anlage produzierten Strom ab und vergutet 1hn nach den 1m 

Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG> festgeschriebenen Satzen In der zweiten Stufe 

leitet der Verte1lernetzbetre1ber den E:EG·Strom weiter an den 

regelzonenverantworthchen Ubertragungsnetzbetre1ber CUNB} und erhalt von diesem 

einen finanziellen Ausgleich Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von 

EEG-Anlagen entsprechen dabei den Ertragen aus dem finanziellen Ausgleich 

Differenzen die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (per1odenfremde 

Effekte) werden uber die Aufwandsseite neutralisiert Insofern ist der genannte 

Betrag nicht anerkennungsfah1g 

Position 2 Kalkulatonsche Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hal kalkulatorische Abschreibungen m Hohe von ­

geltend gemacht Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt 

analog zu den Ausfuhrungen unter Kapitel 2 Anerkennungsfah19 ist ein Betrag m 

Höhe von- Die genaue: Berechnung ist in der Anlage 3h dargelegt 

Pos1tJon 3 Kalkulatonsche E1qenkap1t~lverzmsung 

Netzbetreiber angegebenen kalkulatonschen E1genkap1talzmsen in Hohe 

von Die Ausfuhrungen 

unter Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits dargelegt ist 1m Hinbhck auf das 

tur Llqu1d1tatszwec~.e vorzuhaltencJe Umlaufvermögen grundsatzhch davon 
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auszugehen dass ein effizienter Netzbetreiber als betnebsnotwend1ges 

Umlaufvermogen nicht mehr als 1112 eines Jahresumsatzes vorhalten muss 

Mindestens ein weiterer Monatsurnseitz aus der laufenden Vere1nnahrnung von 

Netzentgelten steht fur Ltqu1d1tatszwec1<e erganzend zur Verfugung Oie ferner 

monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksamen Anteile der monatlichen 

Netzentgelteinnahmen erhohen ferner die Llqu1d1tat wahrend des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermogen mit Ausnahme evtl 

Vorratsvermogen eines Verpachters keinen Ansatz Verpachter erhalten eine 

Vergutur1g, die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden die Vergutungen vorgangsbezogen weiterbelastet ist diesen 

Weiterbelastungen led1ghch der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind daruber hinaus fur einen Verpächter generell nicht erkennbar Notwendrge 

hqurde Mittel sind somit nrcht betnebsnotwend1g Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner Betnebsverantwortung die tm Ubngen benotigte Ltqu1d1tatsreserve 1m 

ongmaren Netzbetneb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpachter daher 

außerhalb eines Vorratsvermogens kein betnebsnotwendiges Umlaufvermogen 

anerkannt werden 

RlJcl<stellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfullt 

sind Hierzu zahlen dass Art Hohe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrschetnhchke1t noch nicht bestimmt werden kennen (Beispiel 

Gewahrle1stungsanspruche) Ruckstellungen dienen nicht der Korrektur von 

B1lanzansatzen, sondern sollen einen penodengerechten Erfolg einer Unternehmung 

ausweisen Dabei ist Jedoch die mogltche Nutzung bilanzpohttscher Spielraume zu 

hinterfragen Im Einzelnen 

Gewerbesteuer 

In der Zitter 8 2 des 61-Bogens (Erheoungsbogcn II) sind die dem Netzbereich 

zugeordneten Ruckstellungsbestande fur Gewerbesteuer zum 31 122011 sowie zum 

31 12 2010 vom Netzbetreiber berucks1cht1gt worden Gemaß Ruckstellungssp1egel 

2011 und 201 O (Erhebungsbogen 1 bzw II) belaure" sich die berucks1cht1gten 

Betr~ge auf - 1 - - • - 1 - Die genannten 
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Postbon 2 Kalkulatonsche Abschreibungen 

Der Netzbetrerber hat kalkulatorische Abschreibungen 1n Hohe von ­

geltend gemacht Die Berechnung der kalkulatorrschen Abschreibungen erfolgt 

analog zu den Ausfuhrungen unter Kapitel 4 Anerkennungsfah1g ist ern Betrag in 

Höhe von- Die genaue Berechnung ist m der Anlage 31 dargelegt 

Position 3 Kalkulatonsche E1qenkap1talverzinsung 

Dre vom Netzbetreiber anaeaebenen - - kalkulatorischen Eraenkao1talzmsen - rn Höhe
' - ­

von Die Ausführungen unter 

Ruckstellungsbestandc sind n1ctit als Aozugskap1ta1 a1izusetzen da die 

Gewerbesteuer bei eits kalkulatorisch berucks1cht19t wird Daher werden die 

genannten Ruckstellungsbestande he1 Clll~qt:!kur zt 

Die genaue Berechnung rst rn der Anlage 2h dargelegt 

Pos1bon 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatonsche Gewerbesteuer 1n Höhe von 

Die Ausfuhrungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Die genaue Berechnung ist rn der Anlage 2h dargelegt 

Verpächter 9 (Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG) 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits dargelegt. ist 1m Hinblick auf das fur 

L1qu1d1tatszwecke vorzuhaltende Umlaufvermogen grundsatzhch davon auszugehen 

dass ein effizienter Netzbetreiber als betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen nicht 

mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes vorhalten muss Mindestens ein weiterer 

Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht fur 

L1quid1tatszwecke erganzend zur Verfugung Dte ferner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungsw1rksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhohen 

lerner die L1qu1d1tat wahrend des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resulUerende Wertatisatz 

findet rn Bezug auf das vorhandene Umlaufvermogen mit Ausnahme ev11 

Vorratsvermogen eines Verpachter s keinen Ansatz Verpächter erhalten e1ne­

Vergutung die den korr~spondrerencJen eigenen Autwendungen entsprechen sollte 

Werden die Vergatungen vorganQsbezogen weiterbelastet ist diesen 
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Wc1terbelastung~n led1gltch der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorgan1sat1on geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind daruber t11naus fur einen Verpachter generell nicht erkennbar Notwendige 

hqu1de Mittel sind som11 nicht betnebsnotwend19 Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner Betriebsverantwortung die 1m Ubngen benotigte Llqu1d1tätsreserve 1m 

onginaren Netzbetrieb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpachter daher 

außerhalb eines Vorratsvermogens kein betnebsnotwend1ges Umlauf\lermogen 

anerkannt werden Die genaue Berechnung ist in der Anlage 21 dargelegt 

Pos1bon 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatonsche Gewerbesteuer in Hohe von 

Die Ausfuhrungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Die genaue Berechnung ist in der Anlage 21 dargelegt 

Verpächter 1 O (Regionalnetze Linzgau GmbH) 

Position 1 3 3 gegenuber Kred1tmst1tuten 

Aus der m Abschnitt 1 3 beschriebenen Prufung der in Ansatz gebrachten Zinsen mit 

Hilfe des Darlehensspiegels ergibt sich eine Kurzung in Hohe von - Oie 

berucks1chtlgungsfah1gen Betrage sind in der folgenden Tabelle dargestellt 

- j ­ - -----------{-:-~---;-=

Die anerkennungsfah1gen Zinsen errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der 

Restschuld zum 01 01 2011 und der Restschuld zum 31 12 2011 mulhpllz1ert mit 

dem maximal zulass1gen Zinssatz, soweit die vom Netzbetreiber angegebenen 

Zinssatze daruoer hegen Aus der Prulung des Darlehensspiegels ergeben sich 

anerkennungstah1ge Fremdkapitalzinsen 1n Hohe von - Die angegebene 

Kostenpos1t1on in Höhe von 

anzusetzen 
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Position 2 Kalkulatonsche Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatonsche Abschreibungen m Hohe von - geltend 

gemacht Oie Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu 

den Ausf 1hrungen unter Kapitel 2 Anerkennungsfah1q 1st ein Betrag 1n Hohe von 

- Die genaue Berechnung ist in der Anlage 3J dargelegt 

Position 3 Kalkulatonsche E1qenkap1talverzmsung 

Oie vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatonscllen E1genkap1talzmsen in Hohe 

vo kurzen Oie Austuhrungen unter 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits dargelegt, ist 1m Hinblick auf das fur 

Ltqu1d1tatszwecke vorzuhaltende Umlaufvermogen grundsatzhch davon auszugehen. 

dass ein effizienter Netzbetreiber als betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen nicht 

mehr als 1112 eines Jahresumsatzes vorhalten muss Mindestens em weiterer 

Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht fur 

Llqwd1tatszwecke erganzend zur Verfügung Oie rerner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungsw1rksamen Anteile der monathchen Netzentgelteinnahmen erhohen 

ferner die L1qu1d1tat wahrend des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet rn Bezug auf das vorhandene Umlaufvermogen mit Ausnahme evtl 

Vorratsvermogen eines Verpachters keinen Ansatz Verpachter erhalten eine 

Vergutung die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden die Vergutungen vorgangsbezogen weiterbelastet ist diesen 

Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind daruber hinaus fur einen Verpachter generell nicht erkennbar Notwendige 

ltqu1de Mittel sind somit nicht betnebsnotwend19 Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner Betnebsverantwortung die 1m Ubngen benot1gte L1qu1d1tatsreserve 1m 

onginaren Netzbetrieb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpachter daher 

außerhalb eines Vorratsvermogens kein betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen 

anerkannt werden Die genalJe Berectinung ist in der Anlage 2J dargelegt 

Position 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzhetre1oer angegebene kalkulatonsche Gewerbesteuer in Höhe von 

Die Ausfut1rungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Oie genaue Berechnung ist 1n der Anla~e 2J dargelegt 
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6.2. Aufwendungen für durch Dntto orbrachte BetrlebsfOhrung 

Gemaß den Ausführungen zu der Pos1t1on 1 1 2 5 sind die nus der durch Dnne 

erbrachte Betnebsfuhrung resultierenden Kosten nur bis zu der Hohe 

anerkennungsf~h1g , wie sie anfielen wenn der Netzbetreiber die Leistung selbst 

erbringen wurde Wie oben ausgefuhrt sind sarntl1che 1n diesem Beschluss 

aufgeführten Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den D1enstle1ster eines 

Netzbetreibers ubertragbar Nur so kann sichergestellt werden dass ein 

D enstle1stungsentgelt nicht die Kosten der Selbsterbnngung der D1enst1e1stung 

uberste191 

6.3 Aufwendungen fOr durch Dritte erbrachte Wartungs· und 
lnstandhaltungslolstungen 

W e oben ausgefuhrt sind samthche m diesem Beschluss aufgeführten Standpunkte 

und Rechtsauffassungen auf den Erbnnger der Wartungs- und 

lnstandhaltungsle1stungen eines Netzbetreibers übertragbar Nur so kann 

sichergestellt werden dass ein Entgelt tur durch Dntte erbrachte Wartungs- und 

lnstandhaltungsle1stungen nicht die Kosten der Selbsterbnngung der Leistung 

uberste1gt 

6.4 Netzteil 2 (ehemalige Stadtwerke Elzach) und 3 (ehemalige 
Elektrizitatswerk Richard Ley lnhabor Hans.Henning Ley e.K ) 

D•e m d•esem Beschluss msgesBmt enthaitenen aufgafuhrten Standp1.mkte und 

Rechtsauffassungen gelten gleichermaßen für die nachstehenden Positionen Die 

sich hieraus ergebende Konsequenz ist strchpunktart1g unter den nachstehenden 

Pos1bonen getrennt nach den untersch1edl1chen Kostenarten aufgefuhrt 

Netzteil 2 (ehemalige Stadtwerke Elzach) 

Aufwaodsgle1che Kosten 

Pos1t1on 1 1 1 1 Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Oie Berechnung cJer V~rtustenerg1ekosttm wird in der folgenoen Tabelle verdeutlicht 
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Die angegebene Kostenposrtton in Höhe Yon 

anzusetzen -·· 
Pos1t1on 1 3 3 qegenuber Kredrtinst1tuten 

Zinsen fur Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kred1tgebem 

sind grundsatzllch zu berucks1cht1gen es sei denn dass dem Netzbetreiber 

gunstJgere Kred1taufnahmemoghchke1ten 1m Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur 

Verfugung standen Sollten sich bei der Prufung entsprechende Anhaltspunkte 

ergeben muss der Netzbetreiber darlegen dass keine gunstJgere 

Finanz1erungsmogl1chke1l bestand Die vom Netzbetreiber in Anspruch genommenen 

Ratendarlehen uberstergen die damalige Marktubhchke1t Die 

berucks1chbgungsfäh1gen Betrage sind 

-
in der 

-
folgenden Tabelle dargestellt 

......

- -
.„

'­ -- -
.......:.,.......­ -

_.

­­Die 

­
anerkennungsfah1gen Zinsen errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der 

Restschuld zum 01 01 2011 und der Restschuld zum 31 12 2011 rnulhphz1ert mrt 

dem maximal zulassrgen Zinssatz soweit die vom Netzbetreiber angegebenen 

Zinssatze daruber hegen Aus der Prufung des Darlehensspiegels ergeben sich 

anerkennungsfah1ge Fremdkap1talzrnsen in Höhe von - • Die angegebene 

Kostenposition in Hohe von - ist 

- anzusetzen 

76 



PosilJon 2 Kalkulatonsche Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen 111 Hohe von- geltend 

gemacht Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu 

den Ausfuhrungen unter Kapitel 2 Anerkennungsfah1g ist ein Betrag in Hohe von 

- Die ge1 aue Berechnung ist m der Anlage 3k dargelegt 

Position 3 Kalkulatorische E1genkap1talverzinsung 

Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen Eigenkaµ1talzinsen in Hohe 

von Die Ausfuhrungen unter 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits dargelegt ist 1m Hinblick auf das fur 

L1qu1d1tatszwecke vorzuhaltende Umlaufvermogen grundsatzltch davon auszugehen. 

dass ein eff1z1enter Netzbetreiber als betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen nicht 

mehr als 1112 eines Jahresumsatzes vorhalten muss. Mindestens ein weiterer 

Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht fur 

Lrquidrtatszwecke erganzend zur Verfugung Die ferner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungswirksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhohen 

ferner die L1qu1d1tat während des Jahres 

Der aus dieser Rechtsauffassung fur den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlautvermogen mit Ausnahme evtl 

Vorr~tsvermogen eines Verpachters keinen Ansa!! Verpachter erhalten eme 

Vergutung die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden die Vergutungen vorgangsbezogen weiterbelastet ist diesen 

Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorgan1sat1on geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind darüber hinaus fur einen Verpachter generell nicht erkennbar Notwendige 

lrqu1de Mittel sind somit nicht betnebsnotwend1g Da der Netzbetreiber aufgrund 

seiner Betnebsverantwortung die 1m Ubngen benotJgte L1qu1d1tatsreserve 1m 

onginaren Netzbetneb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpachter daher 

außerhalb emes Vorratsvermogens !\ein betnebsnotwendrges Umlautvermogen 

anerkannt werden Die genaue Berechnung ist m der Anlage 2k dargelegt 

Pos1t1on 4 Kalkulatonsche Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene k.al!<ulatonscne Gewe1oesteuer in Höhe von 

- Oie Ausfuhrungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Die genaue Berechnung ist 111 der An age 2k dargt:le9t 
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Netzteil 3 (ehemalige Elektrizitätswerk Richard Ley Inhaber Hans-Henning 
Ley e.K.) 

Aufwandsgle1che Kosten 

Pos1t1on 1 5 9 Bewirtung und Geschenke 

In dieser Pos1t1on sind die fur den Betrieb eines Elektnz1tatsversorgungsnetzes 

nachwe1shch betnebsnotwend1gen Kosten fur Bewirtung und Geschenke zu 

verbuchen Der Netzbetreiber hat fur Bewirtung und Geschenke insgesamt einen 

Betrag 1n Höhe von - • geltend gemacht Diese Aufwendungen sind nicht zu 

berucks1chtigen da die Betnebsnotwend1gke1t der in Ansatz gebrachten Kosten für 

Bewirtung und Geschenke von dem Netztreiber weder dem Grunde noch der Hohe 

nach h1nre1chend dargelegt werden konnte Die Beschlusskammer hat aus diesem 

Grund die angesetzten Kosten in Hohe von 

Pos1t1on 2 Kalkulatonsche Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen in Hohe von - geltend 

OPmar.ht n1P Apr,:orhni mn rli:ar k:::ilk1 tl:::ilnnc:rhon .tlhc:rhro1h1 innen orfnlnl 
;;;;,...: .; • - ·- --·--·•··-·•;:, --· ·•-•••-•-'V''-"''-'' r ,_...,wtt•"'91'"''-'''!::f""'' ""'''"''~' OtfQJV~ 
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,, • 

den Ausführungen unter Kapitel 2 Anerkennungsfähtg ist ein Betrag tn Höhe von 

- Die genaue Berechnung ist in der Anlage 31 dargelegt 

Position 3 Kalkulatorrsche E1genkap1talverz1nsung 

Die vorn Netzbetretber angegebenen kalkulatorischen E1genkap1talzrnsen rn Hohe 

von-1 l-l-D1e Ausführungen unter 

Kapitel 3 geltend entsprechend Wie bereits dargelegt ist 1m Hinblick auf das fur 

Ltqu1d1tatszwecke vorzuhaltende Urnlaufvermogen grundsatzhch davon auszugehen 

dass em effizienter Netzbetreiber als betnebsnotwend1ges Umlautvermogen nicht 

mehr als 1112 eines Jat1resurnsatzes vorhalten muss Mindestens ein weiterer 

Monatsumsatz aus der laufencJen Vereinnahmung von Netzentgelten steht fur 

L14u1d1tätszwecke ergänzend zur Verfugung Die ferner monatlich aufwachsenden 

nicht zahlungsw1rksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhOhen 

ferner die L1qu1d1tät \v~hrend des Jahres 
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Der aus dieser Rechtsauffassung tur den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet m Bezug auf das vorhandene Umlaufverrnogen mit Ausnahme evtl 

Vorratsvermogen eines Verpachters keinen Ansatz Verpachter erhalten erne 

Vergutung die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte 

Werden die Vergutungen vorgangsbezogen weiterbelastet ist diesen 

Weiterbelastu11gen led1ghch der Charakter eines durchlaufenden Postens 

beizumessen Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwankungen 

sind daniber hinaus fur einen Verpachtet generell 111chl erkennbar Notwendige 

liquide Mittel sind somit rnch' betnebsnotwend1g Da der Netzbetreiber aufgrund 

serner Betnebsverantwortung die 1m Ubngen benotJgte L1qu1d1tatsreserve 1m 

orig1naren Netzbetneb vorhalt kann 1m Gesamtkontext beim Verpächter daher 

außerhalb eines Vorratsvermogens kein betnebsnotwend1ges Umlaufvermogen 

anerkannt werden Die genaue Berechnung ist in der Anlage 21 dargelegt 

Posrt1on 4 Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatonsche Gewerbesteuer in Hohe von 

- Die Ausfuhrungen unter Kapitel 4 

geltend entsprechend Die genaue Berechnung ist in der Anlage 21 dargelegt 
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7. 	 Ermittlung dor dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11 

Abs. 2 ARegV 


Auf Grundlage der Daten. die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v 14 05 2012 

zur Durchfuhrung der Datenerhebung tur dre Kostenprufung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektr1z1tätsversorgungsnetzen 1 S d § Nr 2 

EnWG tur die zweite Regullerungspenode nach § 6 Abs 1 ARegV erhoben hat. 

werden die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs 2 ARegV 

1m Bas1s1ahr bestimmt Es wurden dabei dte nachfolgend aufgefuhrten Kostenantei le 

berucks1chtJgt 

1 Gesetzliche Abnahme- und Verqutungspfhchten CS 1 Nr 1) 

Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergutungspflichten sind hnanZJelle 

Verpflichtungen aus dem EEG und KWKG zu verstehen Die hieraus entstehenden 

Kosten und Erlöse sind gemaß § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 1 ARegV dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kostenanteile. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor dass d1e finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und verguteten Strom aus Anlagen die dem 

EEG unterfallen bundesweit gle1chrnaß1g verteilt wird Dies wird durch den EEG

Walzungsmechanismus sichergestellt Der Verte1lernetzbetre1ber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergutet ihn nach den 1m Erneuerbare­

Energ1en-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Satzen In der zweiten Stufe leitet der 

Verte1lernetzbetre1ber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantworthchen 

Ubertragungsnetzbetre1ber (UNS) und erhalt von diesem einen finanziellen 

Ausgleich 

Das KWK-G fordert die Stromerzeugung bei gle1chze1tiger Umwandlung von 

eingesetzter Energie in elektnsche Energie und Nutzwarme Zur bundesweiten 

Vergle1chmaß1gung der KWK-G-F orderung ist innerhalb des Gesetzes ein 

entsprechendes Ausgleichsverfahren 1mplement1ert (§ 9 KWKG) Netzbetreiber smd 

verpflichtet KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den m diesen Anlagen 

erzeugten KWK-Strom abzunehmen Die Vergutung an den KWK-Anlagenbetre1bef 

setzt sich aus dem Preis fur den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag 

der eigentlichen KWK-Forderung - zusammen Der dem a11fnehmende11 

Netzbetreiber vorgelagerte Ubertragungsnetzbetre1ber (UNS) ist semerse1ts zur 

­

­
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Zahlung (Je5 KWK-Zuschlags verpflichtet Auf\vemJungen und Erträge des 

Verte1lernetzbetre1bers aus dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus Der 

aufgenommene KWK-Strom wird vom Netzbetreiber vermarktet Die 

Beschlusskammer geht davon aus dass der KWK·Strom zu den gleichen 

Kond1t1onen verkauft werden kann wie er aufgekauft wurde Genngfug1ge Uber- oder 

Unterdeckungen gleichen s1cti dabei 1m Ze tverlauf aus Der KWK ·Anlagenbetreiber 

kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen Dritten (z B Strornhandler) 

verkaufen In diesem Fall erhalt er vom Netzbetreiber ledrghch den KWK-Zuschlag 

vergutet Dei dem aufnehmenden Netzbetreiber vorgelagerte 

Ubertragungsnetzoetre1ber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-Zuschlags 

verpflichtet 

2 Konzessionsabgaben CS 1 Nr 2) 

Konzessionsabgaben sind Entgelte die Energieversorgungsunternehmen fur die 

Einraumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege fur die Verlegung 

und den Betrieb von Leitungen die der unmittelbaren Versorgung von 

Letztverbrauchem 1m Gemeindegebiet mit Energie dienen. entnchten (§ 48 Abs 1 

EnWG) Die Pos1t1on ist ertrags- und aufwandsse1tig relevant (Ansatz m 1ewe1ls 

gleicher Hohe). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinftussbare Kostenanteile gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr 2 ARegV 

3 Betnebssteuern ($ 1 Nr 3) 

Betnebssteuem 1m Sinne des § 11 Abs 2 S 1 Nr 3 ARegV sind alle Steuern die tn 

der Steuerbilanz abzugsfah1ge Betnebsausgaben sind (BR-Drs 417/07. S 51 ) 

Dementsprechend unterfallen etwa Grundsteuern. die Kfz-Steuer oder 

Energiesteuern dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs 2 S 1 Nr 3 ARegV 

Oie kalkulatonsche Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betnebssteuer 

nach§ 11Abs2 S 1 Nr 3 ARegV dar 
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4 l~rfordertiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (S 1 Nr -11 
Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handell es sich dem Grunde nach 

um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr 4 

ARegV Zu den vorgelagerten Netzkosten zahlen neben den Kosten fur Leistung. 

Arbeit Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen 

• Aufwendungen fur Netzreservekapaz1tat 

• Aufwendungen gemaß § 14 Abs 2 StromNE"I 

• Aufwendungen fur unterspannungsse1ttge Messung 

• Aufwendungen fur Bhndstrom 

• Aufwendungen fur singular genutzte Betriebsmittel 

5 Nachrustung von Wechselrichtern nach § 10 Abs der 

Systemstabilitatsverordnung (S 1 Nr 5) 

Kosten tor die Nachrustung von Wechselnchtern gemaß § 10 Abs 1 SysStabV 

Diese Kosten sind fur das Basisjahr nicht relevant 

6 Genehmigte lnvest1t1onsmaßnahmen CS 1 Nr 6 und 6a) 

Kosten aus genehmigten lnvesbtionsmaßnahmen smd gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr 6 

und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

7 Mehrkosten (ur die Errichtung. den Betrieb und dte Änderung von Erdkabeln nach 

§ 43 S 1 Nr 3 und Salz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr 6 berucks1chbgt werden 

und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetneb entstehen (S 1 Nr 71 

In dieser Position sind die Mehrkosten fur die Ernchtung den Betrieb und die 

Anderung von Erdkabeln nach § 43 S 1 Nr 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht 

nach Nr 6 berucks1cht1gt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetneb 

entstehen zu verbuchen Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um 

dauerhaft nicht beeinftussbare Kostenanteile nach S 1 Nr 7 ARegV 

8 Vermiedene Netzentgelte 1 Sv § 18 StromNEV § 35 Abs 2 EEG und§ 4 Abs 3 

KWKG CS 1 Nr 8) 

Betr:e1ller von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten naeh § 18 StromNEV vom 

Netzbetreiber ein Entgelt. das den gegenuber den vorgelagerten Netz- oder 

Umspannebenen durch die 1ewe1hge Einspe1sting vermiedenen Netzentgelten 



entspricht Entsprechend § 5 Abs 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des 

letzten abgeschlossenen Geschaftsiahres als Kostenpos1lton bei der Bestimmung 

der Netzkosten zu berucks1cht1gen Bei Aufwendungen fur Strome1nspe1sung durcl1 

Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen nach§ 18 StromNEV handelt es sich dem 

Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs 2 

S 1 Nr 8 ARegV 

Ba Erweiterter B1lanzausqle1ch gem § 35 GasNZV 

Fur Betreiber von Elektnz1tatsversorgungsnetzen nicht relevant 

8b Zahlungen an Stadte und Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs 4 StromNEV 

(S 1 Nr Sb) 

In dieser Pos1t1on sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs 4 StromNEV zu verbuchen Bei dieser Pos1t1on handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantelle gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr 8b 

ARegV 

9 Tanfvertragllche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsletslungen CS 1 

Nr 91 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenante1re werden zwar nicht dem 

Effiz1enzvergle1ch zugefuhrt. mussen aber dennoch - wie alle Kostenanteile - gern § 

4 Abs 1 StromNEV effizient sein Zur Prüfung des Effizienzgebots sind 

Fremdvergleichsmaßstabe heranzuziehen die insbesondere die Angemessenheit 

von betnebhchen Zusatzvereinbarungen 1m Blrck haben 

Kosten aus betrieblichen und tanfvertraghchen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen soweit diese in der Zeit vor dern J 1 Dezember 2008 

abgeschlossen worden sind srnd gemaß § 11 Abs 2 S 1 Nr 9 ARegV dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kostenanteile D1esbezugllch geht die Beschlusskammer davon aus 

dass von d1ese1 Regelung nur iene Mitarbeiter erfasst werden. die auf Grundlage 

eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber 1at19 sind 

Da die Uber1e1tung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbstana19en Netzbetreiber 

zum 31 Dezember 2008 aus den verschiedensten Grunden noch nicht vollstand19 

at)geschlossen war wurde fur u1e erste Regullerungspenode ernc: 

Ubergangsregelung akzeptiert Es war danach zulass1g die Koster\ fur betnebhch 
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und tanfvertragl1ch geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von 

M1tarbe1tern als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuwe15en die noch 

nicht unmittelbar beim Netzbetreiber beschaft1gt waren deren Tät1gke1t aber 

ausschlleßhch fur den Jeweiligen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige 

Uberle1tung in e111 arbe1tsvertragllches Beschaft19ungsverhaltms beim Netzbetreiber 

angestrebt war 

Wallte der Netzbetreiber von der Ubergangsregelung fur d1e erste 

Regullerungspenode Gebrauch machen so hatte er entsprechend dem Leitfaden 

.Große Netzgesellschaft bis zum 31 03 2013 nachvollziehbar darzulegen und zu 

quant1ftz1eren welche Mitarbeiter ausschlleßltch fur das Netz tat1g waren und bis zum 

Abschluss der ersten Regullerungspenode auf den Netzbetreiber 1m oben genannten 

Sinne ubergele1tet werden sollten Die Umstruktunerung ist der Beschlusskammer in 

Form eines rechtlich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen der 

belegt dass der einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Reguherungspenode aufgrund 

eines Arbeitsvertrages direkt bei der Netzgesellschaft tätig ist Dieser 

personenscharte Nachweis ist spatestens mit Ablauf der Stellungnahmefnst soweit 

nicht bereits erfolgt zu uberm1tteln Erganzend zu dem personenscharfen Nachweis 

mussen auch die PZK m1tgete11l werden die zu den ubergele1teten M tarbe1tem 

gehoren Eine weitere Ubergangsregelung für die zweite Regullerungspenode ist 

nicht vorgesehen 

Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 28 03 2013 eine personenscharfe Liste mit 

den zu uberfuhrenden M1tarbe1tern inkl den dazugehongen Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen in Hohe von 

Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen und der 

wurden in der Position 1 1 2 l Sonstiges 

gekurzt und der Position 1 2 2 a Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen 

hinzugerechnet Zudem wurden die Ruckstellungsaufzinsung m Höhe von 

aus der Position 1 3 4 Sonstige Zinsen in die Pos1llon Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen umgebucht 

Mit Beginn der zweiten Reguherungspenode werden daher nur noch die 

Versorgungsleistungen deqenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht heemflussbare 

Kostenanteile nach § 11 Abs 2 S 1 N1 9 ARegV berucks1cht1gt die auf Grundlage 

eine:> unmutelt>ar mit dem Nerzt>etre ber geschlossenen Arbe tsvertrages 
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ausschlleßhch dort tätig sind Lohnzusatzleistungen deqe111gen Arbeitnehmer die 


aufgrund von D1enstle1stungsvertragen oder M1tarbe1teruberlassungen fur die 


Netzgesellschaft tallg sind. gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar. 


10 Betriebs· und Personalratstat1gke1t (S 1 Nr 10) 


Kosten der 1m gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs· und Personalratstatigke1t 


smct gemaß § 11 Abs '} S 1 Nr 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 


Kostenanteile 


11 Berufsausbildung und We1terb1ldung tm Unternehmen und Betriebskinder­


tagesstatten (S 1 Nr 11) 


Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von 


Betnebskindertagesstatten für Kinder der 1m Netzbereich beschaftlgten 


Betnebsangehöngen sind nach § 11 Abs. 2 S 1 Nr 11 ARegV dauerhaft nicht 


beeinflussbare Kostenanteile 


12 Pauschaherter lnvestiUonszuschlag nach§ 25 ARegV CS 1 Nr 12} 


Gern § 34 Abs 4 ARegV ist der pauschalierte lnvesbtJonszuschlag gern § 25 


ARegV nur bis zum 31 12 2013 anzuwenden und ist 1nsofem nicht mehr relevant für 


die zweite Regullerungspenode <Strom) 


13 Auflösung von Netzanschlusskostenbe1tragen und Baukostenzuschüssen CS 


Nr 13) 


Auflosungen von Netzanschlusskostenbe1tragen und Baukostenzuschussen nach § 9 


Abs 1 Satz 1 Nr 3 und 4 1 V.m Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht 


beeinflussbare Kostenanteile gern § 11 Abs 2 Nr 13 ARegV zu berucks1cht1gen 


14 Ausgle1chsmecharnsmus nach § 2 Abs. 4 Energ1ele1tungsausbaugesetz (S 1 Nr 


111 
Die Kosten aus dem bundesweiten Ausg1e1chsmechanismus nach § 2 Abs 4 EnLAG 

stnd als dauerhaft nicht beemflussbare Kosten nach § 11 Abs 2 Nr 14 ARegV lu 

berC1cks1cht1gen 
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8. Vorg loichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemaß § 14 Abs 1 Nr 3 S 1 ARegV zu1 Dur .... t1fuhrung des 

Efflz1enzverqle1chs so bestimmt werden dass ihre Verglc1chbarkc1t mogllchst 

gewahrle1stet ist und Verzerrungen berucks1clltigt werden. wie sie insbesondere 

durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen Abschreibungs- und 

Al<tiv1erungsprakllken entstehen konnen 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß § 14 Abs 1 Nr 3 S 3 ARegV die 

Fremdkapitalzinsen gemaß § 5 Abs 2 StromNEV die kalkulatorische 

Abschreibungen gemäß § 6 StromNEV und die kalkulatorische 

Eigenkap1talverz1nsung gemaß § 7 StromNEV 

Zur Gewahrle1stung der Vergle1chbarke1t der Kapitalkosten ist gemaß § 14 Abs 1 Nr 

3 1 V m Abs 2 ARegV eine Vergle1chbarkeitsrechnung zur Ermittlung von 

Kap1talkostenannu1taten durchzufuhren Die Standard1s1erung der Kapitalkosten stellt 

sicher, dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer 

verschlechterten Effizienzbewertung des Netzbetreibers fuhrt 

Die Kap1talkostenannu1tat wird fur Jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 

mit Hilfe des Annu1tätenfaktors wie folgt gebildet 

t11
1 
= T\' rt 

1 
'lfl <t"' * 

Ani = An11(11/ät de1 Anlagengruppe 
I 

1NW, = Tagesnc11war1 lfe1 
Anlagangmppe 1 

0 = 1 • ZmssRtz 
f1 = Nutz1111c.;sdaue1 der 

Anloyengruppe r 

D•e Summe der Annurtaten aller Anlagengruppen und die standard1s1erte Verzinsung 

der von diesen Annu1taten nicht erfassten aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden 

dte standard1s1ertcn Kapitalkosten gemaß § 14 Abs 1 Nr 3 1 V rn Ahs 2 ARegV 

Durch die Kosternmnwtaten weiden <11e Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sacnanlagcvermogens standardisiert Neben der Verzinsung des 
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Sactianl~gevermogens sieht§ 7 Abs 1 S 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer 

B1!anzwerte vor Diese Verzinsung wird von den Annu1taten rncht erfasst Die 

Kapitalkosten h1erfur werden berucks1cht1gt, indem die 81tanzwerte mit dem 

gewichteten Zinssatz mult1phz1ert werden H1ns1chthch des Zinssatzes findet insoweit 

auch § 14 Abs 2 ARegV Anwendung Einer besonderen Berucksichttgung des 

Abzugskapitals bedarf es nicht da 1m Rahmen der Standard1s1erungsrechnung 

h1erfur ein Pauschalansatz in der Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen 

wird. 

Die Vergle1chbarke1tsrechnung hat gernaß § 14 Abs 2 S 1 ARcgV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermogens des Netzbetreibers zu erfolgen 

Zur Berechnung der TNW wurden die 1m Rahmen der Bestimmung des 

Ausgangsniveaus nach § 6 Abs 1 ARegV fur die zweite Reguherungspenode zu 

Grunde gelegten htstonschen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und 

die Indexreihen gemaß § 6 Abs 3 S. 2 1V m § Sa StromNEV verwendet 

Fur die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern fur Jede Anlagengruppe srnd 

gemaß § 14 Abs 2 S 2 ARegV die unteren Werte der betnebsgewohnhchen 

Nutzungsdauern m Anlage 1 der StromNEV zu verwenden Der zu verwendende 

Zinssatz bestimmt sich gemaß § 14 Abs 2 S 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus 

E1genkap1talzinssatz und Fremdkap1talzinssatz. wobei der E1genkap1talz1nssatz mit 

40 Prozent und der Fremdkap1talzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist Von den 

60 Prnzefit oes Frernakäp1iäiz1nssatzes enifaiien gemaß § i4 Abs 2 S 4 ARegV 25 

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapi tal 

Fur das Eigenkapital sind gemaß § 14 Abs 2 S 5 ARegV die nach § 7 Abs 6 

StromNEV fur Neuanlagen geltenden E1genkap1talztnssatze anzusetzen Es wurde 

der E1genkap1talzmssatz fur Neuanlagen tn Hohe von 9 05 Prozent gemaß § 7 Abs 6 

StromNEV tur alle Anlagen zu Grunde gelegt da es Sinn und Zweck der 

Vergle1chbarke1tsrechnung ist von der spezifischen lnvestrt1onsh1stone des einzelnen 

Netzbetreibers zu abstrahieren 

Fur das verzinsliche Fremdkapital nchtet sich die Verzinsung gemaß § 14 Abs 2 S 6 

ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Ka1ender1ahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veroffenthchten Umlaufrendite 

festverzinslicher Wertpapiere 1nland1scher Emittenten Die nachstehende Tabelle 

stellt die entspreclH~nden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar 
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Tabello 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten 

JAHR UMLAUFRENDITE l~J 10.JAHRES-MITIEL l!!l_ 
1999 1 ___ Q_ 
2000 T 5 4 -
2001 48 
2002 - 47

- 2003 3 7 ·- · ~ 

- ·­
2004 37 
2005 3, 

- 2006 38 
2007 4,3 
2008 4,2 
2009 

~ 

3 ·­
- --­ ,2 4,08 

201 0 - 25 3 80
2 011 2,6 3,58 

Quelle· Kapltalmarktstatlstlk dor Deutschen BundesbanlfT 
-- -

Fur den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus fur die genannten 

festverzinslichen Papiere eine durchschrnttltche Rendite von 3 58 % ab 

Der E1genkap1tal- und der Fremdkap1talzmssatz sind gemaß § 14 Abs 2 S 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalendeqahre bezogenen 

Durchschnitt der Pre1sanderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt 

veröffentlichten Verbraucherpre1sgesamhndex zu ermäßigen 

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtmdex für Deutschland (Jahreswerte) 

JAHR INOEX VERANOERUNGSRATE 10-JAHRES-MITIEL CT![ 
1999 84.5 1 - -
2000 85 7 --.­ .014 -·­ -
2001 - 0

87 4 0 020 
-

2002 88 6 0 014 ---
2003 89 6 0 011 --·­
2004 91 0 0 016 
2005 92 5 0 016 
2006 93 9 0 015 

+-
2007 96 .1 ­

0 023 
2008 98 6 0 026 
2009 98 .9 0 003 
2010 . 100 0 0 0 11

1 
,?01 1 1O?J_ __ 0021 1 57 

Quelle: Statistisches Bundesamt ~ - - - -

llllP ~ ounaesbanl ~Na~gouon/DEIS1aus11Jo_en'l nrwllc!n O;i1~anh•1\Mio 1ooaJ oo011Us.cho l 11l'!ltl11 11~ hl_nt.1d._ tll 
rnl?tl)U:S WP'4 $ l• O ttO I 1St;1111J t'O 11 2012 
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In Tabelle 2 sind <11e entsprechenden Werte seit nem JaJir 1999 dargestellt Hieraus 

leitet sich fur den Verbnucherpre1sgesamtindex tur den relevanten Zeitraum 2002 

bis 2011 ein durcl1schnitthcher Wert von 1.57 % ab Die Ermaß1gung der Zinssatze 

erfolgt anhand der nachstehenden Formel 

Zim Zm~ - l'PI 

Daraus folgt em Wert fur den realen E1genkap1talz1nssatz (EK-Z1ns l'f! } 1n Hohe von 

7 48 % und fur den realen Fremdkap1talzinssatz (FK-Zins rea1) ein Wert von 2.01 % 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins M1ttl;ll) bf:'stimmt sich gemnß § 14 Abs 2 S 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus E1genkap1talzmssatz und 

Fremdkap1talzinssatz wobei der E1genkap1talztnssatz mit 40 Prozent und der 

Fremdkap1talzinssatz mal 60 Prozent zu gewichten ist Von den 60 Prozent des 

Fremdkap1talzinssatzes entfallen gemaß § 14 Abs 2 S 4 ARegV 25 Prozentpunkte 

auf unverzmslrches Fremdkapital 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermi ttelt 

Zins M ittel = 40 % - EK-Zins rttl + 35 % • FK-Zins ,„, + 25 % • 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Hohe von 3 70 % 

9. Vergleichsparameter 

Oie Vergleichsparameter gern § 13 Abs 1, Abs 3 und Abs 4 ARegV die dem 

Effiz1enzvergle1ch zu Grunde gelegt werden sind rn den Anlagen 7 bis 7b aufgefuhrt 

titt.Pr 1twww iCJ 111111, ooJt>[:/l 11 lul'~ l.l~te1"Gl'Silrntwmct1G1:U!l!w ·1t1"rL'l:.9Neit.rauc:tle1prre111c1:n 'T ntlrflr , 111roucticrrrel!. 

Cr<hl•:>GOt1"11lo1111l?L1•)!1 l!lf.) U!1t IÜ .!.f0!%2!.:i0~&!1llp • 1 !&l:tM iCI (I<\ .'1113) 
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II. 

Aus den be1gefugten Anlagen 1 bis 7 sind die Ergebnisse 1m Einzeln~n ers1chthch 
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Anlage SR: Saldo Reguliorungskonto 2009 bis 2012 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

1. Vorbemerkungen 

Zur F.rm1ttlung cJc1 ErlOsobergrenze11 fur Cl1e zweite Reguherungsper10<1e s111d gemaß §§ 5 

Abs 4, 34 Abs 2 ARogV Zu- bzw At.isc.hWye zu ermitteln die sich ous clum Saldo des 

Reguherungskontos zum 31 12 2012 ergeben und diesen ausgleichen Oie Zu- und 

Abschlage sind gemäß§ 5 Abs 4 S 3 und Abs 2 S 3 ARegV zu verzinsen 

Fur die Berechnung der Zu- Ufld Abschläge au1 die Erlosobergrenzen der zweiten 

Reguherungspenodc w1rtJ zunachst der Saldo zum 31 .12.2012 ermittelt 01eser wird sodann 

um ein Jahr aufgezinst um zu bcmicksichtigen, dass die Auflösung des 

Reguherungskontosalaos erst am 01 01 2014 beginnt 

Der Ausgleich des aufge1Jnsten Saldos zurn 31 12 2012 erfolgt 1n 5 gle1chmaß19en Jahrhchen 

Raten ab dem 01 01 2014. Zusatzllch erfolgt e111e Verzinsung des 1m iewe1hgen Kalenderjahr 

durchschn1ttl1ch gebundenen Saldos nach § 5 Abs 2 ARegV Der Zinssatz fur dte Aufzinsung 

1m Jahr 2013 und den gesamten Aunosungsze11raum entspncht dem 10-Jahngen 

Durchschnitt der von der Bundesbank veroffenthchten Umlaufsrend1ten "festverzmshcher 

Wertpapiere inland1scher Emittenten" der Kalenderjahre 2003 bis 2012 in Hohe von 3 25 % 

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Pos1llonen 1m Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs 1 ARegV Fur den 

Strombereich sind dies 1m Einzelnen 

die Olfferen1 7.W•schen den nact1 § 4 ARegV zulass1gen Erlosen und den vom 

Neizbetre1ber unier 8erucks1chugung der ta1sacn11cnen Mengenentwicklungen 

erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs 1 S . 1 ARegV) 

2 	 die Dlff erenz zwischen den tatsachhch entstandenen Kosten nach § 11 Abs 2 S 1 

Nr 4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den 1n der Ertosobergrenze d1esbezughch 

enthaltenen Ansatzen <§ 5 Abs 1 S 2 ARegV 1 m V § 11 Abs 2 S 1 Nr 4 bis 6 8 

und 15 ARegV) sowie 

3 	 die Olfferenl zwischen den bei off1Z1enter Le1stungserbnngung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlosobergrenzc 

d1esbezughch enthaltenen Ansatzen . soweit drese Differenz durch Anderungen der 

Zahl der Ansehlussnutzer, bei denen Messstellenbetneb oder Messung durch den 

Netzbetreiber durchgefuhrt wird, oder durch Maßnahmen nach§ 2 ll> Abs 3a um;I 3b 

EnWG sowie nacti § 18b StrornNZV verursacht wird(§ 5 Abs 1 S 3 ARegV) 

Gernaß § 34 Abs 2 ARcgV wird der Regullerungskontosaldo abweichend von § 5 At>s 4 

ARegV tur die ersten v101 Jahre der ersten Rem1herungspenode e1m1nc11 Die 1ewe1ls in oen 

.Jahren 2009 2010 2011 und 2012 er1tsta11de111~n 01Hcrcnzun sind Anl.1y~ A2 7.U e11t11el1men 

SE-•_ 2 von 2 • 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1 . Differenz zwischen zu lässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemaß § 5 Abs 1 S 1 ARegV ist die Differenz der zu1ass1gen Erlose und der vom 

Netzbetreiber unter Berucks1cht1gung de1 tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erlöse 1m Regulierungskonto zu erfassen 

2.1.1. Zulässige Erlese 

Die zulass19en Erlose bestimmen sich gemaß § 4 ARegV Dabei ist die gemäß § 4 Abs 1 

und 2 ARegV bestimmte E=rlosobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV 

reweils zum 01 Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen Dies umfasst 

die zulassige Anpassung der 1ewe1ligen kalenderjährltchen Er1osobergrenze 1n Folge von 

• 	 Anderungen des Verbraucherpre1sgesamt1ndexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs 3 S 

Nr 1 ARegV) 

• 	 Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 

S 1 Nr 1 bis 8 Sb bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 ARegV (§ 4 

Abs 3 S 1 Nr '2 ARegV) 

We1te1hm konnen Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mmdererlosen nach § 34 Abs 1 

ARegV 1 V m § 11 StromNEV (Penodenubergrerfende Sald1erung) sowie einer 

Mehrerlosabschöpfung nach § 34 Abs 1 ARegV 1 V m § 11 StromNEV in analoger 

Anwendung erfolgen 

Ludern konnen 1ewe1ls auf Antrag des Netzbetreibers gemaß § 4 Abs 4 S 1 Nr 1 und 2 

ARegV Anpassungen der Er1ösobergrenze mFolge von beschiedenen Antragen 

• 	 nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Harte (Hartefall) 

gewahr1 werden 

Eine Anpassung der kalender1ahrhchen Ertösobergrenze nach § 4 Abs 5 ARegV erfolgt 

entsprechend des 1m Jahr 2012 bestimmten Oualltatselementes 

Der Netzbetreiber hat am 12 08 2012 einen oftent11ch-recht11chen Vertrag mit der 

Rundesnetzagentur geschlossen Dadurch wurden die der Jährltchen Entgeltbildung zu 

Grunde zu legenden Betrage geandert E1ne Anpassung der Erlosobergrenze erfolgte du1ch 

den öffenthch·rechtlrchen Vertrag nur fur das Kalenderjahr 2012 Zur Bestimmung der 

zulass1gen Erlose ist somit für die Kalendeqahre 2009 bis 2011 generell auf die vo1 

Abschluss des öffenthch-rechtlrchen Vertrages ursprünglich festgelegten bzw nach§ 4 Abs 

3 und 4 ARegV angepassten kalender1ahr11c/1en Ertosobergrenzen abzustellen 
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2.1.1.1 Zulass ige E rlose 2009 

Oie Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs 1 Nt t ARegV 1 V m § 29 Abs 1 

EnWG vom 25 02 2009 (BKB-0810843 11) eine kalcnder1ahrhche Erlosobergrenze fur das 

Jahr 2009 festgelegt Etne detaillierte Aufgltederung der Erlosobergrenze ftndel sich in 

Anlage A 1 der genannten Erlösobergrenzenfestlegung In der Anlage A3 zu diesem 

Dokument wird die festgelegt~ Erlosobergrenze des Jahres 2009 den d1esbezüghchen 

Angaben des Netzbetreibers gegenubergestellt Eine Anpassur"g der Erlösooergrenze 

gemaß § 4 Abs 3 ARegV erfolgte in tle1 ersten Reguherungspenode nach § 4 Abs 3 S 3 

ARegV 1 V m § 34 Abs 4 S 2 ARegV erstmalig zum 01 01 2010 (§ 4 Abs . 2 S 2 ARegV) 

Mehr· und M1ndererlose nach § 34 Abs 1 1 V m § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bet der Festlegung der kalender1ahrlichen Erlosobergrenzen der ersten 

Regulterungspenode berucks1cht1gt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten 

Erlösobergrenzen enthalten 

Sofern Anpassungen aufgrund eine1 Mehrerlosabschopfung nach § 34 Abs 1 ARegV 1 V m 

§ 11 StromNEV tn analoger Anwendung stattgefunden haben sind diese erst ab dem Jahr 

2010 relevant 

Eine Anpassung der festgelegten kalender1ahrhchen Erlosobergrenzen aufgruno von § 4 

Abs 4 S 1 Nr 2 ARegV (Härtefall) erfolgte 1m Zuge der Erlösobergrenzenfestlegung vom 

25 02 2009 (BKB-08/0843-11) tn Hohe von-

Damit ist htns1chtltch der zu1ass1gen Erlose c1P.!; Jahres 2009 auf d!e von de• 

Beschlusskammer festgelegte kalender1ahrliche Erlosobergrenze des Jahres 2009 

abzustellen 

Nach § 26 Abs 2 ARegV sind bei einem te1lwe1sen Ubergang eines 

Energieversorgungsnetzes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die 

Erlosobergrenzen auf Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV 

neu festzulegen Die ubergehenden Erfosobergrenzenbestandte1le sind der Anlage A 1 der 

Jeweiligen Neufestlegung der kalender1ahrltchen Erlosobergrenzen zu entnehmen 

lrn Jahr 2009 fanden neun Teilnetzabgange statt Diese wurden tm Regulierungskonto unter 

der Post11on 5 Sonstiges berucks1cht19t (Siehe Anlage A2 (2009)1 Folgende abgehende 

Ertosobergrenzenbestandte1le wurdi:>n h1erbe1 be1u~ks1cht1gt 
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Aktenzeichen Netzgebiet 
Abgehende 

ErlOsobergrenzen­
bestandteile 

Des Weiteren wurden in der Festlegung der Erlösobergrenze fur die erste 

Reguhe1ungsperiode (BKB-08/0843-11) Netzveranderungen aus den Jahren 2007 und 2008 

berucks1cht1gt Die in den Netzubergangen enthaltenen verrrnedenen Netzentgelte fur 

dezentrale Einspeisung (t-0) sind 1n den Netzveranderungen enthalten und mussen daher 

herausgerechnet werden Bei den Netzveranderungen des Jahres 2007 entspricht das Jahr 

2009 dem dritten Jahr , dementsprechend mussen die Netzverenderungen um die dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten (t-2) bereinigt werden Erfolgte der Netzubergang in 2007 

ante1hy die sind die dauerhaft nicht beemrtussbaren Kosten (t-2) 1m dritten Jahr des 

Netzubergangs anteilig zu berucks1cht1gen Grund h1erfur ist dass der Netzbetreiber in 

seinen Daten der Erlosobergrenze antetllge dauerhaf1 nicht beeinflussbare Kosten (t-2) aus 

den Netzen beruckstchttgt Die 1n 2009 zu berucks1chtigende Neutrahs1erung der 

vermiedenen Netzentgelte (t-0) bzw übrig-=n dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten (t-2) 

betragt 

Insgesamt bet1agt der tn 2009 fu1 Netzve1anden.mgen unter PunH 5 Sonstiges 

;mzusetzend~ Betrag-

Der Netzbetreiber gfbt tur das Jahr 2009 zulass1ge Erlose m Hohe von an 

In cl1esem Betrag wurde der Netzubergang BK8·09 0843 7 1 vom Netzt>etre1ber berucks1cht1gt 

Da die Beschlusskammer sämthche Nelzubergänge unter 5 Sonstiges ller1Jcks1cht1gt. w11u 

tri /\nlnge A3 (2009) P.tne IJ1fferenz 111 Höl1e des Netzl1l>er9<i119s BK8-09/0843-71 

aUS<Jew1osen 

Se<te 5 v0n 
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2 1.1.2 Zulassige Erlose 2010 

Oie gernaß § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV 1 V m § 29 Ahs 1 EnWG lestgelegte F.rtosobergrenze 

fur das Jahr 2010 findet sich m Anlage A3 und wtfd dem entsprechenden Wert des 

Netzbetreibers gegenübergestellt 

Nach § 26 Abs 2 ARegV Sllld bei Pmem 1e1twe1sen Ubergang eines 

Energieversorgungsnetzes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die 

Erlösobergrenzen auf Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV 

neu festzulegen Die ubergehenden Erlösobergrenzenbestandte1le sind der Anlage A 1 der 

1ewe11tgen Neufestlegung der kalender1ahrltchen Ertosobergrenzen zu entnehmen 

Folgende abgehende Erlosobergrenzenbestandteile smd 1m Jahr 2010 zu berucks1cht1gen 

Abgehende 
Aktenzeichen Netzgebiet 

Aufnehmender 
Netzbetreiber Erlösobergrenzen­

bestandtelle --­- 11 

--

Sete s vonr 
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Die Volfnetzubernahme Fursthch Waldburg Zetrsche Hauptvervattung ne1ch § 26 Abs 1 

ARegV ist mit····11l den zulässigen Erlösen zu berucks1chllgeri 

Des Weiteren wurden 111 der Festlegu11g der Erlosobergrenze fur die erste 

Reguherungspenode (BKB-08/0843-11) Netzveranderungen aus den Jahren 2007 und 2008 

berucks1chhgt Die enthaltenen dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten entsprechen 

•••H•loiese sind 1m Jahr 2010 herauszurechnen 

Insgesamt mindern sich dte zulass1gen Erlose durch dte Tetlnetzabgange (§ 26 Abs 2 

ARegV) und die Vollnetzubernahme (§ 26 Abs 1 ARegV) sowie die Bere1mgung der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten um • 

Dte aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Ertösobergrenze wird tn Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Ertösobergrenze gegenübergestellt Die ggf ermittelten 

Differenzen tn den Emzelbestandte1len der Erlosobergrenze gegenuber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3 Etwaige 01tterenzen werden 

nachfolgend erläutert 

2.1.1 2 1 	 Änderungen des Verbraucherprelsgesamllndexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs 3 S 1 Nr. 1 ARegV) 

Hms1cht11ch der Anpassung der Erlosobergrenze fur das Kalenderjahr 2010 ist die Anderung 

des Verbraucherpre1sgesamtmdexes nach § 6 ARegV zu berucks1cht1gen Hterfur ist der 

Verbrauchergesamtpre1s1ndex rn Hohe von lOG.60 zu verwenden 
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2.1.1.2.2. Andcrungcn von dauerhaft nicht beeinflussbaren KostenanteOen nach § 11 

Abs. 2 S. 1Nr.1 bis 8, Sb bis 16 ARegV sowie§ 11 Abs 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs . 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenante1ten noch § 11 Abs 2 

S 1 Nr 1 bis 8 8b IJ1s 11 und 12a bis 15 S 2 ARegV ist die fes19etet1te kalende1Jahr11che 

Erlosobergrenze ge1J1äß § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV feweils zurn 01 01 eines 

Kalendeqahres anlup~SSP.n 

Im Rahmen seiner M1tte1lungspflichten nach § 28 Nr 1 ARegV hat de1 Netzbetre1be1 der 

Beschlusskammer fur das Kalende11ah1 2010 Angaben h1ns1cht11ch der Anpassung der 

kalenderiahrlichen Ertosobergrenzen nach § 4 Abs 3 ARegV sowie der den 1ewe1hgen 

Anpassungen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV uberm1ttelt 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenuberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV 

anerkennungsfahigen ~npassungen Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 

01 01 2010 waren aus Steht der Beschlusskammer nicht anerkennungsfäh1g 

Gesetzllche Ab11al1mo· 11od Veroütunqspf1icl1te11 

Oie Anpassung der Kosten und Erlöse 11n 7usammenhang mit den gesetzlichen Abnahme· 

und Vergütungspflichten des EEG und KWKG (§ 11 Abs 2 S 1 Nr 1 ARegV) war zu 

korrigieren . da sich nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlose nicht 1n gleicher 

Höhe gegenuber standen 

Gemaß § 34 EEG 1s1 der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet. den nach§ 16 EEG vergüteten 

Strom an den vorgelagerten Ubertragungsnetzbetre1ber weiterzugeben Der vorgelagerte 

Übertragungsnetzbetreiber ist gemaß § 35 Abs 1 EEG zur Vergutung der vom 

Anschlussnetzbetreiber nach§ 16 EEG vergüteten Strommenge entsprechend den§§ 16 bis 

33 EEG verpflichtet Gemäß § 4 KWKG ist der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet, den 

KWK-Strom ab1:unchrnen die Vergutung des Anlagenbetre1be1 s seilt sich aus dem Preis für 

den KWK-Strom sowie cfem KWK-Zuschlag zusammen Die Beschlusskammer geht davon 

aus dass der KWK.Strom vom Anschlussnetzbetreiber zu den gleichen Kond1lt0nen verkauft 

werden kann wie er dem Antagenbetre1bor abzUgllch des KWK·.Zuschlags vergutet wurde 

Genngfug19e Uber· und Unterdeckungen gleichen sich dahe1 Im Zertverlauf au~ [.')(>n vom 

Ansrhlussnetzbetre1001 zu leistenden KWK·Zusclllag yle1cht cJer v·..ir<JPlagerte 

Uhertragungsnctzbetre1ller uern:1ß § 9 Ahs 1 KWKG flnanz1e11 aus 
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Folglich hanclelt es sich bei den A11twenci11ngc:11 nach nem EEG 11ncj KWKG um 

durchlaufende Posten Den beantragten Kosten rnussen Ertrage in gle1ch"'r Hohe 

entgeqenstehen Die Kosten fur Aufwendungen nach dern EEG waren daher mit den 

entsprechenden Erlösen zu neutralisieren 

Oie in Anlage 2-1 Gesetzliche Abnahme- und Vergutungspfhchten vom Netzbetre1be1 

angegebenen Kosten in Hohe von sind daher gemindert um - mit 

•••tanzusetzen 

Betnebssteuem 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Betneb~steuem nach § 11 Abs 2 S 1 Nr 3 

ARegV in Hohe von berucks1chhg1 Mit Schreiben des Netzbetreibers vom 

04 11 2013 wurden die anzusetzenden Betnebssteuern korng1ert 

Die Beschlusskammer kurzt die vom Netzbetreiber ursprunghch angegebenen 

Betnebssteuern daher um 

2.1.1.2 3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mlndererlöscn nach§ 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Etne Anpassung aufgrund von Mehr· und Mindererlosen nach § 34 Abs 1 ARegV 1 V m 

~ 11 StromNEV CPenodenubergre1fende Sald1ervng :m08} ist der Anlage A 1 des 

Ergebnisschreibens zur Penodenubergre1fenden Sald1erung 2008 zu entnehmen 

2.1 1.2.4 . 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofe1n eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschopfung nach § 34 Abs 1 ARegV 

1 V m § 11 StromNEV analog stattgefunden hat ist diese bei der Berechnung der 

zulass1gen Erlosobergrenze 1n Anlage A3 berucks1chllgt worden Abwe1chungen des von der 

Besclllusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen 

1 9 von 
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2 1.1.2.5 Anpassung n.ich Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern d10 Erlosobcrgrenze nach Maßgaue des§ 10 ARegV (Erwe1tcrun9sfaktor) gemaß § 4 

Ahs 4 S 1 Nr 1 ARegV angepasst wurde ist diese bei der Berechnung der zulassigen 

Erlosobcrgrenze in der Anlage A3 berucks1cht1gt worden Abweichungen des von der 

Beschlusskammer errn1ttelten Wenes zu den Angaben des Netzbetreibers sintJ ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen 

8e1 der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eme!. l-rwa1tenmgsfaktorantrags fü1 

das .Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gull1gen Verbraucherpre1sgesamt1ndex 

zu Grunde gelegt Sofern 1m Beschluss die Anpassung der kalender1ahr11chen 

Erlosobergrenzen auf Grund eines Erwe1terungsfAktorantrags rrnth1lfe eines abweichenden 

Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde können sich hieraus Differenzen ergeben 

2.1.1.2 6 	 Anpassung aufgruncteiner nicht zumutbaren Härte (Hartefall) gemäß§ 4 

Abs. 4 S 1 Nr 2 ARe!)V 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrhchen F.r1osobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs 4 S 1 Nr 2 ARegV erfolgte 1m Zuge der Erlosobergrenzenfestlegung vom 25 02 2009 

(BK8·0810843·1 1) 1n Hohe von

2.1.1.2.7 Anpassung aufgrund eines pauschalierten lnvostltionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderJahrllchen Ertosobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht 

2.1 1.3 Zulässige Erlöse 2011 

Oie gemaß § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV 1 V m § 29 Abs 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

fur das Jahr 2011 findet sieh in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des 

Ne•zbf:tre1bers gegenubergestellt 

Nach § 26 Ab!) 2 ARegV smri bP-1 einem te1lw~1sen Ubergang eines 

Energteversorgungsnetzes auf einen anderen Netzt>etre1he1 und bei Nelzautsp:lllungen die 

E1ICJsohcrgrenzen auf Antrag der bete1hgtPn Netzbetreiber nt1ch § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV 

neu leslluleye11 Die 11bergehenden Erlö"'.oberyrenze11besta11dte1le sma cli"'r Anlage 1 der 

1 ·W ·1llgen Neutestlegung der l<C1lenderJäl1rhcllPn Erlösobcrgr nzen z1J entnPhm n 

­
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Der NetzbetrP.1ber grbt insgesamt eine Netzveräncteruny gem § 26 ARegV 111 Hohe von 

- an Oie Beschtusskamme1 setzt dte tolgenden Netzvernnoerungen gern § 26 

ARegV zugrunde 

Vollnetzubernanmen Gemaß § 26 Abs 1 ARegV 

Oie Vollnetzubernahrne Fursthch Waldburg- Zell'sche Hauptvervaltung nach § 26 Abs 1 

ARegV ist m11 - in den zulass1gen Erlosen zu be1ucks1chhgen Des Werteren 

beträgt der zu berucksrchtrgende Anpassungsbetrag tur Verlustenergie-

Gemaß § 26 Abs 2 AReqV abgehende Erlosobergrenzenbestandterle 

Aktenzeichen 

-

• 

Netzgebiet Aufnehmender 
Netzbetreiber 

Abgehende 
Er1ösobergrenzen­
bestandtelle .........~„------,----.--~ 

-­

-,_. 

,__ 

Sette 11 on 
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1 

In den in der Tabelle enthaltenen abgehenden Erlosobergrenzenbeslandte1ten sind die 

Anpassungsbeträge fur Verlustenergie bereits enthalten 

Des Weiteren wurden in der Festlegung der Erlösobergrenze fur die erste 

Reguherungspenode (BK8 08/0843 11) Netzveranderungen aus den Jahren 2007 und 2008 

berücksichtigt Die enthaltenen dauerhart nicht beeinflussbaren Kosten entsprechen

Diese sind 1m Jahr 2011 herauszurechnen 

Der vom Netzbetreiber angesetzte Betrag fur Netzveranderungen 1n Hohe von ••••• 

ist verandert um••••I anzusetzen

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt ~mgepasste Er1ösobergrenze wird m Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepass1en Erlosobergrenze gegenübergestellt Die ggf ermittelten 

Differenzen in den E1nzelbestandte1len der Erlosobergrenze gegenuber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls <Jus Anlage A3 Etwaige Abweichungen werden 

nachfolgend erlautert 

2.11.3.1 Änderungen des Verbraucherpre1sgesamtindexes nach§ 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S 1 Nr 1 ARegV) 

H1nsichthch der Anpasstmg der Erlosobergrenze fur das Kalender1ah1 2011 tst die Anderung 

des Verbraucherpro1sgesamtmdexes nach § 8 ARcgV zu berucks1chl1gen H1erfur ist der 

v'erbraucl1ergesarntpre1s1ndex tn Hohe von 107 00 zu verwenden 
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2.1.1.3.2. Anderungon von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 11 

Ab~ 2 S 1Nr. 1bis8 Sb bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs, 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs . 3 S 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei e!ller Ar'lderung von dauerhaft ntchl beeinflussbaren Kostenc:inte1len nach § 11 Abs 2 

S 1 Nr 1 b1~ 8 Sb bis 11 und 12a bis 15 S 2 ARegV ist die festgelegte knlendeqährhche 

Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV 1ewe1ls zum 01 01 eines 

Kalender1ahres etnzupassen 

Im Rahmen seiner M1tte1lungspfhchten nach § 28 Nr 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlussk~mmer fur das Kalenderjahr 2011 Angaben hins1chtlich der Anpassung der 

kalendel')ahrhchcn Ertosobergrenzen nach § 4 Abs 3 ARegV sowie der den Jeweiligen 

Anpassungen zugrunde hegenden Andcrungen von dauerh<tft n1cnt beeinflussbaren 

Kostenantetleo n<1r.h § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV uberm1ttelt 

In Anlage A3a f1ndet sich eine Gegenuberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlu~skammer nach § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV 

anerkennungsfah1gcn Anpassungen 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zu111 01 01 2011 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig 

Aufwendungen na~,11 dem Emeuerbare-Enenzten-Gesetz (EEGJ 

Die Anpassung der Kosten und Erlöse 1m Zusammenhang mit den Abnahme- und 

Vergütungspflichten des EEG (§ 11 Abs 2 S 1 Nr 1 ARegV) war zu komg1eren da sich 

nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlose nicht in gleicher Hohe gegenuber 

standen Gemäß§ 34 EEG ist der Anschlussnetzbetreiber verpfhchtet. den nach§ 16 EEG 

verguleten Strom an den vorgelagerten Ubertragungsnetzbetre1ber weiterzugeben Der 

vorgelagerte Ubertragungsnetzbetre1ber ist gemaß § 35 Abs 1 EEG zur Vergutung der vom 

Anschlussnetzbetreiber nach§ 16 EC:G vergLiteten Strommenge entsprechend den§§ 16 bis 

33 EEG verpflichtet r-otghch handelt es sich bei den Aufwendung ~n nach dem EEG um 

einen durchl;:iufendcn Posten Den beantragten Kosten mussen Ertrflge in gleicher Hohe 

entgegenstehen Die Kos!en fur ta.ufwendungen nach dem EEG sind daher - gemindert um 

anzuseLZen 

~te 13 ~ 
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A11fwendunqe11 nacll Kmll-Wa1111e-Koeplw1C1sgesetz (KWKGJ 

Die Anpassung der Kosten und Erlese 1rn Zusammenhanq mit de11 Abnahme- und 

Vergutungspfl1chten des KWKG (§ 11 Abs 2 S 1 Nr 1 ARegV) war zu korngreren. da sich 

nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlöse nrcht in gleicher Hohe gegenubcr 

standen Gemäß § 4 KWKG ist der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet den KWK-Strom 

abzunehmen die Vergütung des Anlagenbetreibers setzt sich aus dem Preis fur den KWK­

Strom sowie dem KWK-Zuscnlag zusammen Die Be'5iChlusskarnmer geht d.:1von aus, dass 

der KWK·Strom vom Anschlussnetzbetrerber zu den gleichen Kond1Uone11 verkauft werden 

kann, wie er dem Anlagenbetreiber abzughch des KWK-Zuschlags vergutet wurde 

Ge11ngfug1ge Uber· und Unterdeckungen gleichen sich dabei 1m Zettverlauf aus Den vom 

Ansehlussnetzbetre1ber zu leistenden KWK-Zuschlag gleicht der vorgelagerte 

Ubertragungsnetzbetre1ber gemäß § 9 Abs 1 KWKG finanziell aus Folglich handell es sich 

bei den Aufwendungen nach dem KWKG um einen durchlaufenden Posten Den beantragten 

Kosten mussen Ertrage 1n gleicher Höhe entgegenstehen Die Kosten fur Aufwendungen 

nach dem KWKG sind daher - gemindert um ­

- anzusetzen 

Betnebssteuem 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Betnebssteuem nach § 11 Abs 2 S 1 Nr 3 

ARegV rn Hohe von - berucks1chtrgt Mit Schreiben des Netzbetreibers vom 

04 11 2013 wurden die anzusetzenden Betriebssteuern korrigiert 

Die Beschlusskammer kurzt die vom Netzbetreiber ursprungllch angegebenen 

Betnebssteuern daher um········ 

2.1.1.3.3 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 ARegV 

i V. m § 11 StromNEV (Penodenübergreifende Saldierung) 

Erne Anpassung aufgrund von Mehr- und M1ndererlosen nach § 34 Abs 1 ARegV 1 V m 

§ 11 StrornNEV {Per1odenubergre1fende Sald1erung 2008) ist der Anlage 1 des 

Ergebn1sschre1bens zu1 Periodenubergre1fenden Sald1erung 2008 zu entnehmen 
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2.1.1.3.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlosen nach§ 34 Abs. 1 

ARcgV 1. V. m § 11 StromNEV a11alog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mellrarlösabschopfung nach § 34 Abs 1 ARegV 

1 V m § 11 StromNEV analog stattgefunden hat ist diese bei der Berechnung der 

zulässigen Erlosobcrgrenze in Anlage A3 l>eruc.ks1chllgt worden Abwe1Chungen des von dei 

Beschlusskammer errnittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetre1t>t!IS sind ebenfalls de1 

Anlage A3 zu entnehmen 

2.1.1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S . 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlosobergrenze nach Maßgobe des§ 10 ARegV (Erwe1ten.mgsfaktor) gemaß § 4 

Abs 4 S 1 Nr 1 ARegV angepasst wurde ist diese bei der Berechnung der zulass1gen 

Erlosobergrenze 1n der Anlage A3 beruck!i1chtiqt worden Abweichungen des von der 

Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnel11nen 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Eiwe1terungsfaktorantrags fur 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gultrgen Verbraucherpre1sgesamt1ndex 

zu Grunde gelegt Sofem 1m Beschluss <11e Anpassung der kalcnderiahrl1chen 

Erlosobergrenzen auf Grund eines Erwe1terungsfaktorantrags m1th1lfe eines abweichenden 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß§ 4 

Abs. 4 S 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderJährhchcn Ertosobergrenzen aufgrund von § ~ 

Abs 4 S 1 Nr 2 ARegV erfolgte 1m Zuge der Erlosobergrenzenfestlcgung vom 25 02 2009 

(8K8-08/0843- l 1) In Höhe von

2.1 1.3.7 	 An passung aufgrund eines pauschalierten lnvest1Uonszuschlags gemäß § 

25 ARegV 

Eme Anpassung der kalendeqahrhchen Ectosobergrenzen aufgrund§ 25 ARcgV erfolgte 

nicht 

­
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Anlage SR: Saldo Reguhorungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1 4 Zulass1ge Erlose 2012 

Oie gemäß § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV 1 V m § 29 Abs 1 EnWG festgelegle ErlOsobergrenze 

fur das Jahr 2012 findet sich m Anlage A3 und wno dem entsprechenden Wert des 

Netlbetre1bers gegenubergestelfl 

Nach § 26 Abs 2 ARegV sind bei einem 1e11we1sen Ubergang emes 

E11erg1eversorgungsnetzes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaurspaltungen dte 

Erlösobergrenzen auf Antrag der bete1l1gten Netzbetreiber nach § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV 

neu festzulegen Die ubergehenden Erlosobergrenzenbeslandte1le sind der Anlage 1 der 

1ewe1hgen Neufestlegung der kalender1ahrhchen Erlosoberg1en1en zu entnehmen 

Der Netzbetreiber gibt insgesamt eine Netzveranderung gern § 26 ARegV m Hohe von 

an Die Beschlusskammer setzt die folgenden Netzveranderungen gern § 26 

ARegV zugrunde 

Vollnetzubernahmen Gemaß 

••••I
§ 26 Abs 1 ARegV 

Die Vollnetzubemahme nach § 26 Abs ARegV Furstllch Waldburg· Zell'sche 

Hauptvervaltung ist mit die Vollnetzubernahme .Elzach mit 1n 

den i.uläss19en Er1osen zu berucks1cht19en Der Anpassungsbetrag fur Verlustenergie 

betragt fur die Netzubernahmen rnsgesamt-

Gemaß § 26 Abs 2 ARegV abgehende Erlosobergrenzeabestandte11e 

Netzgebiet 1 Aktenzeichen 
Aufnehmender Abgehende 
Netzbetreiber Ertösoberg renzen­

~~~--.b_esran_d~oo_ll_e~~~~ 

- 1 

1 
1 

-­ __1 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

-

1 

1 

In den in der Tabelle enthaltenen abgehenden Ertösobergrenzenbestandte1ten sind die 

Anpassungsbeträge fur Verlustenergie bererts enthalten 

Des Weiteren wurden 111 der r=estlcyuny <.Jei Erlösobergrenze fur die erste 

Regulierungsperiode (8K8-08/0843-11) Netzveranderungen aus den .Jahren 2007 und 2008 
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Anlage SR: Saldo Regullerungskonto 2009 bis 2012 

twrücks1ch1tgt OtA enthaltenen aauerhaft meht bee1ntlussbare1 Kosten entsprechen 

- Diese sind 1m Jahr 2012 herauszurechnen 

Der vorn Netzbetreiber angesetzte Betrag fur Netzveranderung<m 1n Hohe von

1st verändert um- mit - anzusetzen 

Die aus Sicht Cler Beschlusskammer korrekt angepasste Ertösobergrenze wird tn Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Ertosot>ergrenze gegenubergestelll Die ggf ermittelten 

D111erenzen in den E1nzelbestandte1len der Erlosobergrenze gegenuber dem Ansatz des 

Netzbetreibers erueben sich ebenfalls aus Anlage A3 Etwaige Abwe1chunge11 weiden 

nachfolgend erläutert 

2.1.1.4.1. 	 Anderungen des Verbraucherpreisgesamllndoxes nach§ 8 ARegV (§ 4 

Abs 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hins1chtllch der Anpassung der Ertosobergrenze für das Kalenderiahr 2012 ist die Anderung 

des Verbraucherpre1sgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berucks1ch11gen H1erfur ist der 

Verbrauchergesamtpre1s1ndex in Hohe von 108 20 zu verwenden 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 11 

Abs 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Ande111ng von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § l 1 Abs. 2 

S i Nr 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 S. 2 ARegV ist die restgelegte kalender1ahrltche 

Erlosobergrenze gemaß § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV 1ewe1ls zum 01 01 eines 

Kalender1ahres anzupassen 

Im Rahmen seiner M1ttellungspf11chten nach § 28 Nr 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer fur das Katender1ahr 2012 Angaberl hms1chthch der Anpassung der 

kalender1ät1r11chen Er1ösobergrenzen nach § 4 Abs 3 ARegV sowie der den 1ewe11tgen 

Anpassungen 7.ugrunde hegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostena•*•1len nac:h § 4 .i\bs 3 S 1 Nr 2 ARegV ut>crrn11toll 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung d<;r vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschluss.kammar nacll § 4 Ab!. 3 S 1 Nr 2 ARegV 

armrk.-•nnungstatuoen Anpassungen 

­
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Anlage SR: Saldo Reguliorungskonto 2009 bis 2012 

Folgende An~1ssungE:n ues Netzbetre1oors zurn 01 01 2012 ~aren aus Sicht dar 

Beschlussl<'.arnrncr nicht anerkennungstahig 

A11fw11r1cJunqe1111acl1 dem Emeuerbare-El)orq1en-Geset1 <EEGJ 

Die Anpassung der Kosten und Erlose 1m Zusammenhang rn1t ocn Abnahme- und 

Vergutungspfl1r.hten des EEG (§ 11 Abs 2 S 1 Nr i ARegV) war zu korn91eren da srch 

nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlose nicht rn gl"?rcher Höhe gegenuber 

stand~11 Gemäß§ 34 EEG ist der Anschlussnetzbetreiber verpf11chtet den nach § 16 EEG 

vergüteten Strom an den vorgelagerten Ubertragungsnetzbetretber weiterzugeben Der 

vorgelagerte Ubertragungsnetzbetre1ber 1st gemaß § 35 Abs 1 EEG zur Vergutung der vom 

Anschlussnetzbetreiber nach§ 16 EEG verguteten Strommenge entsprechend den§§ 16 brs 

33 EEG verpflichtet Folghch handelt es sich ber den Aufwendungen nach dem EEG um 

ernen durchlaufenden Posten Den beantragten Kosten mussen Ertrage 1n gleicher Höhe 

entgegenstehen Dre Kosten für Aufwendungen nach dem EEG srnd daher - gemindert um 

anzusetzen 

Aufwendungen nach Kraft Wsrme-Kopplungsqeselz CKWKGJ 

Die Anpassung der Kosten und Ertose 1m Zusammenh(\ng mit den Abnahme- und 

Vergutungspfllchten des KWKG (§ 11 Abs 2 S 1 Nr 1 ARegV) war zu komg1eren da sich 

nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlose rncht in gleicher Höhe gegenuber 

standen Gemaß § 4 KWKG rst der Anschlussnetzbetreiber verpfirchtet. den KWK-Strom 

abzunehmen dte Vergutung des Anlagenbetreibers setzt sich aus dem Preis fur den KWK· 

Strom sowie dem KWK Zuschlag zusammen Oie Beschlusskammer geht davon aus, dass 

der KWK-Strom vorn Anschlussnet.zbetrerber zu den gleichen Konditionen verkauft werden 

kann wie er dem Anlagenbetreiber abzuglrch des KWK Zuschlags vergutet wurde 

Ge11ngfug1ge Uber- und Unterdeckungen gleichen steh dabei 1m Zeitverlauf aus Den vom 

Anschlussnetzbetreiber zu leistenden KWK-Zuschlag gleicht der vorgelagerte 

Ubertragungsnetzbetre1ber gemaß § 9 Abs 1 KWKG f1nanz1ell aus Folglich handelt es sich 

bei den Aufwendungen nach dem KWKG um einen durchlaufenden Posten Den beantragten 

Ko!'>ten mussen Ertrage 1n gleicher Hohe entgegenstehen Die Kosten für Aufwendungen 

naci1 dem KWKG s1no daher ­

- am:usetzen 
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Anlage SR: Saldo Regul1orungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.4.3 Anpassung aufgrund von Mehr· und Mindererlosen nach§ 34 Abs. 1 ARegV 

1. V. m. § 11 StromNEV (Periodenüborgreifende Saldierung) 

Eme Anpassung aufgrund von Mehr- und M111derer1ösen nach § 34 Abs 1 f,RegV 1 V rn 

§ 11 StromNEV (Peruxienubergrerfende Sald1erung 2008) rst ner Anlage 1 des 

Ergebn1sschre1ben~ wr F,enodenubergre1fenden Sald1erung 2008 zu entnehmen 

2.1.1.4.4 	 Anpassungen aufg rund von Mehr· odor Mindererlosen nach § 34 Abs. 1 

ARegV 1. V m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung ;iufgrund einer Mehrerlösabschöpfung neich § 34 Abs t ARegV 

1 V m § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei <ler Berechnung der 

zulässigen Er1ösobergrenLe 111 Anlage A3 berucks1cht1gt worden Abweichungen des von der 

Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen 

2.1.1.4.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlosobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV <Erweiterungsfaktor) gemaß § 4 

Abs 4 S 1 Nr 1 ARegV angepasst wurde, ist diese ber der Berechnung der zulass1gen 

Erlosobergrenze in der Anlage A3 berucks1chttgt worden Abweichungen des von der 

Beschlusskammer orm1ttelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erwe1terungsfaktorantrags fur 

das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gult1gen Verbraucherpre1sgesamtindex 

zu Grunde gelegl Sofern 1m Beschluss die Anpassung der kalenderJähr11chen 

Erlosobergrenzen auf Grund eines Erwe1terungsfaktorantrags m1th11fe eines abweichenden 

Verbraucherpre1s111dexes ermittelt wurde, konnen sich lueraus Differenzen ergeben 

2.1. 1.4.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte {Härtefall) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalender1ahrlichen Er16sobergrenzen auturund von § 4 

Abs 4 S 1 Nr 2 f\RogV erfolgte 1m Zuge der Er1osooergrenzenfesllegung vom 25 02 2009 

(BK8..Q8/0843 11) In t-1011e­
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Anlage SR: Saldo Rcguliorungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.4.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

2SARegV 

Eine Anpassung der kalender1ährl1r.hen Erlosobergrenzcn aufgnmd § 25 ARegV erfolgte 

nicht 

2.1.1.4.8 Anpassung aufgrund des Qualitätselementes gemäß§§ 19 und 20 ARegV 

Die mit Beschluss vom 05 03 2012 (BKB-1110843-81) festgelegten Zu- oder AbsC11läge 

wurden bei der Bestimmung der zulass19en Erlese 2012 berUcks1cht1gt 

2.1.2. Erzielbare Erlese 

Gemäß § 5 Abs 1 S 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulass1gen 

Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berucksicht1gung der tatsachlichen 

Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen 1m Reguherungskonto zu erfassen Die erzielbaren 

Erlose ermitteln srch als Produkt der tatsachhch 1m Jeweiligen Jahr durchgele1teten 

Absatzmengen und Le1stungswenen und den zuvor 1m Rahmen der Verprobungsrechnung 

gernaß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten Die erzielbaren Erlose ergeben sich aus dem 

Produkt der tatsächlich physikalisch durchgele1teten Mengen und den 1n Anspruch 

genommen Leistungen und den vom Netzbetreiber jeweils angesetzten Preis, unabhängig 

davon. ob Forderungen uneinbnnglich waren 

Der Netzbetreiber hat am 12 08 2012 einen öffent11Ch-rechtltchen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen Dadurch wurden die der jahrlichen Entgeltbildung zu 

Grunde zu legenden Betrage geandert Eine Anpassung der Ertösobergrenze erfolgte durch 

den offentllch-rechl11chen Vertrag nur fur das Kalender1ahr 2012 Zur Bestimmung der 

zulass1gen Erlöse ist somit fur die Kalenderjahre 2009 bis 2011 generell auf die vor 

Abschluss des offentltch rechtlichen Vertrages ursprünglich festgelegten bzw nach § 4 Abs 

3 und 4 ARegV angepassten kalendef]ahrtichen Erlosobergrenzen abzustellen 

Dementsprechend sind in den Kalendeqahren 2009 brs 2011 dte erzielbaren Erlöse des 

Netzbetr eibers um <lu:: sich aus dem öffenthch-rechtlichen Vertrag ergebenden Betrage zu 

kor1191eren 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Reyuherungskontosaldos ertorderlichen 

tatsach1tct1 erzielten Erlose des iewe11tgen abgelaufenen Knlenderjahres 11n Rahmen seiner 

M1t1e1hmgsofltchten nach§ 28 Nr 2 ARegV der Beschlt1sskammer rn1tgete1ll 
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Mindererlöso 2008 

Ver21nsun9 nach § 11 S 2 und 3 
StromNEV fur 2008 

Summe aus dem Differenzbetrag und 
der Verzinsung nach § 11 S 2 und 3 
StromNEV 

Verzinster Differenzbetrag 2008 und 
Verzinsung 2009 

Annuität 2010 
Annuitat 2011 
Annurtat 2012 

Anlag~ SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Behandlung von Mrndere1losen aus dem JalJr 2008 

Unter der Pos1t1011 Erlöse aus VerP.inbanmgen gernaß § 14 Ahs 2 SlrornNC:.V" (sonstige 

Entgelte) wwdan 1m JtJhr 2009 Mindererlösc fll1s dem Jahr 2008 m 1 löhe von 

einbezogen Orese M111derertose result1eren aus "'int:r Vereinbarung rn1t den Stadtwerken am 

See GmbH & Co KG uber die 11 OkV Briefmarke Oie Mrndererlose werden von der 

Besehlusskammer nach der Melhod1k der periodenubergrerfenden Saldie1ung hehandelt und 

sind verzinst auf die Reguherungskonten der Jahre 2010 bis 2012 zu verteilen 

Tatsachhch eri1elle Ertose 2009 

Der Netzbetreiber hat fur das Jahr 2009 1m Rahmen seiner M1tte1lungspfhd1ten tatsachhch 

erzielte Erlöse rn Höhe von I angegeben. Die Mindorerlose aus dem Jahr 

2008 srnd, wie bereits erläutert 1m Jahr 2009 nicht anerkennungsfah1g und sind zu 

ehm1rneren 

Des Werteren macht der Nel2be11e1be1 unter den sonstigen Entgelten einen Aufwand aus 

unembnnghchen Forderungen rn Hohe von - geltend Die erzielbaren Erlose 

ergeben sich aus dem Produkt der tatsachhch physikalisch durchgele1telen Mengen und den 

in Anspruch genommen Leistungen und den vorn Netzbetreiber 1ewe1ls angesetzten Prers , 

unabhangrg davon, ob Forderungen une1nbnnghch waren Forderu11gsausfalle werden 

zudem als KostenPos•tion bei der Kostenprufung anerkannt 

Die vom Netzbetreiber angegebenen tat~chhch erzielten Erlöse 2009 sind daher erhoht um 

anzusetzen 
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Anlage SR: Saldo Rcgul erungskonto 2009 bis 2012 

Tatsächlich erzielte Er1ose 2010 

Die tatsächlich 1..!fZtelten Erlose 2010 sind verändert um 01e Ann111ta1 der M1ndcrerlose 2008 

anzusetzenin Hohe von••• 
Jatsachl1Ch erzielte Erlose 2011 

Die tatsachhch erzielten Erlose 2011 s•nd um c110 Mmdercrlösc "008 •n Hohe von···· 

Zlt reduzieren Oes Weiteren wurde seitens cle!' Netzbetreiber„ der P1e1sabschlag fur 

kundense1t1g qcstellten Wandlersatz tn der Hochspannung (Mess!\teltC'nhetrieb) bei der 

Berechnung der tatsächlich erzielten Erlose mit falschem Vorzeichen einbezogen Die 

Beschlusskammer behandelt den vorn Netzbetreiber pos1t1v in der Summierung der 

1atsachlichen Erlose eK1bezogen Betrag in Hohe von als Preisabschlag Dies 

mindert die tatsächlich erzielten Ertose um-

Insgesamt sind die vom Netzbetreiber angegebenen tatsächlich erzielten Erlose m Hohe von 

•••zu reduzieren 

Tatsächhch erzrelle Erlöse 2012 

Die tatsachhch erzielten Ertose 2010 sind vcrandert um die Annurtät der M1ndererlose 2008 

in Hohe von mit € anzusetzen Das Saldo Reguller'Ungskonto 2012 fur das 

Netz 3 (EW Lev) wrrd losgelost von Netz 1 abgeschlossen CS1ehe Punkt 2 6) Die Angabe der 

vom Netzbetreiber berechneten Erlosd1fferenz aus dem Netzgebiet EW ley 111 Hohe von•••lin den erzielbaren Erlösen von Netz 1 ist daher nrcht zulass1g 

Zudem srnd dre Erlose 1n Höhe von - aus dem Netz der EW Ley aus erzielbaren 

E rlosen (Netz 1) herauszurechnen 

Die vom Netzbetrerber gemeldeten erzrelt>aren Erlose rn Hohe von •••••• sind 

<.Jaher verandert um •••••• anzusetzen 

Nach Pruf ung aer ou191:te1lten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich fur dre Jahre 

2009 bis 2012 die 1n Anlage A3 dargestellten erzielbaren Ertose 
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Anlage SR: Saldo Reguherungskonto 2009 bis 2012 

2.2. 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 16 ARcgV 

Nach § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalender1ahrhche11 

Erlösoberyren:zP. 1ewe11s zum 01 Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von 

dauerhaft rllcht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 S 1 Nr 4 bis 6, 8 und 15 

ARegV auf Basis des Kalenderjahres auf das die Erlosobergrenze Anwendung finden soll 

Die d1esbezughch in dem 1ewe1hgen ErlosobergrenzenJahr enthaltenen Ansatze sind den 1n 

diesem Kalendel']ahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenuberzustellen Die so ermittelte 

Differenz ist 1m Regulierungskontosaldo gemaß § 5 Abs 1 S 2 ARegV zu beruckstchtlgen 

Gemaß seiner M1tteilungspfhcht nach § 28 Nr 2 ARegV hat der Netzbetreiber fur die 

Kalenderjahre 2009 bis 2012 die tatsachhch entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S 1 

Nr 4 bis 6. 8 und 15 ARegV uberm1ttelt 

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten 

gegenübergestellt . 

2.3. 	 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Fur die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs 5 ARegV 

gegeben Eine Differenz 1 S d § 5 Abs 1 S 2 ARegV kann d1esbezügllch somit nicht 

vorliegen 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erfösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemaß § 5 Abs 1 S 3 ARegV wird zusatzllch die Differenz zwischen den fur das 

Kalendeqahr bei eHiz1enter Le1stungserbnngunq entstehenden Kosten des 

Messstellenbetnebs oder der Messung und den 111 der Erlösobergrenze d1esbezughch 

enthaltenen Ansatzen 1n das Reguher ungskonto einbezogen soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussmilzer bei denen Messstellenbetneb oder Messung 

durch den Netzbetre1her durchgefuhrt wtrd , oder Maßnahmen nach § 21b Abs 3a und 3b 

EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird 

Gemaß seiner M11te1hmgspfhc;hten nach § 28 Nr 2 ARegV hat der Netzbetreiber fur die 

Kalendeqahre 2009 b15 2012 die Kostenveranderung für die Messung bzw den 

Messstellenbetneb rnklusrve der Maßnahmen gemäß§ 2 lb EnWG uberm1ttelt Diese Werte 

werden In der Anlage A3 den von der Beschlusskamrner gepruften Werten 

gegenubergestellt 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.5. Saldo Rogullorungskonto Netz 2 

Die NetzeBW GmtiH habP.n zum 01 01 201?. das Netz. Elzac:h 1ihernommen Für die Jahre 

2009 bis 2011 wurde das Regulierungskonto auf Grundlage dt=?r von der 

Landesregulter11ngsbehorde und der NetzeBW GmbH berechnet Das von der 

Beschlusskammer berechnete Ergebnis kann der Anlage A2 (Netz 2J entnommen werden 

Das Saldo Regulierungskonto 2012 flJr Netz 2 ist in dem betechneten Saldo 

Reguherungskonto 2012 tur Netz 1 enthalten 

2.6. Saldo Regulierungskonto Nett 3 

Das Netz 3 .Le( wurde von der NetzeBW zum 01 04.2012 ubemommen Aufgrund der 

unter)ahngen Vollnetzubemahme wird das Reguherungskontosaldo 2009 bis 2012 auf 

Grundlage der von der Landesreguherungsbehorde und der NetzeBW GmbH separat 

berechnet Das von der Beschlusskammer berechnete Ergebnis kann der Anlage A2 (Netz 

3) entnommen werden 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

3. 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regullen111g~periode 

3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 3112.2012 

Der Gesamtsaldo des Reguherllngskontos zum 31 12 2012 wird durch die kalender,ahrlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 h1ns1Cllthch 

• 	 oer Abweichung zwischen zulass1gcn und erz1el1>aren Erlösen gemäß § 5 Abs 1 S 1 

ARegV 

• 	 der Abwe1ch1mg zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs 2 S. 1 Nr 4 bis 

6, 8 und 15 ARegV und den 1n der kalendeqährlichen Ertosobergrenze enthaltenen 

Ansatzen gemäß § 5 Abs 1 S 2 ARegV sowie 

• 	 der veraMerten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung am Sinne des § 5 

Abs 1 S 3 ARegV 

bestimmt Diese D1fferenzbetrage werden gemäß § 5 Abs 2 ARegV verzinst 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen 

Die Verzinsung erfolgt gemaß § 5 Abs 2 ARegV auf Grundlage des Jeweils 1ahr11ch 

durchschnrtthch gebundenen Betrags D1ese1 ergibt sich aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs· und Jahresendbestand Der anzuwendende Zinssatz entsp11cht dem auf die 

letzten zehn abgeschlossenen Kalendeqahre bezogenen Durchschnitt der von der 

Deutschen Bundesbank veroffentltchten Umlaufsrend1te festverzinslicher Wertpapiere 

1nländ1scher Emittenten Fur das Jahr 2009 beträgt der Zms~tz 4.09 ''% tur (1as Jahr 2010 

3 80 %, für das Jah1 2011 3,58 % und fur das Jahr 2012 3,25 %, 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 12 2012 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009. 2010, 2011 und 2012, die gemaß § 5 Abs 2 ARegV zu verzinsen sind Der 

Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vof)ahressaldo. de1 Gesamtsaldo vor 

Verzinsung, die Höhe der Verzinsung ~owie der ieweihge Gesamtsaldo nach Verzinsung 

zum 31 12 tur das enlsprechP.nde Jf\hr zu entnehmen Der Gesamtsaldo des 

Rcgulterungskontos lllrn 31 12 2012 kann ebenfalls der Anlage A2 entnommen werden 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundtage für die Berechnung der Zu· und 

Abschlage 

Grundlage für die Best1rnmun9 der Zu· uno At>schttlge auf die Ertösobcrgrenzen des zweiten 

ReguherungspenOde 1st der Regulierungskontosaldo zurn 31 12 2012 (vgl Anlage A?.) 

D1ese1 ist fu1 das Jahr 2013 aufzuzinsen da d~e Auftosung des Re<Jul11mmgskontosaldos ers1 

irn J;.ihre 2014 begtrml 

le 26 \M '}7 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Bei emern Z1nr.sotz von 3.25 % ergibt sich d1L~ 111 Anlage A5 dargestellte Verzinsung fur das 

Jahr 2013 

Du::? BemesslJngsgrundlage fur dte Berechnung d~r Zu- und Abschlage auf die 

Ertosoberg1enzen der zweiten Regulierunyspenode ergibt sich mis <lem Gesamtsaldo 

Reguherungskonto nach Verzinsung der m der Anlage A2 dargestellt ist 

3.3. Berechnung der Zu- und Abschlage 

Die Ermittlung der Zu· und Abschlage 1uf die Erlosobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 

erfolgt 1n 5 glc1chrnäß1gen Raten zuzughch der Jahrhchen Verzinsung der 1eweihgen 

durchsct1nitthchen Kapitalbindung 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3.25 %. was dem 10-Jahngen 

Durchschnitt der Urnlaufsrend1ten ''festverzmshche Wenpapiere tnland1scher Emittenten" der 

Jahre 2003 bis 2012 entspricht Eine F1x1erung des Zinssatzes fur zukunft1ge Jahre ist 

erforderlich. da '" der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wahrend des 

Auflösungszeitraums vo1gesehen ist 

Entsprechend der oben dargestellten Ausfuhrungen ergeben steh die in Anlage AS 

aufgefuhrten Zu· oder Abschlage fur das Reguherurtgskonto fur die Jahre 2014 bis 2018 

Zuscnlage auf die l::rlösobergrenzen der zweiten Reguherungspenode werden h1erbe1 mit 

einem pos1t1ven Vorzeichen dargestellt Abschlage sind mit einem negativen Vorzeichen 

versehen 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern, § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 
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Strom . Regufterungakonto 2010 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AHegV des Jahres 2010 
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Ermittlung der Kostenveranderung im Bereich !Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte Abweichungen 
Angaben des

Ermittlung der Differenz gemaß § 5 Abs, 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten 
Netzbetreibers 

agentur Werten 

Anlage~( {2010) NetzeBW GmbH AZ 1BK6-12/0843-11 

Seite l von 1 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § S Abs. 1 Al~egV des Jahres 2011 
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Vergleich Erlosobergrenzenbestandteile 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetz1e Werte Abweichungen 
Angaben des

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs, 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten
Netzbetreibers 

agentur Werten 

Anlage A4 (201 '1) NetzeBW GmbH AZ BKS-1210843-11 

Seite 1von1 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte Abweichungen 
Angaben des

Ermittlung der Differenz gemaß § 5 Abs . 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten 
Netzbetreibers 

agentur Werten 

Anlage A4 (2012) NetzeBW GmbH AZ BKS-1210843-11 

Seite 1 von 1 



Auflösungspl;an des Saldo des Regulierungskontos 

Saklo des Regu!ierungskontos inkl!lSIVe Verl,nsung zum 31 12 2012 

EOG Anfangsbestand AullOsungsbetrag -~ I 

Endbestand Zinssatz -----
z.u. oder Abschlllg9 auf 

die Er1ösobergrenze 

Anlage AS NelzeBW GmbH Al BKS.121084~11 

Seite 1 von 1 
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Anlage 5 (Netz 2) NetzeBW GmbH 
(Netz Elzach) 

Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 

Saldo des Reguherungskontos ml<Jusrve Verzinsung zum 31 . 12 2012 
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Anlage 5 (Netz 11 NetzeBW Gmbti 

Aufiösungsplan des Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 

Saldo des Reguherungskontos tnl-: lusrve Ver.z1nsung zum 31 . 12,2012 
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